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war, sondern ein Unglück, das durch die geologischen
Verhältnisse ausgelöst worden ist. Im Auftrag des Bun-
desrates ist das Departement des Innern bzw. das zu-
ständige Amt für Strassen- und Flussbau mit der Prü-
fung beauftragt worden, welche Lehren aus dieser Kata-
strophe zu ziehen seien und ob gegebenenfalls zusätz-
liche Massnahmen erforderlich wären, um die Sicher-
heit der Stauanlagen und ihrer Unterlieger zu gewähr-
leisten. Bim entsprechender ausgedehnter Meinungsaus-
tausch ist am 8. November des letzten Jahres an einer
Konferenz zahlreicher Interessierter zustandegekommen.
Obwohl bei uns von einer Gefährdung der Bevölkerung,
wate sie im Piavetal vor dem Naturereignis bestand,
nicht gesprochen werden kann, sind die Konferenzteil-,
nehmer zum Ergebnis gekommen, dass sämtliche Stau-
seen daraufhin zu untersuchen seien, ob eine latente
Bergsturzgefahr oder die Möglichkeit grösserer Erd-
rutsche bestehe und ob mit Gletscherabbrüchen oder
sehr grossen Lawinen allfällig zu rechnen sei. Das Eid-
genössische Amt für Strassen- und Flussbau ist ent-
sprechend an die kantonalen Stellen und an die betref-
fenden Unternehmungen, also an die Eigentümer von
Stauseen, gelangt mit einem Schreiben, in dem es eine
Reihe von Abklärungen verlangt hat. Diese Antworten
sind grösstenteils eingegangen, und in nächster Zeit
wiiird die Oeffentlichkeit darüber orientitert werden kön-
nen.

Damit möchte ich nochmals wiederholen: Sie dürfen
versichert sein, dass die zuständigen Stellen des Bundes
und des Kantons Wallsb alles daran setzen, dass irgend-
welche Gefährdung nach menschlichem Ermessen nicht
zu befürchten ist.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles

Artikelweise Beratung — Discussion des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Titre et préambule
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté.

Art. l und 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. l et 2
Proposition de la commission
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Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes: 152 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat — Au Conseil des Etats
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Antrag der Kommission
Eintreten.

Antrag Suter
Nicht eintreten.

Antrag Vincent
Rückweisung beider Beschlussentwürfe an den Bun-

desrat mit dem Antrag, andere Massnahmen vorzuschlagen.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Proposition Suter
Ne pas entrer en matière.

Proposition Vincent
Renvoi des projets d'arrêtés fédéraux au Conseil

fédéral avec mission de présenter d'autres mesures.

Berichterstattung - Rapports généraux

Weber Max, Berichterstatter: Es ist eine ausserordent-
liche Vorlage, die uns diese Woche beschäftigt. Das wird
unterstrichen durch die ausserordentliche Session, die an-
gesetzt werden musste, wie auch durch den Vorschlag, zwei
zeitlich dringliche Bundesbeschlüsse zu fassen, die sich
nicht auf die Verfassung stützen. Ich werde zuerst den Tat-
bestand kurz schildern, das heisst die konjunkturelle Ent-
wicklung in der letzten Zeit, mit deren Auswirkungen, die
uns zu besondern Massnahmen zwingen. Hierauf wird er-
wähnt, was bisher von der Nationalbank und von Seiten
des Bundesrates vorgekehrt wurde. Dann folgt eine Orien-
tierung über die Vorschläge des Bundesrates, über die
Beratungen der Kommission und die Anregungen und Vor-
schläge, die in Ergänzung zur Vorlage gemacht wurden.
Schliesslich möchte ich mich auch mit der Kritik, die in der
Presse laut wurde und mit einigen Alternativvorschlägen
auseinandersetzen. Sie werden mir gestatten, dass ich die
Akzente etwas anders setze als in der Botschaft, aber das
Resultat ist dasselbe.

Zuerst also der Tatbestand. Die Schweiz wird seit
Kriegsende durch einen guten Konjunkturverlauf begün-
stigt. Sie profitiert von dem allgemeinen Aufschwung in
den meisten Ländern Europas. Unsere Wirtschaft war fast
andauernd voll beschäftigt. Seit Ende 1959 verstärkte sich
die Expansion. Das hat unserer Exportindustrie ermöglicht,
ihren Absatz von Jahr zu Jahr zu vermehren. Die Zunahme
des Exportwertes betrug 1960 12%, 1961 und 1962 je Sy2%
und im vergangenen Jahr 9 %. Die Industrie bestrebte sich,
alle Aufträge zu übernehmen und nahm zu diesem Zwecke



Mesures pour diminuer la surchauffe économique 18 février 1964

grosse Investitionen vor. Die Ausdehnung der Produktion
konnte nicht mehr mit den einheimischen Arbeitskräften
bewältigt werden. Bis vor einem Jahr war die Anwerbung
von ausländischen Arbeitern praktisch unbeschränkt. Man
war in zuständigen Kreisen der Wirtschaft der Meinung,
durch genügendes Angebot von Arbeitskräften könne die
Lohnsteigerung in massvollem Rahmen gehalten und damit
der Teuerung vorgebeugt werden. Man hat aber die wirt-
schaftlichen Folgen der Bevölkerungszunahme zu wenig
überlegt, und diese sind auch erst in den letzten Jahren
immer stärker in Erscheinung getreten. Die Schweiz hatte
bisher einen Geburtenüberschuss von etwa 40 000 im Jahr
oder 0,7 bis 0,8%. 1962 waren es 0,9%. Das ist die Bevöl-
kerungszunahme ohne Wanderungen. Durch den Zuzug
von Ausländern ist die geschätzte Bevölkerungszunahme
1961 auf 134 000 und 1962 auf 164 000 gestiegen. Das sind
2Vi%< bzw. 3%, gegenüber früher knapp einem Prozent.
Wenn in den unentwickelten Ländern Südamerikas ein
solches Wachstum festgestellt wird, spricht man von einer
explosionsartigen Zunahme. Dort führt das zu einer Sen-
kung des. Lebensstandards, in hochentwickelten Ländern
zu einer ausserordentlichen Beschleunigung des Wachs-
tums der Volkswirtschaft, allerdings des Wachstums in die
Breite, nicht in die Höhe, das heisst, nicht ein Wachstum
der Produktivität, denn es wird mit der Zeit ein Ausbau der
sogenannten Infrastruktur notwendig. Es braucht mehr
Wohnraum, Verkehrsanlagen, mehr Einrichtungen für die
Bedarfsdeckung aller Art. Man schätzt, dass für einen
Arbeitsplatz in der Industrie Fr. 30 000.- bis Fr. 50 000.-
Investitionen erforderlich sind. Dazu kommen noch die
sogenannten Sekundärinvestitionen, die nochmals so viel
betragen können. Wenn wir nun Fr. 50 000.- annehmen
pro Arbeitskraft, dann braucht es für 100000 Arbeiter
Investitionen in der Höhe von 5 Milliarden Franken. Von
1959 bis 1963 haben sich die Nicht-Saisonarbeiter (die also
ständig hier bleiben) um 225 000 vermehrt. Aber auch für
die Saisonarbeiter und Grenzgänger, die im gleichen Zeit-
raum um 110 000 zunahmen, sind Investitionen nötig. Es
ist daher nicht verwunderlich, dass von 1958 bis 1962 das
Bauvolumen auf gleicher Preisbasis, also unter Abzug der
Verteuerung der Baukosten, um 3,4 Milliarden Franken,
oder um mehr als 60%, gestiegen ist, und bis 1963 haben
sich die Bauvorhaben in wenigen Jahren ungefähr verdop-
pelt. Zum Glück konnte ein grosser Teil des Bedarfs an
Ausrüstungsinvestitionen durch Importe gedeckt werden.

Die Expansion unserer Wirtschaft wurde erleichtert
durch eine grosse Liquidität auf dem Kapitalmarkt. Diese
wurde zum Teil durch aus dem Ausland zurückgeholtes
Schweizerkapital, teils durch massiven ausländischen
Kapitalzufluss verursacht. Dadurch wurde auch das grosse
Defizit, das in unserer Ertragsbilanz in den letzten Jahren
eingetreten ist, kompensiert. Die Entwicklung des Kapital-
marktes ist in der Botschaft ausführlich dargestellt, so dass
ich verzichten kann, darauf näher einzutreten.

Die schönen Seiten dieser Entwicklung sind die Voll-
beschäftigung und die günstigen Verdienstverhältnisse für
die Arbeitnehmer und auch die Selbständigerwerbenden,
mit Ausnahme eines Teils der Landwirtschaft.

Als Schattenseiten sind die zunehmende Überfremdung
und die anhaltende Teuerung zu nennen. Ich erwähne die
Überfremdung an erster Stelle, weil sie mir noch als der
schwerer wiegende Nachteil erscheint, denn die Vermeh-
rung der ausländischen Arbeitskräfte ist eine wesentliche
Ursache der Konjunkturüberhitzung und der Teuerung.
Ausserdem hat sie schwerwiegende Folgen für die Volks-
wirtschaft ganz allgemein, aber auch in bevölkerungs- und
staatspolitischer Hinsicht. Der Prozentsatz der Ausländer

an unserer Wohnbevölkerung ist für die Gegenwart nicht
bekannt. Aber es steht fest, dass die 15%, die vor dem
Ersten Weltkrieg zu einer Alarmstimmung Anlass gaben,
überschritten sind. Von den Industriearbeitern waren im
Herbst 36% Ausländer. Aber auch in den Dienstleistungs-
betrieben ist der Anteil der Ausländer stark gestiegen. Die
wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung: Es ist unbe-
stritten, dass die Fremdarbeiter, besonders die in den letz-
ten Jahren angeworbenen, die Leistung in der Industrie
nachteilig beeinflusst haben. Die Unternehmer geben das
heute zu. Das gilt wahrscheinlich auch für die Volkswirt-
schaft als Ganzes. Freilich ist kein Rückgang des Wachs-
tums eingetreten. Aber das Wachstum an volkswirtschaft-
licher Produktivität ist in den beiden letzten Jahren kleiner
geworden, das ist zahlenmässig nachgewiesen.

Über die bevölkerungs- und staatspolitischen Aus-
wirkungen will ich nicht sprechen. Sie sind aber sehr
schwerwiegend. Es wird demnächst ein ausführlicher Be-
richt einer Studienkommission erscheinen, der unter Lei-
tung des BIGA ausgearbeitet wurde und der sich über alle
Aspekte des Problems der ausländischen Arbeitskräfte ver-
nehmen lässt. Ich will nur eines davon erwähnen : Vergegen-
wärtigen Sie sich einmal die Lage unserer Landesverteidi-
gung im Ernstfall, wenn mehr als ein Drittel unserer Indu-
striearbeiter Ausländer sind, wenn in manchen Abteilungen
einzelner Betriebe 90% oder noch mehr Ausländer sind.

Ein weiterer grosser Nachteil der konjunkturellen Ex-
pansion ist die Teuerung. Während die Schweiz bis 1961
mit der Erhöhung ihres Preisniveaus hinter den meisten
Ländern zurückgeblieben war, hat sich das in den letzten
beiden Jahren geändert. Im Jahresdurchschnitt stieg der
Lebenskostenindex 1962 gegenüber dem Vorjahr um 4,3%,
im vergangenen Jahr um 3,4%. Die neuesten Aufschläge
auf Konsumgütern sowie die erst allmählich sich auswir-
kende Teuerung der Mietpreise lassen leider ein weiteres
Ansteigen erwarten. Die dadurch entstehende Erhöhung
der Produktionskosten in Verbindung mit einer Abschwä-
chung der Leistungszunahmen könnte unsere sehr eng mit
der Weltwirtschaft verbundene Volkswirtschaft in ihrer
Konkurrenzfähigkeit schwächen; Das wäre angesichts der
zunehmenden Benachteiligung im Rahmen des Gemein-
samen Marktes besonders nachteilig. Der Kaufkraftverlust
des Frankens droht auch den Sparwillen unserer Bevölke-
rung zu schwächen.

Ich komme nun auf die bisherigen Massnahmen zu
sprechen. Diese waren vor allem auf eine Abwehr und
Sterilisierung des vom Ausland zuströmenden Geldes ge-
richtet. Diesem Ziel diente die Vereinbarung, die die
Schweizerische Nationalbank schon vor 3>/2 Jahren mit
den Banken abgeschlossen und seither immer wieder ver-
längert hat. Ferner wurden 1,4 Milliarden durch Steri-
lisierung bei der Nationalbank und durch Abschöpfung
vermittelst Reskriptionen des Bundes stillgelegt. Ausser-
dem wurden durch kurzfristige Operationen beträchtliche
Gelder im Ausland angelegt. Der Bund hat diese Politik
unterstützt, indem er die Einnahmenüberschüsse nur zum
Teil zur Schuldenrückzahlung verwendete und rund eine
halbe Milliarde sterilisierte. Die Abschöpfungen waren in-
dessen im letzten Jahr geringer, und die im Herbst beschlos-
sene Steuerentlastung sowie die starke Erhöhung der Aus-
gaben waren nicht konjunkturgerecht. Im übrigen versuchte
der Bundesrat den Konjunkturauftrieb zu bremsen, indem
er die öffentliche und die private Wirtschaft zum Mass-
halten in der Bautätigkeit aufforderte. Die Kantone wur-
den eingeladen, durch Kommissionen von Sachverstän-
digen auf eine freiwillige Verminderung der Bauvorhaben
hinzuwirken. Das wurde jedoch sehr ungleich durchgeführt,
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und die Wirkung der Appelle war sehr bescheiden. Erst am
1. März 1963 entschloss sich der Bundesrat dazu, die Zu-
lassung ausländischer Arbeitskräfte zu beschränken, wozu
er gesetzlich befugt ist. Heute kann festgestellt werden,
dass der Zustrom von Fremdarbeitern sich verlangsamt
hat. Das ist wohl zum Teil den getroffenen Massnahmen,
teilweise auch den wachsenden Schwierigkeiten bei der
Anwerbung von Fremdarbeitern zuzuschreiben. Die Zahl
der kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte war im
August des letzten Jahres noch um 45 000 höher als im
Jahr vorher. Davon waren aber 36 000 Nicht-Saison-
arbeiter; diese haben sich stärker vermehrt als die Saison-
arbeiter, nämlich um 9 %, und sind insgesamt auf 442 000
angestiegen. Ferner ist zu beachten, dass Jahr für Jahr aus-
ländische Arbeiter, die schon längere Zeit in der Schweiz
tätig sind, aus der Kontrollpflicht entlassen werden. In den
letzten drei Jahren waren es ungefähr 27 000 und mit ihren
Angehörigen mehr als 40 000, die nun nierdergelassen sind
und nicht mehr in den publizierten Zahlen erscheinen.

Die eben bekanntgegebenen Angaben aus der Indu-
strieberichterstattung des BIGA verzeichnen auf Ende des
4. Quartals 1963, verglichen mit dem Vorjahr, erstmals
eine leichte Verminderung der Beschäftigung um 0,3% in
der Industrie. Im Baugewerbe wurde eine Vermehrung um
11,6% vermerkt, was jedoch teilweise mit der kalten Wit-
terung im Dezember 1962 zusammenhängen dürfte. Eine
Wirkung ist also sichtbar, aber sie ist ungenügend.

Was gegenwärtig besonders alarmierend ist und den
Bundesrat zu raschem Handeln veranlasst hat, sind einer-
seits der grosse Nachfrageüberschuss in der Bauwirtschaft
und anderseits die neuerdings 'kräftiger einsetzende Ex-
pansion in einer Reihe europäischer Länder. Für 1963
waren für 11,5 Milliarden Bauprojekte angemeldet, wäh-
rend vermutlich höchstens für 9,5 Milliarden Franken aus-
geführt werden konnten. Dieser Nachfrageüberschuss hat
übersetzte Preise und auch eine unrationelle Bauweise zur
Folge. Das wird auch durch zahlreiche Mitteilungen aus
Unternehmerkreisen selber bestätigt. Die Botschaft er-
wähnt eine Erhöhung des Berner Baukostenindex für
Erd-, Maurer-, Eisenbeton- und Kanalisationsarbeiten um
17,2%, die jedenfalls mit der Lohnsteigerung nicht er-
klärt werden kann - ich habe darüber Berechnungen an-
gestellt. Es ist nicht zu erwarten, dass in absehbarer Zeit
von selbst eine Korrektur der anormalen Verhältnisse ein-
treten werde.

Nun, was will der Bundesrat vorschlagen ? Er will in drei
Sektoren eingreifen: Im Kreditwesen, in der Bauwirtschaft
und auf dem Arbeitsmarkt. Der Belegschaftsstopp wird
nach dem 1. März weitergeführt, zunächst in gleicher Art,
er soll aber wirksamer durchgeführt werden. Für später ist
eine flexiblere Lösung in Aussicht genommen, um nicht
eine Erstarrung der bestehenden Wirtschaftsstruktur ein-
treten zu lassen. Diese Massnahmen liegen in der Kom-
petenz des Bundesrates; ich beschäftige mich hier nicht
näher damit.

Vom Parlament zu beschliessen sind die Massnahmen
im Kredit- und im Bausektor. Der Beschluss auf dem Ge-
biet des Kapitalmarktes und der Kreditpolitik ist not-
wendig, weil die bisherigen, freiwillig getroffenen Mass-
nahmen Lücken aufweisen und deshalb ergänzt werden
müssen. Die Vorkehren zur Abwehr ausländischer Gelder
sollen über den Bankensektor hinaus ausgedehnt werden.
Auch für die Immobilienanlagefonds sind Vorschriften
vorgesehen. Ferner soll auch der Emissionsmarkt einer ge-
wissen Kontrolle unterstellt werden. Dabei muss jedoch
betont werden, dass nur die durch ausländische Gelder
verursachte Kreditausweitung gebremst werden soll. Die der

Kapazität unserer Wirtschaft entsprechende Tätigkeit darf
von der Kreditseite her nicht gehemmt werden. Ich möchte
das ausdrücklich betonen. Wenn es gelingt, die Nachfrage
dieser Kapazität anzupassen, sollte keine Kreditver-
teuerung eintreten müssen, wenn sich die Banken diszi-
pliniert verhalten und sich nicht gegenseitig mit höheren
Zinssätzen überbieten, wie das im letzten Jahr leider vorge-
kommen ist. Der Präsident des Direktoriums der Schwei-
zerischen Nationalbank hat übrigens in der Kommission
die Versicherung abgegeben, die Nationalbank werde nach
Möglichkeit bestrebt sein, einer Zinsverteuerung entgegen-
zuwirken. Besonders der Hypothekarmarkt für Wohnun-
gen und Landwirtschaft muss sorgfältig gepflegt werden.
Wir können uns dabei auch auf die Ausführungen von
Herrn Bundesrat Schaffner berufen, der in der Konjunk-
turdebatte in unserem Rat erklärt hat, es könnten gezielte
Massnahmen zugunsten des Wohnungsmarktes und der
Landwirtschaft getroffen werden, damit der Teuerungs-
auftrieb nicht von dieser Seite her verstärkt wird. Ich neh-
me an, das werde vom Bundesratstisch aus bestätigt wer-
den, weil in dieser Hinsicht zahlreiche Befürchtungen laut
wurden.

Wenn ein Abfluss von ausländischem Geld eintreten
sollte, so müssen meines Erachtens in entsprechendem
Masse sterilisierte Gelder freigegeben werden. Die Sterili-
sierung darf nur aufrechterhalten werden, solange die
Gefahr besteht, die ausländischen Gelder könnten in den
Kreislauf unserer Wirtschaft eindringen. Gerade in den
letzten Tagen ist schon etwas «hot money» abgeflossen,
weil die Spekulation auf die Aufwertung des Frankens
ein Fehlschlag war. Ich wäre deshalb froh, wenn das
Finanzdepartement die Zusicherung geben könnte, dass
man keine Austrocknung des Kapitalmarktes zulässt,
sondern «au fur et à mesure» Gelder freigibt, wenn
Auslandgeld abzieht. Von den Vertretern finanzschwacher
Kantone ist verlangt worden, es sei auf die wirtschaftlich
wenig entwickelten Kantone Rücksicht zu nehmen. Die
Statistik zeigt jedoch, dass das Bauvolumen pro Kopf
der Bevölkerung gerade in einer Reihe wirtschaftlich zu-
rückgebliebener Kantone in letzter Zeit über dem schwei-
zerischen Durchschnitt stand, so dass sie keine Befürch-
tungen haben müssen, benachteiligt zu werden.

Die zweite Massnahme, die wir zu beschliessen haben,
besteht in der Einführung einer Bewilligungspflicht für
Bauten. Das ist zweifellos ein schwerwiegender Eingriff.
Er ist aber nötig, um schädliche Wirkungen der beiden
ändern Eingriffe zu verhindern. Bei Freilassung der Nach-
frage würde die Kreditbeschränkung zu einer starken
Zinserhöhung und die Plafonierung des Arbeiterbestandes
infolge von Abwerbungen der Unternehmer zu Lohnerhö-
hungen führen, die aber bloss nominell wären und dem
Arbeiter keinen realen Kaufkraftgewinn brächten. Und
das würde die Teuerung verschärfen. Durch Abstimmung
der Baunachfrage auf die Kapazität der Bauwirtschaft
soll das verhindert werden. Daraus geht hervor, dass
eine Ablehnung des zweiten Beschlusses, das heisst eine
Beschränkung auf die Kreditmassnahmen, nicht in Frage
kommen kann. Auf diese Weise würden auch die Inve-
stitionen, die aus nichtverteilten Gewinnen finanziert wer-
den, also die Selbstfinanzierung, gar nicht erfasst. Es' ist
in der Kommission deutlich gesagt worden, dass die
beiden Beschlüsse eine Einheit darstellen.

Um die Durchführung der Baubeschränkung zu er-
leichtern, werden die Bauobjekte in drei Kategorien ein-
geteilt: solche, deren Ausführung während eines/ Jahres
verboten ist - nachher sind sie bewilligungspflichtig;
ferner in solche, deren Erstellung ohne Bewilligung ge-
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stattet ist, und in solche, die der Bewilligungspflicht unter-
stehen. Diese Grundsätze gelten für die private wie für die
öffentliche Bautätigkeit.

Die Kommission hat am Entwurfe des Bundesrates
einige Änderungen vorgenommen, die die Durchführung
erleichtern werden. So wurde der allgemeine Wohnungsbau
- darunter versteht man den Wohnungsbau, der allgemein
notwendig ist, mit Ausnahme von teuren Luxuswoh-
nungen - freigegeben, und die Kantone werden nach
unserem Vorschlag ermächtigt, Bauten von weniger als
250 000 Franken Erstellungskosten (statt nur bis 100 000
Franken nach dem Entwurf) von der Bewilligungspflicht
auszunehmen. Das wird freilich auch die Wirkung des
Beschlusses etwas eindämmen, aber nach unserer Auf-
fassung noch nicht allzusehr. Doch man darf nicht noch
weitergehen mit der Freigabe, sonst wird das Ganze in
Frage gestellt, und besonders für einzelne Kantone würde
das schwerwiegende Auswirkungen haben.

Es wurde begreiflicherweise die Frage aufgeworfen, ob
die Kantone in der Lage seien, den Beschluss durchzu-
führen, insbesondere, ob nicht ein zu grosser Apparat in
Bewegung gesetzt werden müsse. Vom Büro des Dele-
gierten für Arbeitsbeschaffung sind interessante Zahlen
genannt worden, die zeigen, dass an die kantonalen Be-
hörden keine übertriebenen Anforderungen gestellt wer-
den. Auf Grund der Bautätigkeit von 1962 sind für drei
Kantone die Zahl der Bauobjekte und die Baukosten
ermittelt worden. Dabei ergab sich, dass dann, wenn die
Bewilligungspflicht nur Bauten von mehr als 200 000 Fran-
ken - das war die damals angenommene Grenze - Erstel-
lungskosten erfasst, 61 bis 67 % der Projekte (also der
Zahl nach) ausfallen; bei einer Viertelmillion - der Grenze,
die die Kommission beschlossen hat - werden es noch
mehr sein, die ausfallen. Das sind aber alles kleine Bau-
vorhaben, die nur 8 bis 15 % der gesamten Bausumme aus-
machen. Werden die nicht unter die Bewilligungspflicht
kommenden Fälle abgezählt, so bleiben schätzungsweise
im Kanton Zürich etwa 800 Baugesuche, im Kanton
Solothurn und Thurgau weniger als 200 Baugesuche, und
diese sollten in einem Jahr bewältigt werden können. Es
sind neuerdings noch für zwei weitere Kantone Berech-
nungen angestellt worden; sie ergeben dasselbe Resultat,
dass die Zahl der Gesuche, die zu bewilligen sind, gar
nicht so hoch ist, so dass die Kantone das bewältigen
können.

Es ist schon die Befürchtung geäussert worden, es
werde mit den besprochenen Massnahmen eine Ein-
schränkung der Produktion vorgenommen, und das
Wachstum unserer Volkswirtschaft werde unterbunden.
Das ist unrichtig. Es wird nichts anderes angestrebt als
eine Beschränkung der Nachfrage nach Bauten auf die
vorhandene Kapazität. Das Wachstum, das mit unserem
Arbeiterpotential, aber ohne Zuzug weiterer Fremd-
arbeiter, erzielt werden kann, soll ermöglicht werden.

Nun sind noch weitere Massnahmen angeregt, zum
Teil vom Bundesrat auch selber in Aussicht gestellt wor-
den. Er hat selber von Massnahmen gesprochen, die
die konjunkturdämpfende Politik unterstützen sollen. So
will der Bundesrat den Personalstopp in der Zentral-
verwaltung für ein weiteres Jahr in Kraft lassen. Er ist
ferner gewillt, in der Ausgabenpolitik grösste Zurück-
haltung zu üben. In unserer Kommission wurden in
dieser Hinsicht konkrete Vorschläge gemacht. Der Bun-
desrat solle erklären, dass bestimmte Posten des Bundes-
budgets für das laufende Jahr nicht verwendet werden.
Speziell genannt wurde der Posten von 500 Millionen für
den Bau der Nationalstrassen. Eine Einschränkung und

vor allem auch eine rationellere Bauweise ist hier um so
eher am Platze, als die Vorschüsse des Bundes schon
eine enorme Summe erreichen. Und das ist eine wirk-
liche Inflationsquelle. Ferner soll beim Militärdepartement
untersucht werden, welche Aufträge an die inländische
Industrie zeitlich erstreckt werden können. Die Militär-
bauten werden übrigens auch unter den Baubeschluss
fallen. Es wurde auch gewünscht in der Kommission,
dass das Militärdepartement militärische Aufgebote, die
nicht unentbehrlich sind, unterlassen sollte, um den Per-
sonalmangel in der Wirtschaft nicht zu verschärfen.
Ferner soll in der Gewährung von Subventionen Zurück-
haltung geübt werden.

Eine weitere Massnahme, die zur Konjunkturdämpfung
beitragen kann, ist die Einschränkung der steuerfreien
Abschreibung. Das Finanzdepartement ist auf Anregung
des Sprechenden im Mai 1962 bei den Kantonen in diesem
Sinne vorstellig geworden, doch die Antworten lauteten
überwiegend ablehnend, worauf man auf diese wirkungs-
volle Massnahme verzichtet und auch bei der Wehrsteuer
leider nichts geändert hat. Dabei sind die Abschreibungs-
sätze bei der Wehrsteuer im Jahre 1951 ganz bedeutend
erhöht worden, und viele Kantone gehen noch viel weiter,
ja sie lassen zum Teil Einmalabschreibungen zu. Das hat
zweifellos die Selbstfinanzierung stark gefördert. Hätte
man damals diese Bremse angesetzt, wären vermutlich
heute nicht so scharfe Eingriffe nötig geworden, und das
wären natürlich absolut marktkonforme Massnahmen.
Der Chef des Finanzdepartementes hat zugesagt, dass
diese Frage erneut an die Hand genommen werde. Hoffent-
lich kann man die Kantone zur Mitwirkung veranlassen.
Man muss mit aller Energie hinter diese Aufgabe gehen,
denn sie ist viel leichter durchzuführen als die von uns
zu treffenden Beschlüsse. Diese Massnahmen wirken lang-
fristig. Auf alle Fälle sollte der Bund bei der Wehrsteuer
auf die früheren Abschreibungssätze zurückgehen. Es ist
uns ein Schreiben eines bekannten Industriellen zuge-
kommen, der das gleiche Problem aufwirft und die viel
zu weit gehende Steuerbefreiung der Warenlager kritisiert.

Der Bundesrat selber hat die Frage der Herabsetzung
der Zölle aufgeworfen. Wir hoffen, dass er eine Reihe
von Zollsätzen, die für den inländischen Verbrauch eine
Rolle spielen, im Sinne einer Vorleistung für die Kennedy-
Runde im GATT senken wird. Das, wie auch die vorhin
genannten Massnahmen, hätte auch eine psychologische
Wirkung, und diese ist sehr wichtig, da die Teuerung
und der Fatalismus, mit dem die Konsumenten heute
Preissteigerungen hinnehmen, auch ein psychologisches
Problem sind.

Schliesslich sei erwähnt, dass der Bundesrat Gespräche
mit den Partnern des Arbeitsmarktes in Aussicht gestellt
hat, um die Koordination des konjunkturgerechten Ver-
haltens auch auf diesen Sektor auszudehnen.

Zur Rechtsform möchte ich folgendes sagen. Der
Bundesrat hat seine Vorschläge in die Form von zwei
dringlichen Bundesbeschlüssen gekleidet, die sich nicht
auf die Verfassung stützen, sondern nach Artikel 89 bis,
Absatz 3, zu behandeln sind. Man kann sich fragen, ob
die vorgesehenen Massnahmen wirklich nicht verfas-
sungskonform sind. Artikel 31 quater hätte für den Kredit-
beschluss - das ist der Bankenartikel - und Artikel 31 quin-
quies - der Konjunkturartikel - für beide Beschlüsse eine
Grundlage geboten. Ich kann mich auf die Äusserungen
eines angesehenen Staatsrechtslehrers berufen, der es mit
der Interpretation der Verfassung genau nimmt. Es gibt
andere Artikel, so der Getreideartikel, bei denen eine
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit akzep-
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tiert wurde. Aber es war taktisch vielleicht besser, dass
der Bundesrat dieser Streitfrage aus dem Wege ging.
Das Resultat wäre übrigens dasselbe gewesen, denn es
wäre nach Absatz 2 von Artikel 89 bis das Referendum
ergriffen worden.

Es ist auch der Vorschlag gemacht worden, man sollte
die Vorlage zuerst dem Entscheid des Volkes unterbreiten
und sie erst nach dessen Zustimmung in Kraft setzen.
Es sollte aber einem aufmerksamen «Beobachter» klar
sein, dass die Beschlüsse illusorisch würden, wenn sich
die Inkraftsetzung noch um einige Monate hinauszöge
und inzwischen gerade jene Bauten, die am wenigsten
dringlich sind, begonnen würden. Der Wohnungsbau
käme dadurch unter die Räder.

Dagegen kann man sich fragen, ob nicht beide Mass-
nahmen in einen einzigen Beschluss zusammengefasst wer-
den sollten. Doch das würde vielleicht der Opposition
jener begegnen, welche die Kreditmassnahmen bejahen,
die Baubeschränkung dagegen ablehnen. Doch ich be-
tone nochmals, dass das Parlament beide Beschlüsse ge-
nehmigen muss, weil sie einander ergänzen.

Nun noch einige Bemerkungen zur Kritik. Ich habe
in der Kommission erklärt: Wenn man dem Bundesrat
einen Vorwurf machen kann, ist es der, dass er so lange
mit wirksamen Massnahmen gegen die Teuerung und
die Überfremdung zugewartet hat. Doch zu seiner Ent-
schuldigung kann gesagt werden, dass er zuerst glaubte,
die Appelle zur Disziplin und zum freiwilligen Mass-
halten würden genügen. Ausserdem waren die Öffent-
lichkeit und vor allem die private Wirtschaft zu wenig
auf schärfere Massnahmen vorbereitet.

Nun, die Kritik an der Vorlage ist zum Teil nur ne-
gativ. Wenn zum Beispiel von Dirigismus geschrieben
wird, so möchte ich sagen, Dirigismus, das ist kein Argu-
ment, sondern ein Schlagwort. Ein ernst zu nehmender
Einwand ist der: Die durch diese Massnahmen unter-
drückte Nachfrage werde einfach aufgeschoben, zurück-
gestaut und dadurch kumuliert. Darauf ist zu antworten :
Soweit die Nachfrage über die Kapazität hinausgeht,
kann sie ohnehin nicht befriedigt werden, es sei denn
durch Anwerbung von weiteren Zehntausenden von Fremd-
arbeitern, und diese würden weitere Milliarden an Inve-
stitionen benötigen. Wenn es gelingt, den Zustrom von
Ausländern zu unterbinden, wird ein grosser Teil der
Nachfragevermehrung wegfallen. Und wenn es gelingt,
die Preisbewegung, besonders im Baugewerbe, zu beru-
higen, wird die Dringlichkeit der Nachfrage nachlassen,
weil man nicht mehr mit weitern Preiserhöhungen rechnen
muss und deshalb sofort bauen will.

Nun gibt es kaum jemanden, der sagt: Lassen wir
die Entwicklung einfach weitergehen, schauen wir untätig
zu. Dann müssen aber Alternativvorschläge gemacht wer-
den, wenn man die Vorlage ablehnt. Es sind eine Anzahl
kleinerer Vorschläge gemacht worden, die aber unter den
heutigen Umständen allein ungenügend wirken und die
übrigens zum Teil neben den Massnahmen der Vorlage
beachtet werden sollen und auch in Aussicht genommen
sind. So die Zollsenkungen und die Beschränkung ge-
wisser öffentlicher Aufgaben.

Ein Vorschlag, der als eigentliche Alternative vorge-
bracht wird - es ist eigentlich die einzige Alternative, die
ernsthaft in Vorschlag gebracht wird -, ist die Aufwertung
des Schweizer Frankens. Sie wird als eine einfache, nicht
dirigistische Massnahme empfohlen. Gewiss, im Modell
des theoretischen Ökonomen scheint es einfach, eine
Währung zu manipulieren. Man setzt den Währungskurs
etwas hinauf, beschränkt dadurch den Export und er-
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mässigt die Importpreise, wohlverstanden, nur die Preise
eingeführter Waren. Alle übrigen Wirkungen, namentlich
die Geldströme, die Spekulation vor und nach der Mani-
pulation werden ausser acht gelassen. Nach extrem libe-
raler Auffassung sollte ja der Wechselkurs überhaupt frei
schwanken nach Angebot und Nachfrage. Dass das nicht
praktikabel ist, beweist die Erfahrung. Kein einziger
Staat überlässt seine Währung dem freien Markt. Kanada,
das es eine Zeitlang versuchte, hat wieder einen festen
Kurs gewählt. Aber auch schon die Festsetzung eines
festen Währungskurses ist ein staatlicher Eingriff in die
Wirtschaft, und wenn der Staat diesen Kurs manipuliert,
ist das meines Erachtens eine stärkere Intervention, als
was jetzt vorgeschlagen wird. Denn die private Wirt-
schaft im Inland wie im Ausland muss sich nach diesen
Kursänderungen richten und wird daraufhin spekulieren.
Wenn man einmal um einige Prozent aufwertet, weshalb
soll man das später nicht wiederholen und dann eventuell
wieder abwerten? Die Interessenten dafür und dagegen
werden sich ständig in den Haaren liegen. Nach meiner
Meinung kommt eine Kursänderung nur in Frage, wenn
sehr grosse Unterschiede in den Preisebenen vorhanden
sind, die auf keine andere Weise überbrückt werden
können. Das war im Jahre 1936 der Fall. Die Schweiz
war damals um etwa 30 % temer als die meisten ändern
Länder. Wenn morgen alle unsere Nachbarstaaten um 10
bis 20 % aufwerten würden, müssten wir vielleicht mit-
machen. Es kann aber sehr wohl sein, dass einige von
ihnen später nochmals abwerten werden. Die Schweiz
besitzt das Vertrauen der ausländischen Wirtschaft, weil
man weiss, dass sie nicht mit der Währung experimentiert,
genau wie sie das politische Vertrauen des Auslandes
besitzt, weil man sicher ist, dass sie unentwegt am Grund-
satz der Neutralität festhält.

Die Aufwertung wird damit begründet, dass unsere
Exportpreise zu niedrig seien, was einen Exportboom
bewirke. Das mag für einzelne Industrien und einzelne
Unternehmungen zutreffen, während andere, besonders
die Textilindustrie, hart um ihren Absatz kämpfen müssen,
teilweise zu gedrückten Preisen. Die vor kurzem er-
schienenen neuen Indexzahlen unseres Aussenhandels sind
sehr aufschlussreich. Danach sind die Exportpreise von
1960 bis zum 3. Quartal 1963 ganz beträchtlich gestiegen:
für Maschinen um 12%, feinmechanische Geräte 13%,
optische Geräte 10%, Metallwaren 10%. Dagegen für
Uhren nur 5 %, Textilien nur 2 %, die Garnpreise sind
um 4 % gesunken - im Exportpreis, wohlverstanden.
Die letztgenannten sind Industrien, die Mühe haben,
ihre Exportpreise zu erhöhen. Eine Aufwertung würde
ihre Ausfuhr gefährden. Dabei ist noch zu beachten,
dass unsere Industrie durch den Zollabbau innerhalb
des Gemeinsamen Marktes immer mehr benachteiligt
wird.

Für den Fremdenverkehr wäre eine Aufwertung noch
weniger tragbar, denn unsere Hotels sind heute teuer.
Unsere Ertragsbilanz, die mit 1,5 bis 1,7 Milliarden
Franken defizitär ist, würde noch verschlechtert durch
eine Aufwertung. Nur nebenbei sei gesagt, dass etwa
für 40 Milliarden Franken ausländische Guthaben be-
stehen, darunter viele Filialen der Industrie, die ent-
sprechend abgewertet würden.

Nun die Frage: Würde eine Aufwertung die Teuerung
stoppen können? Die Deutsche Bundesrepublik und
Holland haben am 6. März 1961 um 5 % aufgewertet.
Die Teuerung ging trotzdem weiter. Der Index der Le-
benskosten ist in Deutschland von 1960 - ich nehme
eine Periode vor der Aufwertung - bis Ende 1963 um
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10 % gestiegen, in der Schweiz um 12 %, eine sehr geringe
Differenz. Im letzten Jahr, vom Dezember 1962 bis zum
Dezember 1963, stieg der Index in Deutschland um
3,5 %, in der Schweiz um 3,9 %, wobei von unserer Teue-
rung 0,7 % allein durch den Zuckerpreis verursacht
wurde, der in Deutschland manipuliert wurde. Man hat
die Abgaben gesenkt, um die Preiserhöhung zu dämpfen.
Bei uns hat man das leider abgelehnt. Heute wird übrigens
wieder über eine Aufwertung der D-Mark diskutiert. In
der «Financial Times» in London hiess es in einem
Kommentar zu diesem Problem, es sei in Deutschland
in den letzten Jahren allgemein üblich gewesen - ich
zitiere wörtlich -, «schon die Sprozentige Aufwertung
des Jahres 1961 als schweren Fehler zu betrachten».
Auf alle Fälle ist die Frage in Deutschland sehr um-
stritten, ob das etwas genützt hat oder nicht. Dagegen
hat das 'Gespräch über eine Aufwertung an den Devisen-
und auch an den Aktienbörsen Nervosität hervorgerufen.

Wie steht es mit den Niederlanden? Der Zufall wollte
es, dass während der Beratungen unserer Kommission
in der Presse ein Bericht aus Den Haag erschien, wonach
die niederländische Regierung sich genötigt sehe, eine
Reihe von dringlichen Massnahmen gegen die Teuerung
zu ergreifen, trotz der Aufwertung. Es sind zum Teil die
gleichen, wie sie der Bundesrat vorschlägt, jedenfalls in
der Kreditpolitik. Darüber hinaus besteht in Holland
eine scharfe Preiskontrolle und eine Begrenzung der
Lohnaufbesserungen. Würden Ihnen diese Massnahmen
etwa besser zusagen?

Es ist mir unbegreiflich, dass einzelne Volkswirt-
schafter, die sich sonst zur Konjunkturpolitik nie ge-
äussert haben, etwa, 'wenn es um finanz- und steuer-
politische Probleme ging, jetzt so entschieden für die
Aufwertung in die Arena reiten. Das ist aber bei weitem
keine vorherrschende Ansicht unter den Ökonomen. Nur
liegen von den meisten, die anderer Meinung sind, keine
Äusserungen vor. Ich komme zum Schluss, dass dieser
Weg keine taugliche Alternative ist.

Zur Kritik, die sich dem Niveau der Demagogie
nähert, äussere ich mich nicht. Nur ein paar Worte zu
einem Pamphlet, das uns gestern ausgeteilt wurde. Es
sind ja besonders tapfere Teilensöhne, nicht wahr, die
sich hinter der Anonymität verbergen, es sei denn, dass
die Herren unseres Rates, die der Vereinigung für soziale
Marktwirtschaft angehören oder deren Aufruf unter-
zeichnet haben, sich auch als Autoren oder Anhänger
dieses Pamphletes bekennen! Ich möchte dazu nur sagen,
dass es etwas heuchlerisch ist, vom Gesslerhut zu sprechen
von seilen von Leuten, die nämlich den Bundesrat ver-
anlassen wollen, mit einer Diktatur den Währungskurs
zu ändern. Weder das Parlament noch das Volk hätte
etwas dazu zu sagen. Der Bundesrat müsste diese Mass-
nahme beschliessen. Und sie wollen uns vorwerfen, dass
wir nicht demokratisch handeln! Ich glaube, das muss
tiefer gehängt werden.

Wenn Sie mich fragen, welches die Wirkungen der
vorgeschlagenen Massnahmen sein werden, muss ich
ehrlicherweise sagen: Genau ist das nicht vorauszusehen;
denn es hängt von der Anwendung und besonders auch
von der Entwicklung im Ausland ab. Ich glaube aber,
dass wir das Fremdarbeiterproblem lösen können, wenn
wir wollen, und das ist sehr wichtig. Ich glaube auch,
dass wir die Teuerung bremsen können. Doch leider sind
noch eine Reihe von Preissteigerungen im Rollen. Ich
denke an die Mietzinse; auch haben einige Interessenten-
gruppen noch rasch kräftige Aufschläge unter Dach
bringen wollen. Da wir keine Preiskontrolle mehr haben,

sollten die Konsumenten einmal selbst reagieren. Glauben
Sie mir, wenn der Konsum von Bier, Mineralwasser und
Schokolade - um nur diese jüngsten Beispiele zu nennen -
während einiger Monate auf die Hälfte sinken würde,
das eine preissenkende Wirkung hätte. Überhaupt müssen
die vorgeschlagenen Massnahmen durch die Bevölkerung
und namentlich durch die Wirtschaftsverbände unter-
stützt werden, damit ihre Wirkung verstärkt wird. Ander-
seits liegt es auf der Hand, dass sie abgebaut und aufge-
hoben würden, falls sie infolge der konjunkturellen Ent-
wicklung nicht mehr notwendig wären.

In diesem Zusammenhang will ich noch eine Anregung
vorbringen, die übrigens von einem Mitglied in der Kom-
mission gemacht wurde. Es wäre Von Vorteil, wenn der
Bundesrat ein kleines konsultatives Gremium einsetzen
würde, das mit den mit der Durchführung betrauten
Stellen in Kontakt treten könnte. Auf diese Weise würde
eine allfällige Kritik an der Anwendung der Massnahmen
rasch an die richtige Adresse geleitet werden, und der
Bundesrat und die Verwaltung könnten ihre Wünsche
und Richtlinien durch diesen Kanal an die Bevölkerung
leiten.

Ich komme zum Schluss und möchte sagen: Es gibt
für Sie drei Möglichkeiten der Stellungnahme (es gibt
vielleicht noch eine vierte. Sie können sich der Stimme
enthalten und dann später auf alle Fälle sagen «ich habe
recht bekommen», wenn es gut herauskommt. Oder,
wenn es schief geht, können Sie sagen: «Ich bin nicht
dafür gewesen; ich habe nicht gestimmt!»): Entweder hält
man die Entwicklung, wie sie sich in den letzten Jahren
herausgebildet hat, für harmlos, so dass nichts vorzu-
kehren ist - dann fällt aber auch die Berechtigung einer
Kritik an der heutigen Lage dahin -, oder man macht
brauchbare Gegenvorschläge, oder man stimmt den Vor-
lagen des Bundesrates zu.

Im Namen der grossen Mehrheit der Kommission
beantrage ich Eintreten auf die beiden Vorlagen.

M. Debétaz, rapporteur: Extraordinaire est à l'ordre
du jour. Extraordinaire, notre réunion au mois de février
de l'an de prospérité surchauffée 1964, extraordinaires les
deux arrêtés fédéraux urgents que le Conseil fédéral nous
propose d'adopter.

Pourquoi cet amour soudain de l'inédit dans ce Palais
vénérable où la tradition ordinairement est à l'honneur?

Parce que notre économie, embrassant trop, s'essoufle.
Elle fait penser à un homme qui mange trop, qui, de ce
fait, a de la peine à digérer, mais qui, cependant, est tenté
de manger davantage encore. Un solide villageois vaudois
que je connais bien dirait que cet homme a les yeux plus
gros que le ventre et que si on ne limite pas ses tentations
cela finira mal.

Notre production est soumise à un effort excessif. On
importe toujours davantage. Le nombre des travailleurs
étrangers augmente. Malgré cette augmentation, le manque
de personnel devient de plus en plus aigu dans nombre de
secteurs. Les délais de livraison doivent être prolongés. Les
entrepreneurs ne peuvent plus travailler rationnellement;
ils déplacent leurs ouvriers d'un chantier à l'autre, au gré
des sautes d'humeur plus ou moins imperatives de maîtres
d'ouvrages impatients.

La fameuse spirale des prix et des salaires tourne à une
allure galopante. Le pouvoir d'achat du franc a diminué
progressivement. Il est vraiment urgent d'agir. L'évolution
de notre économie, si elle se poursuivait, aurait des effets
internes et externes néfastes.
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Ne soyons donc pas étonnés que les mesures proposées
pour remédier à la situation et la procédure employée pour
les promouvoir soient extraordinaires. La situation est,
elle aussi, extraordinaire.

Comment en est-on arrivé là?
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Suisse a

connu un climat conjoncturel généralement favorable. Lé-
ger fléchissement en 1957/1958, en relation avec la récession
économique mondiale. Quelques cas particuliers doulou-
reux mis à part, ce fléchissement a des conséquences
insignifiantes.

«Boom» en Europe dès le second trimestre de 1959.
La convertibilité des principales monnaies de notre con-
tinent, le relâchement des entraves aux échanges et les mou-
vements en faveur de l'intégration en sont la cause. L'expan-
sion économique qui en résulte, les espoirs de nouveaux
débouchés et l'augmentation de la population provoquent
une multiplication sans précédent des investissements.

L'essor européen favorise les exportations suisses. Leur
valeur en 1960 est de 11,8% supérieure à celle de 1959.
L'augmentation par rapport à l'année précédente oscille
de 8,5 à 9% en 1961, 1962 et 1963.

Stimulées par la demande due aux exportations, de
nombreuses entreprises renouvellent, agrandissent ou
modernisent leur appareil de production. Ces développe-
ments en provoquent d'autres. Les branches économiques
positivement influencées deviennent de plus en plus
nombreuses. On fait toujours plus largement appel aux
ouvriers étrangers. Leur afflux grandissant imprime une
cadence accélérée à l'augmentation de notre population.
Son accroissement, qui était en général de 40 000 personnes
environ par année, soit de 0,7 à 0,8 % (0,9 % en 1962) passe,
compte tenu des étrangers, à 134 000 en 1961 et à 164 000
en 1962, soit 2,5%, respectivement 3%.

Les différents facteurs susmentionnés influencent très
fortement la réalisation d'investissements de toute nature.
Il en est de même du progrès technique et de perspectives
économiques favorables dont chacun est persuadé de la
solidité et de la/lurée. De 1958 à 1962, la valeur de l'en-
semble des constructions, déduction faite du renchérisse-
ment, monte de 3,4 milliards de francs, ce qui représente
plus de 60%.

L'augmentation considérable du nombre des personnes
occupées et l'amélioration des revenus individuels dé-
clenchent un accroissement extraordinaire de la demande
en biens de consommation. Le chiffre d'affaires du com-
merce de détail s'élève de 41 % entre 1958 et 1962. En août
1963, il est supérieur de 14,2% à celui de l'année précédente.

Les dépenses de la Confédération passent de 2,6 mil-
liards de francs en 1960 à 4,5 milliards au budget pour 1964.

Les taux d'accroissement des importations sont plus
frappants encore: 75% entre 1958 et 1962 pour la totalité
des importations; plus de 110% si l'on prend en considé-
ration les produits fabriqués seulement.

Le déficit de la balance commerciale était de 686 mil-
lions en 1958. Il dépassera certainement 3500 millions en
1963. L'excédent d'un milliard de francs environ que la
balance des revenus présentait encore en 1958 fait place,
en 1962, à un déficit de 1,5 milliard. Il faut compter que
ce déficit atteindra 1,7 milliard en 1963.

Depuis 1961, les facteurs d'expansion sont de moins en
moins dus à l'exportation et de plus en plus aux investisse-
ments et à la consommation. Nos importations augmentent
dans une mesure plus grande que nos exportations.

Les Suisses continuent à épargner, mais pas suffisam-
ment pour combler le trou creusé par des investissements
anormalement grands.

La stabilité de notre situation économique et politique
et la grande considération dont notre monnaie jouit à
l'étranger ont de tout temps attiré de nombreux capitaux
chez nous. L'entrée fut particulièrement grande ces der-
nières années en raison des crises politiques ou économiques
et des manipulations monétaires intervenues dans le monde.

Crise au Congo en juillet 1960. Crise de confiance du
dollar en octobre de la même année.

Réévaluation en République fédérale d'Allemagne et
aux Pays-Bas en mars 1961. Crise de Berlin en août.

Effondrement des cours à la bourse .des actions de
New-York et crise de Cuba à fin mai et respectivement en
octobre 1962.

L'excellent message du Conseil fédéral expose en détail
l'évolution du marché de l'argent et des capitaux. Je m'y
réfère.

L'afflux de capitaux étrangers et le rapatriement de
capitaux suisses compensent l'insuffisance de notre épargne.
L'expansion, favorisée par cette compensation, a naturelle-
ment son bon et son mauvais côté. Plaçons, sur le bon
côté, le plein emploi et la rémunération favorable du
travail tant pour les~salariés que pour les personnes de
condition indépendante. Il faut malheureusement faire une
réserve pour une partie des agriculteurs. Le mauvais côté
est constitué principalement par une main-d'œuvre étran-
gère excessivement nombreuse et par le renchérissement
incessant du coût de la vie.

La proportion des étrangers en Suisse dépasse au-
jourd'hui les 15% de la population totale, pourcentage
considéré comme alarmant avant 1914. L'automne dernier,
nos industries recrutaient les 36% de nos ouvriers hors de
nos frontières. 690 000 travailleurs étrangers étaient inscrits
à fin août 1963. Leur collaboration nous a rendu d'énormes
services. Dans quelle situation notre économie serait-elle
sans eux? Ils ont droit à notre reconnaissance. Nous ne
faisons pas preuve d'ingratitude à leur égard en affirmant
que leur trop grand nombre contribue pour une part
importante à l'imposant excédent de la demande sur
l'offre. Leur contribution à la surchauffe serait-elle moins
élevée si l'activité des ouvriers étrangers améliorait notre
productivité industrielle et stimulait le développement de
nos exportations ? Je ne crois pas pouvoir Paffirmer. Je vous
fais grâce d'autres considérations à ce sujet. Une commis-
sion d'étude a examiné de façon approfondie les multiples
problèmes posés par les nombreux étrangers occupés dans
notre économie. Son rapport, élaboré sous la direction de
l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
paraîtra prochainement.

Le renchérissement constant hypothèque aussi grave-
ment notre expansion. La hausse, qui fut relativement
modeste jusqu'à la fin de 1961, prit depuis lors des pro-
portions inhabituelles pour la Suisse. Entre 1945 et 1960,
l'indice des prix à la consommation s'est élevé en moyenne
de 1 Va % par an. Durant les deux dernières années, le taux
de renchérissement est monté à 4%. Nous ne sommes pas
encore au stade de l'emballement, mais c'est déjà le galop,
un galop particulièrement impressionnant dans le secteur
du bâtiment. A Zurich, le coût de construction est monté
de 30% entre 1958 et 1963. L'augmentation serait certaine-
ment plus élevée encore si toutes les hausses effectives
étaient enregistrées par l'indice.

L'inflation menace la capacité de concurrence de
l'économie suisse. Avec une hausse de 10,3 % au cours des
trois dernières années, la Suisse occupe le 4e rang du classe-
ment établi pour les taux de renchérissement constatés
dans les douze principaux pays industriels. Nous ne sommes
précédés que par la France, l'Italie et la Suède. Si nous ne
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prenons en considération que la période de septembre 1962
à septembre 1963, seules la France et l'Italie occupent une
situation plus défavorable que la nôtre. Ces deux pays
viennent précisément de réagir contre l'inflation. L'époque
d'intégration européenne que nous traversons exige une
vigilance accrue. La hausse déploie également des effets
néfastes à l'intérieur du pays. Chacun est concerné; de
nombreux exemples pourraient être avancés. Je me bornerai
à en citer deux :

On parle beaucoup de l'épargne ces jours et de son
importance pour notre prospérité. Il faut réellement que
le sens de l'épargne soit solide pour qu'il continue à se
manifester, bien que tout franc mis de côté perde chaque
année une partie de sa valeur, une partie qui, depuis deux
ans, est supérieure à l'intérêt produit.

En décembre de l'an passé, nous avons décidé d'aug-
menter les rentes AVS et AI d'un tiers au minimum. A
quoi cela aura-t-il servi si, dans peu de temps, l'augmen-
tation est annihilée par l'accroissement des dépenses que la
hausse du coût de la vie impose aux bénéficiaires de nos
deux belles institutions de solidarité nationales?

Le Conseil fédéral n'aurait-il pas pu nous proposer des
mesures plus tôt?

La spirale des prix et des salaires tourne à une allure
accélérée dès 1960 déjà. C'est aussi à partir de 1960 que l'on
assiste à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
dans le secteur de la construction. Mais nous sommes dans
un Etat démocratique. C'est purement et simplement une
constatation; ce n'est bien sûr pas un regret!

La constatation étant faite en toute sérénité, reconnais-
sons que si le Conseil fédéral était venu devant nous il y a
deux ans, ou même il y a une année, avec les mesures
qu'il nous propose aujourd'hui, nous les aurions très
vraisemblablement refusées. Je doute fort, en outre, que le
peuple et les cantons nous eussent suivis en cas d'accep-
tation.

Au surplus, le Conseil fédéral n'est pas demeuré in-
actif. Il est intervenu directement et par l'intermédiaire de
la Banque Nationale. On s'est efforcé d'empêcher l'argent
étranger de pénétrer dans notre circuit économique et
d'atténuer une trop grande liquidité. C'est dans ce but qu'en
1960 la Banque Nationale a conclu avec les banques un
«gentlemen's agreement», une convention de gentils-
hommes, pour reprendre l'expression à la fois noble,
judicieuse et française - ce qui ne gâte rien - utilisée par
M. Bonvin, conseiller fédéral, devant la commission. Cet
accord, prolongé plusieurs fois, est toujours en vigueur.

D'autre part, une somme de 1,4 milliard fut mise hors
circuit par l'émission de rescriptions de stérilisation et par
des placements effectués volontairement par les grandes
banques sur un compte spécial bloqué à la Banque Na-
tionale. D'autres fonds importants ont été retirés du marché
par des opérations Swap.

Selon un autre accord passé entre la Banque Nationale
et les banques en avril 1962, tous les établissements ban-
caires dont la somme du bilan était au moins de 10 millions
de francs se sont engagés à limiter l'accroissement de
leurs crédits à un certain pourcentage de l'augmentation
des années 1960 et 1961. Cet accord a également été pro-
longé au printemps 1963 pour un an.

La Confédération a soutenu la politique de la Banque
Nationale en ne consacrant qu'une partie des excédents de
recettes à l'amortissement de ses dettes. C'est ainsi que,
de fin 1959 à fin 1963, les fonds stérilisés par la Confédé-
ration ont passé de 1,2 milliard de francs à quelque 2
milliards.

En outre, le Conseil fédéral a demandé, en septembre
1960, aux départements ainsi qu'aux CFF et aux PTT,
d'observer la plus grande retenue dans l'adjudication de
leurs travaux. Les cantons, les communes et les chefs
d'entreprises furent invités à agir d'une façon semblable.
Toutes les divisions de l'administration centrale de la
Confédération durent en principe renoncer à créer de
nouveaux emplois pendant une année, dès le 1er mai 1962.
Cette décision a été prorogée.

Le Conseil fédéral engagea les cantons à instituer des
commissions d'experts chargées d'examiner les projets de
construction d'une certaine importance et de conseiller le
renvoi de toutes les réalisations qui n'étaient pas absolu-
ment nécessaires. Ces organes ne disposant d'aucun pou-
voir pour imposer leurs vues ne pouvaient agir que par la
persuasion, en faisant appel à la raison des intéressés. Tous
les cantons n'ont pas répondu à l'appel du Conseil fédéral
avec le même empressement.

Enfin, le 1er mars 1963, le Conseil fédéral édicta un
arrêté limitant l'engagement de la main-d'œuvre étrangère.

Les mesures décrétées par le Conseil fédéral et la
Banque Nationale, leurs appels à la modération et les
dispositions prises librement par divers groupes écono-
miques ont certainement contribué à diminuer la puissance
des forces inflationnistes. L'afflux des ouvriers étrangers
s'est ralenti partiellement, en raison des difficultés plus
grandes de recrutement, mais aussi grâce aux mesures
prises. Selon les renseignements communiqués par l'office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, les
chiffres comparés du 4e trimestre 1963 avec ceux du
trimestre correspondant de l'année précédente font ap-
paraître une légère diminution de l'occupation dans
l'industrie (0,3 %). Par contre, l'on enregistre une augmen-
tation de 11,6% dans le secteur de la construction. Le
froid extrêmement rigoureux que nous avons enduré en
décembre 1962 motive en partie cette augmentation. Les
efforts entrepris de part et d'autre jusqu'à maintenant n'ont
donc pas été vains. Les résultats obtenus sont toutefois
insuffisants. N

Ce qui incite plus spécialement le Conseil fédéral à
agir, c'est d'une part, l'énorme demande excédentaire qui
pèse sur le secteur de la construction et, d'autre part,
l'accélération de la croissance qui se manifeste à nouveau
en Europe et en Amérique du Nord.

Les projets de construction annoncés pour 1963 re-
présentent une somme totale de 11,5 milliards de francs.
On estime à 9,5 milliards de francs les travaux qui ont pu
être exécutés. La part de la demande excédant la capacité
de production conduit à des prix exagérés et, je l'ai déjà
mentionné, à une organisation irrationnelle du travail. On
ne peut pas valablement espérer une correction naturelle
de l'anormale situation présente.

Un essor général en Europe n'est pas impensable. Il
trouverait la Suisse dans un état de suremploi et de tension
extrêmes dans tous les domaines. Notre économie abor-
derait ainsi une nouvelle période d'expansion dans de très
mauvaises conditions. La montée des prix qu'elle serait
dans l'impossibilité de contenir risquerait de l'asphyxier.

Les deux projets d'arrêtés fédéraux du Conseil fédéral:
Les mesures envisagées sont destinées à:
1. maintenir notre capacité de concurrence sur le

plan international;
2. maintenir le pouvoir d'achat de notre monnaie et la

foi en sa stabilité;
3. diminuer notre dépendance vis-à-vis de l'étranger

pour la main-d'œuvre et les capitaux.
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Deux groupes de mesures intéressent directement le
Parlement: celles concernant le marché de l'argent et des
capitaux et du crédit et celles relatives à la construction.

Le premier arrêté est nécessaire, parce que les accords
conclus jusqu'à maintenant présentent des lacunes et
doivent être complétés.

Le Conseil fédéral insiste sur le fait que le franc suisse
restera une monnaie convertible et que rien ne sera changé
dans la libre circulation, l'entrée et la sortie de fonds
étrangers. Seule l'utilisation de ces fonds dans notre
économie sera réglementée. Les banques pourront être
contraintes à ne payer aucun intérêt sur les capitaux
étrangers qu'elles ont reçus depuis le 1er janvier 1964, à les
soumettre à un délai de dénonciation et à en verser la
contrevaleur sur un compte spécial à la Banque Nationale
si cette contrevaleur n'est pas placée en monnaie étrangère
à l'étranger. Le projet d'arrêté prévoit en outre la possi-
bilité de limiter l'activité des banques dans le domaine du
crédit.

Les conventions librement conclues entre la Banque
Nationale et les banques pourront servir de modèle aussi
bien en ce qui concerne les fonds étrangers que la fixation
des plafonds pour les crédits et les prêts hypothécaires.

Le Conseil fédéral reçoit pouvoir de décider que la
convention ne liera pas ses signataires seulement, mais tou-
tes les personnes et sociétés invitées à y adhérer. Il aura le
droit d'intervenir directement si le résultat désiré ne peut
pas être obtenu par la voie de la convention et sera armé
pour atteindre ceux qui, jusqu'à maintenant, sont restés à
l'écart des mesures que les banques se sont volontairement
imposées (agents de bourse, sociétés s'occupant de con>
mercé de titres, avocats, notaires, fiduciaires et autres
personnes traitant des opérations de placements de fonds).

La disposition concernant la fixation de limites pour
les crédits et les prêts hypothécaires n'est pas nouvelle. Ces
opérations ont déjà fait l'objet de règlements à bien plaire
pendant les années 1951 à 1957.

Des prescriptions sont prévues pour les fonds de
placement; le marché des émissions fera également l'objet
d'un certain contrôle, afin d'éviter que le marché des capi-
taux soit désorganisé par des souscriptions exagérées de
fonds.

Considérant que les restrictions apportées à l'octroi de
capitaux et de crédits n'exerceront pas des effets suffisants,
le Conseil fédéral propose l'adoption d'un deuxième
arrêté en vue de tempérer la demande dans la branche du
bâtiment. Il entend ainsi atteindre les constructions
financées par des capitaux appartenant aux maîtres de
l'ouvrage ou par des fonds privés et les constructions des

. pouvoirs publics.
Trois genres de mesures sont suggérées par l'excécutif

fédéral:
1. Les travaux de construction sont en principe sub-

ordonnés à un permis. Des dérogations peuvent être ap-
portées par les gouvernements cantonaux pour les cons-
tructions dépassant un certain coût.

Les travaux d'entretien ainsi que divers travaux et
constructions prioritaires ne sont pas assujettis au permis.

2. Plusieurs constructions et installations ne revêtant pas
un caractère d'urgence, sont interdites durant une année.
Vous en trouvez l'énumération à l'article 2 du projet
d'arrêté.

3. Pendant toute la durée de l'arrêté, il est interdit de
démolir des maisons d'habitation et des immeubles
commerciaux, sauf pour des raisons d'hygiène et de
sécurité, ou si la démolition est nécessaire pour l'exécution

des constructions autorisées ou non assujetties au régime
du permis.

Décisions de la commission:
Le projet d'arrêté fédéral autorisant des mesures dans

le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans
celui du crédit a été favorablement accueilli. Une seule
modification lui a été apportée. Il s'agit d'un complément
à l'article premier, alinéa 2.

Dans cet alinéa 2, le Conseil fédéral avait prévu, à
juste titre, de tenir équitablement compte des besoins de la
construction de logements et de l'agriculture. Il a paru
nécessaire aussi à la majorité de notre commission de
préciser que l'on prendrait également en considération le
degré variable de développement économique des cantons.

Il importe, à notre avis, de tenir compte de tous les
facteurs d'ordre économique caractérisant les diverses
régions du pays. Les unes sont très industrialisées, d'autres
le sont sensiblement moins. Il serait injuste d'aggraver le
déséquilibre existant. Les mesures envisagées ont pour but
de tempérer la surchauffe et de maintenir le pouvoir
d'achat du franc. Il n'est pas interdit de tendre simul-
tanément à diminuer, sinon supprimer, le déséquilibre
économique existant actuellement entre les cantons. Un tel
objectif correspond aux impératifs de la solidarité con-
fédérale.

Le projet d'arrêté instituant des mesures de politique
conjoncturelle dans le domaine de la construction fut plus
généralement amendé. Nous en reparlerons lors de la
discussion des articles, sans nous limiter aux amende-
ments qui furent acceptés. ' '

Les modifications décidées par le commission nous
paraissent des améliorations. C'est selon nous une bonne
chose d'avoir libéré tous les logements non luxueux du
régime du permis. Il conviendra encore de se mettre d'ac-
cord sur la définition du logement luxueux. A chaque jour
suffit sa peine!

L'augmentation de 250 000 francs du coût des cons-
tructions pouvant être affranchies du permis par les
gouvernements cantonaux est susceptible d'alléger la
tâche lourde et difficile qui incomberait à ceux-ci.

Les précisions et compléments dont bénéficient les
articles 4, 5 et 8 nous semblent également judicieux.

Une minorité de la commission aurait voulu fleurir
l'arrêté de modifications plus substantielles qui, bien
entendu, de l'avis de cette minorité, auraient amélioré le
projet bien davantage encore.

S'il est indéniable que des mesures s'imposent en raison
de la nécessité impérieuse de réduire l'énorme demande à
laquelle l'industrie de la construction doit faire face, la
minorité part de l'idée que les dispositions découlant du
projet d'arrêté fédéral autorisant des mesures dans le
marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit,
ainsi que les dispositions prévues aux articles 2 et 7 du
projet d'arrêté fédéral instituant des mesures dans le
domaine de la construction (interdiction de construire
pendant une année certains bâtiments et installations et
interdiction de démolir) auront des effets suffisants.

On devrait en conséquence renoncer aux autorisations
générales envisagées à l'article premier. Ces autorisations
auront une efficacité très limitée durant les premiers mois
d'application de l'arrêté. Elles imposeront par contre aux
cantons, malgré les allégements prévus, un très gros
travail administratif. Ce surcroît de travail serait accepté
volontiers en cas de nécessité indiscutable de recourir au
régime du permis. La minorité de la commission n'est pas
convaincue d'une telle nécessité. Si l'expérience démontrait
que les mesures prises en vertu du premier projet d'arrêté
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et des articles 2 et 7 du deuxième projet d'arrêté déployaient
des effets insuffisants, le Conseil fédéral pourrait proposer
ultérieurement de les compléter. Les Chambres fédérales
demeurent à la disposition du Conseil fédéral pour arrêter
toutes nouvelles mesures en cas de nécessité.

Tout au plus pourrait-on donner au Conseil fédéral la
possibilité d'instituer le régime du permis. Il pourrait alors
l'appliquer s'il était démontré d'une façon irréfutable que
le recours à un système d'autorisation est indispensable.
Dans l'optique de la minorité de la commission, nous irions
trop loin en subordonnant d'ores et déjà les travaux de
construction à un permis.

Ce n'est pas l'avis du Conseil fédéral, ni celui de la
majorité de la commission. L'ensemble des mesures pro-
posées forme un tout. Il est nécessaire d'adopter les unes
et les autres. Les cantons, selon le Conseil fédéral et la
majorité de la commission, pourront appliquer l'arrêté
fédéral concernant la construction sans devoir créer un
appareil administratif très grand. Le bureau du délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de travail a communiqué
aux membres de la commission des chiffres qui ont tran-
quillisé la plupart d'entre eux. Votre rapporteur n'est pas
au nombre des membres de la commission tranquillisés ou
apaisés.

La crainte a été émise que les mesures proposées
contrecarrent le développement nécessaire de notre éco-
nomie et freinent la production. Cette crainte n'est pas
fondée. Seuls les excès sont en cause. Les mesures proposées
tendent à contenir la demande dans des limites compatibles
avec notre capacité de production. Les représentants du
Conseil fédéral ont souligné, à propos des deux projets
d'arrêté, qu'il n'était pas question de stopper la croissance
normale de notre économie, mais au contraire de lui as-
surer un développement harmonieux. Ce qu'il a été possible
de réaliser ces dernières années doit l'être encore à l'avenir.

Autres mesures :
Diverses mesures relevant directement du Conseil

fédéral ont été ou seront prises.
La stérilisation de capitaux interviendra chaque fois que

la nécessité s'en fera sentir.
La décision restreignant l'engagement de personnel par

l'administration centrale a été prolongée d'un an.
Les dépenses de la Confédération seront restreintes dans

toute la mesure du possible; certaines subventions dimi-
nuées ou suspendues.

Un terme sera mis à la diminution des heures de travail
du personnel fédéral. Le représentant du Conseil fédéral
a cependant tenu à préciser que le personnel fédéral
travaillait encore durant 46 heures, alors que des branches
importantes de l'économie privée connaissent la semaine
de 44 heures. Le Conseil fédéral s'efforcera d'influencer
dans le même sens les cantons et les communes.

En mai 1962, le Conseil fédéral a consulté les cantons
sur les mesures fiscales propres à freiner la surchauffe. Il
envisageait de restreindre les déductions accordées par les
amortissements. Les réponses cantonales furent négatives.
La situation ayant évolué, le Conseil fédéral rétablira le
dialogue et souhaite qu'il soit fructueux... pour le fisc!

Le gouvernement étudie les possibilités d'économies
que chaque département doit pouvoir réaliser en 1964 et
en 1965. La réunion à Berne, samedi matin 15 février, de
tous les chefs de division de l'administration fédérale et
des délégués des PTT et des CFF est de bon augure.

Le département militaire fédéral suivra le mouvement
général. Son chef en a donné l'assurance lors d'une con-
férence prononcée récemment à Neuchâtel.

L'arrêté du Conseil fédéral du 1er mars 1963 restreignant
l'admission de main-d'œuvre étrangère sera prorogé et
appliqué plus sévèrement.

Il est heureux que l'on ait renoncé, pour l'avenir im-
médiat tout au moins, à fixer des contingents fédéraux,
cantonaux ou par groupes professionnels.

Le Conseil fédéral reprendra la discussion avec les
représentants des associations d'employeurs et d'employés.
Des économistes compétents participeront à ces délibéra-
tions, qui devraient permettre à chaque partie de contribuer
à la lutte contre le renchérissement et créer les bases
nécessaires à l'adoption de part et d'autre d'une politique
des prix, des salaires et de la durée du travail, compte tenu
de la conjoncture économique présente.

De quelques vœux individuels:
Le programme de construction des routes nationales, a

remarqué un membre de la commission, ne pourrait-il pas
être étiré? M. Bonvin, conseiller fédéral, a reconnu que la
construction des routes nationales posait effectivement des
problèmes en relation avec la surchauffe et que ces pro-
blèmes devaient être examinés, mais' le chef du dé-
partement des finances a toutefois signalé que, dans le
secteur du tourisme, nous sommes soumis à une forte
concurrence étrangère et que nous avons du retard à
rattraper.

L'épargne doit être encouragée. C'est d'ailleurs l'un des
buts des deux arrêtés qui vous sont proposés. Plusieurs
postulats ont du reste été déposés. Je pense que plusieurs
orateurs y reviendront lors du débat d'entrée en matière.
Le problème est présentement à l'étude au sein d'une
commission d'experts instituée par le département fédéral
des finances et des douanes et le délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail vient de publier à ce sujet
un article fort intéressant dans le dernier numéro de son
bulletin d'information.

Ce numéro contient également un article qui mérite
toute votre attention, article consacré par le président
de la direction générale de la Banque nationale suisse à
l'évolution du marché de l'argent et des capitaux.

La renonciation à certains cours de répétition pour le
landsturm libérerait des forces précieuses de travail en
faveur de l'économie, a remarqué un commissaire. Cette
remarque a été transmise au département militaire fédéral.

La diminution de plusieurs droits de douane a été
évoquée et le vœu formulé d'en abaisser une série. Le prési-
dent de la commission y a fait allusion.

On a rappelé aussi que la loi sur les ventes à tempéra-
ment permettait au Conseil fédéral d'augmenter par simple
ordonnance le premier acompte de 20% à 35 %. Le Conseil
fédéral examine cette question.

On a déjà fait allusion, à cette tribune, à l'opportunité
qu'il y aurait à prévoir la constitution d'un groupe d'experts
pour l'application des mesures envisagées. Je n'y reviens pas.

Suggestions et propositions non retenues:
Le Conseil fédéral est opposé à laisser le cours de

l'argent varier au gré de l'offre et de la demande. L'ex-
périence enseigne qu'un tel laisser-aller n'est pas praticable.
Aucun Etat ne l'a accepté, à l'exception du Canada qui en
est rapidement revenu. Nos entreprises concluent des
contrats à long terme, basés sur la valeur constante du
franc. Une monnaie fluctuante serait dangereuse et saperait
la confiance que l'étranger a en elle.

Le Conseil fédéral est opposé aussi à une réévaluation
du franc. Le chef du département des finances a déjà eu
l'occasion de déclarer que la question n'était même pas
à l'étude, étant donné notre balance commerciale défi-
citaire.
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Un changement de cours ne peut être envisagé que si
nos prix présentaient de très grandes différences par
rapport à ceux de l'étranger. C'était le cas en 1936. La
vie en Suisse était, à l'époque, de 30 % environ plus chère
que dans la plupart des autres pays.

Les partisans de la réévaluation la justifient en faisant
état de prix à l'exportation très bas. Cela est vrai pour
quelques industries seulement. Notre industrie textile doit
au contraire comprimer ses prix pour faire face à la con-
currence étrangère. Une réévaluation aggraverait ses
difficultés. Elle serait encore moins supportable pour notre
économie touristique. Au surplus, une réévaluation ne
stopperait pas le renchérissement. Il s'est poursuivi en
Allemagne fédérale et en Hollande, malgré la réévaluation
de 5% décidée le 6 mars 1961. De décembre 1962 à dé-
cembre 1963, l'indice est monté de 3,5% en Allemagne.
Pendant la même période, il s'est élevé chez nous de 3,9%;
l'augmentation du prix de sucre intervient à elle seule pour
0,7%; la hausse du prix de ce produit a été freinée en
Allemagne.

Le hasard a voulu que la presse publie au cours des
délibérations de notre commission un rapport de La Haye
faisant état de la nécessité dans laquelle le gouvernement
des Pays-Bas se trouve de prendre des mesures urgentes
contre le renchérissement.

Enfin, toute manipulation monétaire provoque des
opérations spéculatives.

La commission a écarté une proposition tendant à
interdire, pour les appartements qui ne sont pas soumis au
contrôle et à la surveillance, toute hausse de loyer jusqu'au
31 décembre 1964, sauf cas justifiés. Je regrette personnelle-
ment cette décision. Les mesures proposées par le Conseil
fédéral sont destinées à empêcher de graves perturbations
dans l'équilibre économique et à maintenir le pouvoir
d'achat du franc. L'augmentation des loyers dont la forma-
tion est actuellement libre occasionne aussi des pertur-
bations économiques et contribue à la diminution du pou-
voir d'achat du franc et à l'augmentation du coût de la
vie. Le Conseil fédéral relève à la page 9 de son message
que le renchérissement des produits alimentaires et des
loyers a été la cause principale de la hausse de l'indice des
prix à la consommation. Puis le Conseil fédéral mentionne
ce qui suit: «Pour aider à diminuer le manque de logements
et freiner la hausse des loyers, il est prévu que la construc-
tion de logements sera, dans une certaine mesure, privi-
légiée, en ce sens que le régime du permis ne sera pas
appliqué aux constructions subventionnées et que les
gouvernements cantonaux seront autorisés à libérer
également les constructions non subventionnées.»

Ces mesures ne me paraissent pas suffisantes.
D'autre part, une interdiction générale de hausse

permettrait de préparer, dans un climat plus tranquille, les
dispositions constitutionnelles sur le contrôle ou la sur-
veillance des loyers devant remplacer l'additif qui perdra sa
validité le 31 décembre 1964. Je reconnais que la situation
sur le marché du logement n'est pas la même dans tout le
pays. La pénurie est beaucoup plus aiguë dans certaines
régions que dans d'autres. Je comprendrais donc à la
rigueur que le parlement ne veuille pas d'une mesure
applicable à l'ensemble de la Suisse. Mais il devrait alors
pour le moins donner aux cantons la possibilité d'agir, car
il est absolument nécessaire dans plusieurs cantons de
pouvoir lutter contre certaines hausses de caractère net-
tement abusif. Or, les cantons sont actuellement désarmés
pour lutter contre ces hausses exagérées dans ce que l'on
appelle le secteur libre des loyers.

Qu'en est-il de la constitutionnalité des projets d'ar-
rêté?

La commission estime que le Conseil fédéral a eu raison
de renoncer à fonder ces deux projets sur les articles 31 quater
et quinquies de la Constitution. Des juristes éminents sont
d'avis que cela eut été possible. Mais l'on aurait alors
certainement commis une erreur psychologique et tactique.
Etant donné les atteintes sérieuses que les dispositions
prévues apporteront à la liberté économique, il est tout
simplement honnête, à mon avis, de soumettre ces mesures
à la sanction du peuple et des cantons.

Quant la votation va-t-elle intervenir?
Les avis divergent. Avant l'entrée en vigueur des arrêtés,

estiment les uns. Cela ne va pas. L'application des mesures
devrait alors être différée de plusieurs semaines et il est
absolument nécessaire d'agir sans plus attendre.

A la fin du délai fixé par l'article S9bis, alinéa 3, de la
Constitution? Ce serait, à mon avis, tardif.

Une consultation populaire en octobre ou en novembre
paraît plus opportune. Les citoyens pourraient ainsi se
prononcer après s'être rendus compte de la portée pratique
des arrêtés. En cas de-refus, ceux-ci pourraient être abrogés
pour le 31 décembre 1964. On ne concevrait pas que le
Conseil fédéral les maintiennent en force pendant une
année. Je me garderai de risquer un pronostic quant aux
effets des mesures envisagées. Ils dépendront des déve-
loppements économiques à l'étranger. Mais ils dépendront
aussi et surtout de l'action des autorités et organes chargés
de l'application desdites mesures, du comportement des
responsables de notre économie sur le plan privé et de
l'attitude individuelle que chacun adoptera: moins con-
sommer, épargner davantage, tel est le mot- d'ordre. Il nous
concerne tous dans cette salle et partout en Suisse à n'im-
porte quel stade de la production et de la consommation.
Il y va de la santé de notre économie et de l'indépendance
que cette santé nous assure vis-à-vis de l'étranger.

Je ne voudrais pas clore sans remercier Messieurs
Schaffner et Bonvin, conseillers fédéraux, ainsi que leurs
collaborateurs de nous avoir renseignés avec beaucoup de
conscience, d'amabilité et de souriante patience. Nous
avons été très bien servis. Et ce ne fut pas en paroles
seulement! Reconnaissons que de notre côté nous nous
sommes efforcés d'être méritants... en tout cas par notre
endurance. N'avons-nous pas siégé dès lundi 3 février à
8 heures 30 au mardi 4 à 2l heures 25?

Votre commission vous recommande d'approuver le
projet d'arrêté financier par 22 voix contre 3 et le projet
d'arrêté instituant des mesures de politique conjoncturelle
dans le domaine de la construction par 21 voix contre 5.

J'exprime donc l'avis de la très grande majorité de vos
commissaires en vous priant d'entrer en matière.

Präsident: Die Zahl der Redner ist auf 45 angestiegen.
Ich werde mich mit Bezug auf die Redezeit streng an die
Bestimmungen des Réglementes halten und bitte Sie über-
dies einmal mehr, Sie möchten sich in Ihren Ausfüh-
rungen der Kürze befleissen.

Allgemeine Beratung - Discussion générale

Suter: Die Massnahmen, die uns der Bundesrat zur
Konjunkturdämpfung vorschlägt, sind in zwei Beschlüsse
aufgeteilt. Der eine Beschluss betrifft den Geld- und Ka-
pitalmarkt, der andere die Bauwirtschaft. In beiden Be-
schlüssen werden uns ausserordentlich schwerwiegende
Eingriffe in die private Wirtschaft vorgeschlagen. Der Bun-
desrat sagt selber in seiner Botschaft, dass er sich auf kei-
nen Verfassungsartikel abstützen kann. Es ist somit fest-
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zustellen, dass diese Beschlüsse verfassungswidrig sind. Ich
könnte mir vorstellen, dass in wirklichen Zeiten der Not
zu solch schwerwiegenden Eingriffen Zuflucht genommen
werden muss. Beispielsweise in der Kriegswirtschaft oder
in Zeiten einer schweren Krise mit Hunderttausenden von
Arbeitslosen. Aber haben wir heute einen nationalen Not-
stand? Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Wir
leben in einer Konjunktur, und zwar in einer Konjunktur,
die bisher vom Volke im allgemeinen begrüsst wurde, weil
sie allen Arbeit und Verdienst gebracht hat und das Volks-
einkommen, wie Sie wissen, auf eine neue Rekordhöhe
angestiegen ist. Zugegeben, die Konjunktur hat auch ge-
wisse unangenehme Nebenauswirkungen gehabt. Sie hat
uns Nachteile gebracht, die ich nicht bagatellisieren
möchte. Aber trotz allem glaube ich feststellen zu dürfen,
dass sie uns mehr genützt als geschadet hat.

Der Ruf nach Massnahmen des Bundesrates kam denn
auch nicht wegen der Konjunktur an und für sich, sondern
wegen zwei Ursachen, die höchstens teilweise Neben-
erscheinungen der Konjunktur sind. Da ist einmal das
Fremdarbeiterproblem. Wir wissen alle, dass die Entwick-
lung der schweizerischen Wirtschaft in den letzten zehn
Jahren ohne die Hilfe der Fremdarbeiter gar nicht möglich
gewesen wäre. Wir waren froh, dass wir diese Arbeits-
kräfte bekommen konnten. Heute ist die Zahl so hoch an-
gestiegen, dass gewisse Bedenken sicher berechtigt sind.
Immerhin glaube ich, dass ein Rückgang schon darum
kommen wird, weil das Lohnniveau zwischen der Schweiz
und den ändern Ländern sich immer mehr ausgleicht und
beispielsweise für norditalienische Arbeiter die Arbeitsauf-
nahme in der Schweiz gar nicht mehr so interessant ist, weil
sie dort unten nun auch viel besser bezahlt werden und
zudem ihre Familien bei sich haben können. Die Mass-
nahmen werden in der Botschaft erwähnt. Sie liegen inner-
halb der Kompetenz des Bundesrates, und wir haben heute
darüber nicht zu beschliessen.

Der zweite Punkt ist die Teuerung. In den letzten zwölf
bis dreizehn Jahren ist die Teuerung in der Schweiz nicht
übermässig angestiegen, anfänglich im Durchschnitt etwa
li/3% pro Jahr, und lediglich in den letzten zwei bis drei
Jahren war ein verstärktes Anziehen des Lebenskosten-
indexes festzustellen. Die Teuerung ist in der Schweiz viel
höher als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wobei
immerhin festzustellen ist, dass die Vereinigten Staaten
diese geringe Lebenskostensteigerung mit 5 Millionen
Arbeitslosen zu bezahlen haben. Die Teuerung in der
Schweiz wurde durch den Index erfasst, -und hier lautet
die Frage : Ist der Index überhaupt ganz massgebend für die
effektiven Lebenskosten ? Er ist eine errechnete statistische
Zahl. Wäre beispielsweise die Mietpreiskontrolle früher
aufgehoben worden, dann hätte sich ein viel sukzessiveres
Ansteigen der Lebenskosten gezeigt, nicht nur ll/i%,
sondern vielleicht 1,7 oder 2%, aber die sehr steile Kurve
am Schluss, in den letzten zwei Jahren, wäre damit ver-
mieden worden. Da ist bestimmt das Bild etwas verfälscht
worden.

Dazu kommen noch Importverteuerungen, die mit der
Konjunktur gar nichts zu tun haben. Leucht- und Brenn-
stoffe sind teurer geworden, Bekleidungsartikel sind teurer
geworden, Nahrungsmittel sind im Preise gestiegen. Den-
ken Sie nur an den Zucker, der allein den Index um 0,7 %
in die Höhe getrieben hat! Persönlich glaube ich nicht,
dass der Schweizeriche Durchschnittshaushalt eine ent-
sprechende Verteuerung der Lebenskosten allein durch den
Zuckerpreis zu verzeichnen hat. Auch Fleisch ist teurer
geworden. Alle diese Erhöhungen hangen nicht mit der
Konjunktur zusammen.

Darum haben wir in unserer Fraktion auch nicht von
Konjunkturbekämpfung sprechen wollen, denn die Kon-
junktur an und für sich scheint uns nicht bekämpfenswert,
sondern von Teuerungs- und Inflationsbekämpfung. Wir
wurden deshalb angegriffen in der Presse, haben aber im-
merhin mit Genugtuung festgestellt, dass in letzter Zeit
doch immer mehr Stimmen unseren Standpunkt vertreten.
Auch prominente Nationaloekonomen haben sich in die-
ser Richtung geäussert, beispielsweise in einem kürzlichen
Vortrag Herr Professor Jöhr aus St. Gallen.

Mit der Zielsetzung des Bundesrates, soweit diese den
Kampf gegen die Teuerung, gegen die Inflation betrifft, sind
wir selbstverständlich einverstanden. Ich glaube, niemand
wird da etwas dagegen haben. Die Geldentwertung ist
eine unerfreuliche Zeiterscheinung, und es geht nicht an, die
immer steigende Geldentwertung als eine feststehende Tat-
sache darzustellen, gegen die man einfach nichts tun
könne. Speziell schwer wirkt sie sich selbstverständlich auf
die Rentner und die AHV-Bezüger aus, weil deren Bezüge
nicht wie beim Lohnempfänger durch ständig steigende
Lohnerhöhungen ausgeglichen werden.

Nicht einverstanden sind wir hingegen mit den Mitteln,
die uns der Bundesrat zur Bekämpfung vorschlägt. Auch
in der Kommission kam gar keine Begeisterung für die
bundesrätlichen Vorschläge zum Ausdruck. Das Wort
Resignation fiel dort verschiedentlich. Die geplanten Mass-
nahmen kommen einem sehr weitgehenden Staatsdirigis-
mus gleich. Dejr Staat wird also bestimmen, wer wieviel
Kredit bekommt; der Staat wird bestimmen, wer was und
wo baut. Es ist ein Verstoss gegen die Handels- und Ge-
werbefreiheit in einem sehr weitgehenden Mass, eine eigent-
liche Abkehr von der freien schweizerischen Wirtschaft, eine
Preisgabe der Freiheit. Herr Bundesrat Schaffner hat in der
Kommission sehr deutlich gesagt, das andere werde noch
nachkommen, das heisst, wenn wir dem Bundesrat schon
einmal solche Macht in die Hände geben, haben wir also
damit zu rechnen, dass noch weitere Diktaturmassnahmen
kommen werden und was heute vorgeschlagen wird, somit
nur ein erster Schritt ist. Schon darum müssen wir nein
sagen zu den beiden Beschlüssen in dieser Form.

Dazu kommt noch die Tatsache, dass beide Beschlüsse
verfassungswidrig sind. Die Anrufung von Artikel 89 bis,
Absatz 3, der Bundesverfassung ist auch nicht überzeugend,
denn dazu wäre ein Notstand notwendig und eine zeitliche
Dringlichkeit, die nach unserer Auffassung nicht besteht,
denn es wäre ohne weiteres möglich gewesen, marktkon-
forme Massnahmen ohne Einberufung des Parlamentes
bereits einzuführen, ohne nun plötzlich diesen Notstand zu
proklamieren. Die stärkere Teuerung in den zwei letzten
Jahren ist nicht in einem Ausmass, das so alarmierend ist,
dass wir deswegen unsere Verfassung aufgeben müssten.
Der Landesring hat immer für Freiheit und Respektierung
unserer Verfassung gekämpft. Wir werden dies auch in
Zukunft tun, auch bei der kommenden Volksabstimmung.

Übrigens finden auch andere Kreise, dass der Bundesrat
viel zu weit geht, Kreise, die das Heu gewiss nicht auf der
gleichen politischen Bühne haben wie wir; beispielsweise
schreibt die «Schweizerische Handelszeitung» am 30. Ja-
nuar unter dem Titel «Ein nationaler Notstand» unter
anderem: «Was nun aber die Begleitumstände und die
Veröffentlichung dieser bundesrätlichen Entwürfe angeht,
muss grössten Bedenken rufen. Schon die Ankündigung
einer ausserordentlichen Session, erfolgt in der Dezember-
Session 1963, lag in der Richtung, dass es nun gewisser-
massen brenne im Schweizerhaus... Es will uns aber schei-
nen, dass man in Kauf genommen hat, eine Art Not-
stands-Psychose zu erzeugen... » Und weiter unten: «Wie
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die Massnahmen im einzelnen auch aussehen, es ist höchste
Zeit, vor einer Dramatisierung der Situation zu warnen. »
Und auch die «National-Zeitung» hat in verschiedenen
Artikeln entsprechend Stellung genommen, unter anderem
unter dem Titel « Hat der Bundesrat die Nerven verloren ? »,
« Richtiges Ziel, falsche Mittel », und in der gestrigen Abend-
ausgabe ebenfalls durch Ablehnung der bundesrätlichen
Vorschläge mit einer Anzahl von Gegenvorschlägen.

Auf Seite 19 seiner Botschaft sagt der Bundesrat, die
vorgesehenen Massnahmen würden Entwicklungen vor-
ausnehmen, die ohnehin früher oder später zu erwarten
wären, und auf Seite 18, das Ziel der Konjunkturpolitik sei
es indessen nicht, die Konjunktur zum Erliegen zu bringen.
Wenn doch ohnehin die Entwicklung in dieser Richtung
geht, dann kann man sich mit Fug und Recht fragen: Sind
nun derart scharfe Massnahmen, die "unserer Verfassung
widersprechen, notwendig? Wollen wir das Rad der Kon-
junktur aufhalten, anstatt lediglich diejenigen Faktoren
der Teuerung zu bekämpfen, die nicht nur mit der Kon-
junktur zusammenhängen?

Was nun die Massnahmen auf dem Geld- und Kapital-
markt anbelangt: Mit einem vorübergehenden Einfrieren
der Auslandgelder könnten wir uns einverstanden erklären,
nicht aber mit den übrigen Bestimmungen, die schwerwie-
gende Eingriffe in den schweizerischen Kapitalmarkt vor-
sehen und eine eigentliche Bevormundung der Banken und
auch der Kreditnehmer bedeuten. Diese Eingriffe müssen
wir ablehnen.

Betreffend die Massnahmen auf dem Baumarkt sind
wir der Überzeugung, dass sie das Problem nicht lösen.
Es würde ein Nachholbedarf angestaut, der so gross würde,
dass wir ohnehin nicht mehr fertig werden können damit.
Das Problem wäre also auf diese Art auf einem ganz fal-
schen Geleise. Eine Beschränkung des Bauplafonds der
einzelnen Kantone auf Grund von Stichjahren scheint uns
ungerecht. Die Kantone, die früher wenig gebaut und zu-
rückgehalten haben, würden bestraft, indem sie auch in
Zukunft nicht mehr bauen dürfen. Diejenigen, die sehr
viel gebaut haben, bekommen auch wieder mehr.

Dann die Frage des Bewilligungswesens. Wer prüft denn
alle diese Bewilligungen? Woher nehmen die Kantone den
Beamtenapparat? Ich habe gehört, dass ein kantonaler
Baudirektor erklärt hat, er müsste 20 neue Beamte haben,
um diese Gesuche zu prüfen. Diese zu finden sei völlig
unmöglich. Und nun stellen Sie sich vor, wenn irgend-
welche Leute urteilen über die Notwendigkeit, zu bauen
oder nicht. Das ist völlig undenkbar. Auch der Bundesrat
selber ist sich übrigens klar darüber, denn er schreibt:
«Ein äusserst schwieriges Problem ist das Aufstellen von
Kriterien. » Mit dieser Lösung würden wir der Willkür Tür
und Tor öffnen. Auch die «Handelszeitung» schreibt hier
von «Bauvögten». Die alten Schweizer haben die Vögte
aus dem Lande gejagt und wir im zwanzigsten Jahrhundert
wollen nun wieder Bauvögte einführen.

Dann ist zu befürchten, dass die vorgesehenen Mass-
nahmen nicht teuerungsmildernd, sondern eher teuerungs-
fördernd wirken. Ich habe beispielsweise gehört, dass in der
Umgebung von Zürich nach der Bekanntgabe der bundes-
rätlichen Vorschläge die Preise für Einfamilienhäuser be-
reits um 10 bis 15% gestiegen sind. Auch in der «National-
Zeitung» vom 14. Februar wurden Beispiele angeführt
unter dem Titel «Teuerungsbekämpfung, ein falscher Aus-
druck», weil auch dort die Auffassung vertreten wird, dass
die Teuerung nicht bekämpft, sondern eher gefördert wird.
Und auch die «Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung», die
ebenfalls nicht im Verdacht steht, mit uns zusammen zu
marschieren, schreibt am 30. Januar: «Angesichts dieser
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sehr weitgehenden Bestimmungen sind die Widerstände
gegen diesen Entwurf sehr verständlich. So sehr die Not-
wendigkeit der Beseitigung des Nachfrageüberhanges auf
dem Bausektor bejaht werden muss, so wenig vermögen die
vorgeschlagenen konkreten Massnahmen zu überzeugen.
Sie können administrativ kaum bewältigt werden und bie-
ten den Kantonen Möglichkeiten für eine unter Umständen
sehr willkürliche Investitionslenkung und gewollte Struk-
turpolitik, die mit Konjunkturdämpfung in keinem Zu-
sammenhang steht. » Der Bundesrat gibt aber in seiner Bot-
schaft zu, dass es sich nicht verantworten liesse, derart
schwere Eingriffe vorzunehmen, wenn der Erfolg in Frage
gestellt ist. Und dass er in Frage gestellt ist, da sind sich
sehr weite Kreise einig. Es könnte vielleicht gelingen, mit
diesen Massnahmen die Konjunktur etwas zu bremsen,
aber nicht die Teuerung. Und schliesslich ist es ja die Teue-
rung, die wir in erster Linie bekämpfen wollen. Es werden
in der letzten Zeit auch immer mehr Pressestimmen laut,
die sich in diesem Sinne äussern. Sie haben sie selber lesen
können.

Die einzige Massnahme, die wir akzeptieren können,
ist wie gesagt die Sperre, respektive das Einfrieren der
Auslandgelder, ohne die zusätzlichen Eingriffe in den In-
landmarkt. Dazu sind wir der Meinung, dass noch folgende
marktgerechte Massnahmen ins Auge gefasst werden müss-
ten, nämlich erstens einmal sofortiger Abbau von Schutz-
zöllen. Ich habe kürzlich eine Zusammenstellung gelesen
mit über 30 Positionen von Baumaterialien mit Zoll-
belastungen von 30 bis 50%. Es ist ein Unsinn, auf diese
Art das Bauen zu verteuern. Dann Förderung des freien
Wettbewerbes, Entkartellisierung der Bauwirtschaft. Es
sollte nun endlich Schluss gemacht werden mit den Preis-
absprachen auf dem Buckel des Konsumenten; hier
muss das Kartellgesetz nun endlich angewendet werden
und die neugebildete Kartellkommission wird hier eine
sehr interessante Aufgabe haben. Besonders sind auch die
Preisofferten für öffentliche Bauten unter die Lupe zu neh-
men. Es ist bekannt, dass gerade dort sehr oft überfordert
wird. Das heisst also, dass die Submissionsverordnungen
wirksamer gestaltet werden müssen. Es sollten auch aus-
ländische Konkurrenzofferten zugelassen werden. Es wäre
beispielsweise denkbar, dass gerade im Nationalstrassen-
bau - man kann darüber diskutieren, ob man überhaupt in
der heutigen Situation weiterfahren will damit - ausländi-
sche Equipen mit grossen Maschinen und einem Aufwand
von wenig Leuten und billigeren Baumethoden zugelassen
werden. Auch im Wochenbericht des Bankhauses «Baer»
stand vor einigen Tagen: «Die Regierung hätte es auch in
der Hand, mit den preisverteuernden Kartellen aufzu-
räumen.» Ein bekannter Wirtschaftsführer hat kürzlich
publiziert, dass er auf ersten Anhieb auf Tapeten 40%
Rabatt bekomme, auf Sanitärapparaten und Installa-
tionen 28% und dass er Elektromaterial für seine Firma
laufend nur mit 60% Rabatt einkaufe. All dies zeigt doch,
dass hier in der Preisgestaltung überbordet wird.

Dann die Rationalisierung der öffentlichen Verwal-
tungen (wir haben mit Genugtuung gelesen, dass am
letzten Samstag bereits eine Konferenz stattgefunden
habe und hier einiges unternommen werden soll), dann
die Beschränkung der Exportrisikogarantie und schliess-
lich (ein Tabu in Kreisen um Bundesrat und National-
bank) die Frage der Aufwertung oder Anpassung des
Wechselkurses. Ich bin mir bewusst, dass dies ein sehr
schwerer Eingriff ist ; aber prominente Nationalökonomen
vertreten nach wie vor die Meinung, dass dies ein sehr
wirksames Mittel wäre, um die heutige Situation zu
meistern. Es ist ganz selbstverständlich, dass man mit der
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Währung nicht experimentieren soll. Das ist klar. Aber
wenn es darum geht, die Kaufkraft des Frankens zu er-
halten und die Teuerung zu stoppen, dann, scheint mir,
müsste man doch diese Frage noch einmal sehr ernsthaft
prüfen. Gestern abend war übrigens auch im «Bund»
zu lesen, dass der Export wieder stark expansiv sei, dass
er also wieder sehr stark gestiegen und eine neue Anhei-
zungsperiode zu verzeichnen sei. Auch das wäre ein
Grund, nochmals auf diese Frage zurückzukommen.

Nach reiflichem Studium sind wir zur Überzeugung
gelangt, dass beide Beschlussentwürfe abzulehnen sind,
weil sie verfassungswidrig sind, weil sie die Teuerung
nicht bremsen, sondern eher noch fördern werden, weil
sie uns einen Staatsdirigismus bringen würden, der mit
unsern freiheitlichen Grundsätzen nicht vereinbar ist, weil
sie untergeordneten Instanzen Machtbefugnisse in die
Hände gäben, die Willkür Tür und Tor öffnen würden,
und weil allein schon mit dem Einfrieren der Ausland-
gelder und den skizzierten marktkonformen Massnahmen
nach unserer Überzeugung das angestrebte Ziel besser
erreicht werden kann.

Im Namen der Fraktion des Landesrihgs beantrage
ich Ihnen darum Nichteintreten auf die beiden Beschluss-
entwürfe.

M. Vincent: Notre proposition se distingue de celle
que vient de défendre M. Su ter en ce sens qu'il s'agit d'une
motion d'ordre qui n'exprime pas une hostilité de principe
à des mesures contre la surchauffe et l'inflation, mais qui
marque simplement notre hostilité aux mesures qui nous
sont proposées, parce que nous les jugeons d'une part
inefficaces et d'autre part nuisibles.

Le débat de mars, l'année dernière, avait déjà été assez
instructif en ce sens qu'il avait témoigné - permettez-nous
de le souligner - d'une grande confusion, d'un pêle-mêle
des opinions qui allaient du libéralisme le plus orthodoxe
au dirigisme, en passant par la défense d'un principe
d'intervention mitigée dans l'économie. Mais on percevait,
en mars de l'année dernière, la vanité des objurgations,
des exhortations et des prêches officiels. On avait répété
pendant des mois et des mois, sinon pendant des années:
observez une autodiscipline, faites preuve de retenue, de
prudence, de modération, sinon l'Etat sera obligé d'inter-
venir. Or ces conseils, ces exhortations ne pouvaient pas
être suivis. Il n'était pas dans la nature des choses que
ces conseils soient suivis. Ce n'était pas non plus dans la
logique du régime. Dans le régime où nous vivons, re-
commander aux industriels de modérer leurs appétits
c'était évidemment aller à l'échec par définition.

De telles exhortations ont peut-être une certaine
valeur lorsqu'elles s'adressent aux travailleurs, parce que
les travailleurs sont contraints de les suivre, parce qu'ils
sont tenus, parce qu'ils sont bridés par toute une série
de situations de fait. Ces exhortations et ces prêches
sont évidemment moins efficaces lorsqu'on les adresse
aux industriels et aux patrons parce que, enfin, dans tout
ce débat qui s'engage aujourd'hui, dans ce long débat,
on parlera sans doute assez peu de responsabilités et
pourtant, ces responsabilités, il faut les souligner ici.

Au lieu de procéder à des investissements de rationali-
sation, on a procédé à des investissements d'expansion.
On s'est borné à agrandir les usines; on s'est borné, selon
un mot cruel mais juste, à «importer» de la main-d'œuvre'
étrangère sans se préoccuper du tout des suites de cette
évolution, des conséquences qu'elle devait nécessairement
avoir. On a voulu profiter du moment; on a voulu réaliser
un profit immédiat et un profit maximum. C'était la

seule loi qu'on suivait. La discipline, l'autodiscipline n'ont
été que l'exception. La preuve, ce sont les mesures qui
nous sont soumises aujourd'hui.

Nous venons d'entendre à cette tribune un libéral
orthodoxe. Mais je crois que ce qu'il y a dit montre bien
la vanité de certaines discussions. Cette grande peur du
dirigisme qu'on voit poindre un peu partout, cette in-
quiétude de ceux qui voudraient, comme ils le disent,
laisser jouer les lois du marché ou ce qu'ils appellent
encore la libre économie du marché, qui voudraient
attendre que se rétablisse l'équilibre, qui voudraient ne
pas intervenir, ne rien régir et même ne rien régler, tout
cela nous paraît bien périmé. Même si les orateurs qui
représenteront à cette tribune le parti des indépendants,
l'Union suisse des arts et métiers, les quarante industriels
qui nous ont abondamment écrit, les journalistes de la
National-Zeitung et beaucoup d'experts viennent ici répéter
ces arguments assez éculés, ils ne nous convaincront pas.

D'ailleurs, remarquons-le, même Jes partisans des
mesures proposées ne sont pas non plus extrêmement
enthousiastes. Ils les représentent comme très provisoires;
ils font eux-mêmes beaucoup de réserves et posent des
conditions. Ils proclament qu'il faudra revenir à ce qu'ils
appellent la normale, qu'il faudra en revenir à la «liberté»
le plus rapidement possible.

Pourtant, l'évolution nous montre bien que cela ne
sera pas possible, qu'il est absolument vain de se bercer
d'illusions à cet égard. Que nous soyons ou non associés
au Marché commun, que nous coopérions étroitement
ou non avec l'Association européenne de libre échange,
c'est un fait que les blocs économiques et tarifaires existent.
C'est un fait aussi - le Conseil fédéral l'a souligné dans
son rapport - que l'existence de ces blocs économiques
et tarifaires aggrave la concurrence internationale sur le
plan industriel et également sur celui de la production
agricole.

Tout cela posera de nouveaux problèmes qu'il sera
impossible de résoudre sans une certaine dose de dirigisme.
Oh! on peut trouver des appellations de remplacement;
on peut trouver des euphémismes. Au lieu de parler de
dirigisme, on peut parler - c'est le mot à la mode - de
prospective ou de programmation. Certains parlent même
d'une programmation démocratique et nos voisins français
parlent d'une programmation à la française. Tous • ces
néologismes et tous ces euphémismes ne changent rien à
rien. Il ne faut pas reculer devant le vrai mot, si l'on veut
sortir du désordre et il faut en sortir, même et surtout s'il
profite à quelques-uns. Or si l'on veut sortir du désordre,
il faut une certaine planification.

Bien sûr, dans le régime où nous vivons, cette planifi-
cation sera toujours insuffisante, hésitante et partielle.
Remarquez-le, elle manque même de moyens d'appré-
ciation. Une politique de planification ou de relatif diri-
gisme ne peut même pas s'appuyer sur des statistiques
dignes de ce nom. Le secret des affaires, paraît-il, empêche
notre pays ou l'a empêché jusqu'à présent de dresser de
semblables statistiques. Autrement dit, une politique de
planification ou de relatif dirigisme manquera à la fois
de moyens d'appréciation et d'intervention et pourtant
nous avons la conviction qu'il faudra y venir.

C'est pourquoi et c'est en quoi nous différons des
autres opposants, parce que nous tenons l'inflation -
qu'ils appellent une «inflation modérée» - pour un mal
pour les salariés, tout d'abord, parce que l'augmentation
correspondante des salaires est toujours en retard, un mal
pour les épargnants, pour les pensionnés, pour les vieil-
lards et pour les classes moyennes. Donc, Messieurs, nous



18. Februar 1964 19 Massnahmen zur Konjunkturdämpfung

jugeons qu'il est nécessaire de prendre des mesures, mais
non pas celles qui nous sont proposées.

J'en viens au second point: les raisons de notre oppo-
sition à ces mesures-là.

Nous voyons bien que ces mesures ont pour but de
maintenir la capacité de concurrence de l'industrie suisse,
mais sans rien rogner sur la marge des profits et sur la
marge des bénéfices et nous craignons que, finalement,
ces mesures soient prises au détriment en premier lieu
des collectivités publiques, c'est-à-dire des cantons et des
communes, ensuite des classes moyennes, des petits entre-
preneurs et des artisans, enfin des travailleurs.

Tout d'abord l'arrêté dont on parlera peu pendant ces
prochaines journées mais que nous avons tous en mé-
moire - qui est ici la'toile de fond de nos débats - est
l'arrêté que le Conseil fédéral peut prendre - cela est de
sa compétence - au sujet de l'arrivée de la main-d'œuvre
étrangère. On parle de limiter l'arrivée de la main-d'œuvre
étrangère, mais quand on lit attentivement le rapport du
Conseil fédéral et quand on scrute ses intentions, on
s'aperçoit que cette limitation ne signifie pas une dimi-
nution du contingent total de la main-d'œuvre étrangère.
On pense plutôt à le stabiliser et l'on songe maintenant à
faire venir des travailleurs algériens, tunisiens ou maro-
cains, c'est-à-dire de moins en moins qualifiée profes-
sionnellement. Pour le moment, on s'en tiendra encore
au plafonnement par entreprise, mais une forte pression
s'exerce pour une libre circulation de la main-d'œuvre.

Là aussi nous sommes inquiets parce que nous ne
savons pas quelles seront exactement les mesures que
prendra le Conseil fédéral qui nous dit simplement dans
son message: «...pour que l'effectif des travailleurs
étrangers ne continue pas à monter, l'efficacité de l'arrêté
doit être augmentée par quelques modifications», mais
sans nous indiquer de telles modifications il s'agit.

Nous sommes aussi inquiets parce qu'un autre aveu
échappe au Conseil fédéral dans son message lorsqu'il dit:
«La limitation de la main-d'œuvre étrangère peut pousser

' temporairement à la hausse des salaires. » Inversement
donc, le maintien d'un contingent énorme de main-
d'œuvre étrangère pousse à la stagnation dans les revendi-
cations de salaires. C'est donc le premier point sur lequel
nous sommes inquiets et sur lequel il nous apparaît que
nous n'avons pas suffisamment d'éclaircissements.

.Les mesures concernant le crédit? Bien sûr, il y a ceux
qui peuvent s'autofinancer. Mais il y a les autres, qui ont
besoin de crédit, essentiellement les petits et moyens
entrepreneurs, les constructeurs d'habitations à loyers
modérés, les pouvoirs publics, cantons et communes, qui
ont aussi besoin de crédit pour leurs grands travaux et la
construction de logements. Ce sont ceux-là qui sont les
plus menacés par les mesures prises ou proposées par le
Conseil fédéral.

Et comme si ce premier barrage concernant les mesures
relatives au crédit ne suffisait pas, les mesures freinant la
construction nous paraissent également très critiquables.
D'une part on prévoit l'interdiction pure et simple de
certaines constructions, comme les musées ou les terrains
de sport, ce qui peut être discuté. L'introduction du régime
du permis de construire est maintenu pour toute une série
de bâtiments, même pour les écoles, ce qui nous paraît
également critiquable. Nous n'avons, en ce qui concerne
la construction de logements que de vagues assurances.
Ce qui nous inquiète plus particulièrement c'est la fixation
d'un plafond cantonal de travaux qui sera arrêté, nous
dit-on, en prenant pour base les années de référence 1959
à 1962. Une fois ce plafond fixé, trois catégories de travaux

seront respectivement établis également: travaux publics
d'abord, industrie et artisanat ensuite, puis logements. On
ne pourra plus modifier la répartition entre ces trois
catégories. La commission a d'ailleurs en somme aggravé
encore ce texte quand elle a admis que tous les logements,
sauf les logements typiquement de luxe, ne seraient plus
soumis à l'autorisation de construire. Et nous craignons
très fort que l'on en arrive à ce que les collectivités pu-
bliques ne puissent plus réaliser les grands travaux qu'elles
avaient l'intention d'exécuter prochainement et qui étaient
pourtant tellement nécessaires. Il nous paraît quand même
curieux que le Conseil fédéral nous dise dans son message :
«Le principe selon lequel les dépenses de l'Etat doivent
autant que possible être comprimées en période de grande
prospérité pour ne pas renforcer encore la poussée expan-
sionniste, mérite aujourd'hui plus d'attention que jamais. »
Quand donc les collectivités publiques pourront-elles
s'acquitter de leurs devoirs? Quand donc pourront-elles
faire de grands travaux si elles ne peuvent pas les exécuter
en période de grande prospérité?

Une autre menace très précise est contenue dans le
rapport, où il est dit expressément, page 24, que le réta-
blissement de la liberté du marché des logements désiré
depuis longtemps ne sera pas compromis par une activité
insuffisante dans le domaine des bâtiments. Cela signifie
en clair que le Conseil fédéral est toujours dans l'idée qu'à
la fin de cette année les derniers lambeaux, les derniers
vestiges du contrôle des loyers devront être supprimés, ce
qui ajoute à nos inquiétudes.

On avait bien prévu que l'on fixerait le plafond can-
tonal en se fondant sur les résultats de l'enquête sur les
constructions de l'année 1963 (article 4, tel que proposé par
la commission), mais cela ne supprime et ne diminue pas les
principes fixés par l'article 5.

Quant aux travailleurs, il auraient tort de se croire
exempts. Certes, on ne parle pas encore de blocage des
salaires, mais on assiste déjà au blocage de la durée du
travail. Le compromis passé par les fonctionnaires fédé-
raux en est la preuve. On assiste au blocage des législa-
tions sur les vacances, sur les allocations familiales. Par-
tout, on dira aux travailleurs: «Ne compromettez pas la
capacité de concurrence de l'industrie suisse» et eux aussi,
en définitive, risquent d'être les victimes des mesures qui
nous sont proposées.

Puis il y a un fait qui nous frappe dans le message du
Conseil fédéral, c'est son silence total sur le budget mili-
taire qui a passé de 1254 à 1491 millions. On n'a aucune
intention de réduire ces dépenses-là. Au contraire, M. Chau-
det, conseiller fédéral, à Neuchâtel, le 29 janvier, a repré-
senté l'armée comme le client le plus important de l'écono-
mie. Pourtant il s'agit de dépenses typiquement infla-
tionnistes sur tous les plans, qui surchargent les entre-
prises, aboutissent à des surenchères sur tous les prix,
notamment ceux des terrains, qui montent en flèche. Là,
on ne lésine pas, on ne discute pas, on ne marchande pas,
on dépense sans compter! Aucune allusion n'est faite à la
réduction possible du budget militaire.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes
contre les projets qui nous sont proposés. Nous pensons
qu'il y manque l'essentiel et le plus efficace. Quand nous
demandons leur renvoi au Conseil fédéral avec mission de
présenter d'autres mesures, à quoi songeons-nous?

Tout d'abord à l'institution d'un contrôle général des
prix et de la formation des prix, ce qui comporte également
le contrôle des marges de dividendes, des profits et des
dividendes eux-mêmes. Quand on nous dit que ce sont des
mesures d'économie de guerre, nous répondons très simple-
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ment: Pourquoi et en quoi le contrôle des prix serait-il
une mesure d'économie de guerre ou une mesure d'excep-
tion? Nombre de pays - pourtant capitalistes - ont main-
tenu le contrôle des prix ou l'ont même réintroduit au cours
de ces dernières années, voire de ces derniers mois.

Deuxièmement, nous demandons la réforme de la struc-
ture de l'impôt pour frapper la spéculation et les surprofits.
On a beaucoup parlé d'«éponger» un certain nombre de
revenus, mais on ne pense pas au moyen le plus simple
d'y procéder, qui est l'impôt. Non seulement on a baissé
le taux maximum de l'impôt de défense nationale, mais on a
supprimé l'impôt complémentaire sur la fortune, ce qui
nous paraît aller exactement à l'inverse de la politique qui
devrait être pratiquée.

Troisièmement, nous demandons le maintien en tous
cas du contrôle des loyers, tel qu'il subsiste, à fin 1964,
sinon même le blocage de tous les loyers pour une ou deux
années. Il n'apparaît nullement dans les intentions du gou-
vernement de le faire, au contraire. Pourtant, les pays qui
nous avoisinent connaissent non seulement le contrôle,
mais dans bien des cas le blocage des loyers.

Quatrièmement, nous suggérons et demandons une
réductions importante du budget militaire, qui est pour
cette année de 1491 millions et exerce une action infla-
tionniste indéniable.

Enfin, nous souhaiterions la diminution du contingent
de la main-d'œuvre étrangère et le contrôle total de son
arrivée par le mouvement syndical, tout en obligeant les
employeurs à assurer un logement convenable aux tra-
vailleurs engagés et en assurant également à ceux-ci des
droits syndicaux complets. A notre avis, une telle pratique,
une telle politique freinerait la venue de cette main-
d'œuvre et garantirait les intérêts et les droits de tous les
travailleurs, qu'ils soient Suisses ou étrangers.

En terminant, je remarque que nous n'avons pas parlé
des nationalisations. Nous voudrions éviter dans cette salle
des spectacles dramatiques et ne pas vous heurter de front,
mais enfin il va de soi que si certaines branches de l'indus-
trie, ou des entreprises monopolisés dans lesquelles la con-
centration s'est déjà opérée entre les mains de quelques
possédants, ou de quelques grandes banques, étaient
nationalisées, l'Etat, la Confédération disposeraient non
seulement de ressources nouvelles mais d'un moyen d'inter-
vention très efficace dans l'économie. Nous n'avons même
pas évoqué ce problème parce que nous sommes conscients
que cela suffirait à choquer certains d'entre vous. Bien que
dans les pays qui nous entourent ces nationalisations
soient à l'ordre du jour, nous en sommes restés volon-
tairement à vous rappeler quelques mesures dont nous
pourrions dire qu'elles sont presque «classiques» et nous
paraîtraient plus efficaces que celles qui nous sont pro-
posées.

C'est dans ce sens, dans cet esprit, pour examiner ces
propositions, ces suggestions et pour prendre ces mesures
que nous demandons le renvoi des projets au Conseil
fédéral.

Eggenberger: Im Gegensatz zu den beiden Vorrednern
und ihren Gruppen hat die Sozialdemokratische Fraktion
sich gestern nachmittag einhellig für Eintreten auf beide
Vorlagen entschieden. Es sind naturgemäss auch in ihrem
Schosse verschiedene Fragen aufgeworfen worden, aber sie
hält die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur
Bekämpfung der Inflation und der Überfremdung des
schweizerischen Arbeits- und Kapitalmarktes für notwen-
dig und im wesentlichen als der vor uns sich abzeichnenden
Situation angemessen. Es ist richtig, wir haben ein Viertel-

jahrhundert einer im grossen und ganzen glücklichen Wirt-
schaftsentwicklung hinter uns, 25 Jahre einer wirtschaft-
lichen Aufwärtsentwicklung, die es erlaubte, eine Reihe von
sozialen Aufgaben wenn auch nicht vollkommen, so doch
relativ gut zu lösen. Der Lebensstandard konnte allgemein
gehoben werden, wenn auch das durchschnittliche Lohn-
niveau der schweizerischen Arbeiterschaft noch keines-
wegs als fürstlich zu bezeichnen ist. Es ist gerade deshalb
auch durchaus begreiflich und legitim, wenn die Arbeit-
nehmerschaft fordert, dass die Konjunkturdämpfung nicht
auf ihrem Rücken durchgeführt werden dürfe. Ohne jede
Einschränkung möchte ich festhalten, dass die Arbeitneh-
merschaft aller Stufen und aller Branchen an einer guten
Konjunktur, an einem ruhigen wirtschaftlichen Wachstum
und auch an einer vernünftigen strukturellen Verbesserung
der Wirtschaft alles Interesse hat. Auch wenn die Kon-
junktur gewisse unerwünschte Auswüchse zeigt, so ist doch
die wirtschaftliche Situation aller Volkskreise immer noch
wesentlich besser als in den weit hinter uns liegenden Kri-
senzeiten. Auch wir wollen die Konjunktur, wir wollen die
Vollbeschäftigung erhalten.

Das alles vorausgesetzt, lässt sich nun aber nicht be-
streiten, dass gewisse unerwünschte Auswüchse der Kon-
junktur einfach da sind; zum mindesten, mit einigen Nu-
ancen, scheint man sich in der Diagnose der gegenwärtigen
Situation im grossen und ganzen einig zu sein. Es gibt Aus-
wüchse, die man nicht mit gesetzlichen Mitteln, nicht mit
rechtlichen Massnahmen bekämpfen kann. Sie sind mora-
lischer Natur. Ihre Bekämpfung beschlägt den Bereich der
Erziehung im weitesten Sinne. Es ist deshalb hier darüber
nicht zu sprechen. Aber es gibt auch unerwünschte Aus-
wüchse, denen man mit rechtlichen Mitteln beikommen
kann, wenn man will. Es ist von den Herren Referenten ein-
deutig erklärt worden: Einerseits ist die Inflation, ist die
Teuerung, die Geldentwertung ein solcher unerwünschter
Auswuchs. Es ist uns absolut bewusst, dass gerade die
Arbeitnehmerschaft, dass vorab - und das ist vielleicht in
der bisherigen Diskussion zu wenig deutlich zum Ausdruck
gekommen - die Million jener alten Leute, die nicht
mehr im Arbeitsprozess stehen, die Rentenbezüger sind, am
stärksten unter der Inflation zu leiden haben. Es ist in zwei-
ter Linie die Überfremdung ein unerwünschter Auswuchs
der Hochkonjunktur, eine Situation, die heute - ich glaube,
auch das ist allgemein anerkannt - zu schweren staats-
politischen Bedenken Anlass geben muss. Ich teile in dieser
Beziehung die Auffassung, die Kollege Weber als Kommis-
sionspräsident hier dargetan hat, absolut.

Diesen beiden unerwünschten Auswüchsen der Kon-
junktur will der Bundesrat nun an den Kragen. Dass er es
tut, kann ihm bestimmt nicht zum Vorwurf gemacht wer-
den. Man könnte höchstens sagen, er hätte schon früher
eingreifen dürfen. Immerhin - das möchte ich auch sagen -
wollen wir einerseits die heutige Situation nicht dramatisie-
ren, aber wir sollten uns anderseits auch davor hüten, die
bundesrätlichen Vorschläge und ihre Auswirkung zu dra-
matisieren. Man hat hier wirklich zum Teil den Teufel an
die Wand gemalt. Eine Mässigung in der Beurteilung so-
wohl der wirtschaftlichen Situation als auch der bundes-
rätlichen Vorschläge kann einer sachlichen Auseinanderset-
zung nur dienlich sein. Dass man sich über die anzuwen-
dende Therapie streiten kann, ist wohl durchaus verständ-
lich, wenn man sich etwa vergegenwärtigt, wie sehr die
Lehrmeinungen innerhalb der nationalökonomischen Wis-
senschaft auseinandergehen. Es sind denn auch in der
letzten Zeit eine ganze Anzahl Doktoren für die Heilung
des leicht fieberkranken Wirtschaftsorganismus unseres
Landes auf die öffentliche Bühne getreten. Wir sind in den



18. Februar 1964 21 Massnahmen zur Konjunkturdämpfung

letzten Tagen mit Traktaten, die einerseits die bundesrät-
lichen Vorschläge scharf kritisieren, die aber ausserordent-
lich arm sind an wirklich brauchbaren, politisch und wirt-
schaftlich realisierbaren besseren Vorschlägen, geradezu
überschwemmt worden. Persönlich möchte ich allerdings -
ich sage das um der Objektivität willen - nicht bezweifeln,
dass unter Umständen verschiedene Medizinen einen ge-
wissen Heilerfolg erzielen könnten. Ich will auch durchaus
die Frage offen lassen, ob man nicht zu einem ändern Zeit-
punkt zu ändern Mitteln der Konjunkturbeeinflussung grei-
fen muss. Ich habe auch alles Verständnis dafür, dass ein
eingefleischter Anhänger der liberalen Wirtschaftsordnung
keine Freude an der Feststellung haben kann, die Kräfte der
wirtschaftlichen Selbstregulierung hätten nun einfach ver-
sagt. Aber die Tatsache lässt sich doch im Ernste nicht be-
streiten, dass die zahlreichen Empfehlungen und Appelle
zur Mässigung, zur wirtschaftlichen Vernunft, keinen ge-
nügenden Erfolg aufwiesen. Die Mentalität, dass sie nur
dem Ändern gelten, ist allzu verbreitet. So ist weithin Frei-
heit zur Schrankenlosigkeit geworden.

Die nationalrätliche Kommission hat die Vorschläge des
Bundesrates während 20 Arbeitsstunden gewissenhaft und
gründlich geprüft. Mit starker Mehrheit ist sie zum Schlüsse
gekommen, dass das bundesrätliche Inflationsbekämp-
fungsprogramm nun einmal durchzuexerzieren sei. Die
sozialdemokratische Fraktion schliesst sich, wie schon ge-
sagt, dieser Auffassung an. Sie ist der Meinung, dass das im
Grunde genommen auf drei Säulen ruhende Programm
(Kreditbeschluss, Baubeschluss und Bundesratsbeschluss
betreffend Zulassung von Fremdarbeitern) als ein Ganzes
zu betrachten sei. Die drei Beschlüsse sind zu koordinieren.
Ich darf vielleicht hier schon sagen, dass die sozialdemokra-
tische Fraktion es sich wohl überlegen müsste, ob sie dem
Kreditbeschluss allein zustimmen könnte, wenn der Bau-
beschluss fallen sollte. Es ist Ihnen von Kommissionsprä-
sident Weber dargetan worden, weshalb diese beiden Be-
schlüsse zu koordinieren sind, weshalb sie eine Einheit bil-
den. Persönlich halte ich auch die Fortführung des Bundes-
ratsbeschlusses vom 1. März 1963 über die Zulassung von
Fremdarbeitern mit einer restriktiveren Formulierung der
Ausnahmebestimmung für die Dauer von 10 Monaten oder
einem Jahr für richtig. Die Bewilligungspflicht im Baube-
schluss, die so sehr angefochten wird, halten wir für abso-
lut notwendig. Durch die Beschlüsse der Kommission ist
die Zone der bewilligungspflicbtigen Bauten wesentlich ein-
geengt worden. Ich will nicht ohne weiteres bestreiten, dass
bei der Durchführung - und auf die Durchführung der Be-
schlüsse wird alles ankommen - gewisse Schwierigkeiten
auftauchen werden. Aber ich teile die Befürchtungen über
einen grossen administrativen Aufwand in keiner Weise.

Wichtig scheint uns sodann, dass die Entwicklungs-
tendenzen der schweizerischen Wirtschaft in der nächsten
Zeit sehr aufmerksam verfolgt werden. Wir hätten gegen .
die Bildung einer Konsultativkommission, die zusammen
mit dem Bundesrat die Entwicklung des wirtschaftlichen
Lebens in unserem Lande verfolgt, die auch über die Durch-
führung der Bundesbeschlüsse wacht, gar nichts einzu-
wenden. Der langfristige Wachstumsprozess, auch gewisse
Strukturwandlungen, so weit sie sich in vernünftigem Rah-
men ohne Überhitzung vollziehen, sollten nicht gestört wer-
den. Bei einer wohlüberlegten Anwendung der vorgesehe-
nen Massnahmen ist das auch nicht zu befürchten. Selbst-
verständlich soll auch die öffentliche Hand ihren Beitrag
leisten, was beim Bund - die Finanzkommission hat schon
im Dezember darauf hingewiesen - vor allem bei gewis-
sen militärischen Aufwendungen und beim National-
strassenbau möglich sein sollte. Wir haben die Auffassung,

dass der Bundesrat periodisch dem Parlament über seine
Massnahmen im öffentlichen Sektor Bericht erstatten sollte.

Immerhin darf nicht übersehen werden, dass namentlich
auf dem Gebiete der Infrastruktur zwingende Bedürfnisse
vorhanden sind, die sich aus der beschleunigten demo-
graphischen Entwicklung unseres Volkes in den letzten
Jahren ergeben und die man nicht allzu lange aufschieben
darf.

Dass die nationalrätliche Kommission dem Wohnungs-
bau gleichsam das Erstgeburtsrecht eingeräumt hat, ist er-
freulich. Weniger erfreulich ist die Tatsache für den Woh-
nungsbau, vielleicht auch für die Landwirtschaft und für
andere Wirtschaftszweige, dass aus dem Kreditbeschluss
eine gewisse Geldentwertung zu erwarten sein wird. Ich
nehme hier einen Vorschlag der Hochschule für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft St. Gallen auf, der Bund
müsste dieser unerwünschten Nebenwirkung des Kredit-
beschlusses durch Gewährung von Zinssubventionen ent-
gegentreten.

Ich greife noch ein paar andere Anregungen, die zum
Teil aus dem gleichen Kreise stammen, auf, Anregungen, die
meines Erachtens ernsthaft zu prüfen wären, mit denen
sich zum Teil auch die nationalrätliche Kommission schon
auseinandergesetzt hat. Erstens eine Herabsetzung gewisser
Zölle; zweitens verschärfte Massnahmen im Abzahlungs-
geschäft, zum Beispiel durch Erhöhung der gesetzlichen
Mindestanzahlungen und Verkürzung der Tilgungsfristen
bei Abzahlungsgeschäften ; drittens verschärfte Besteuerung
von Luxusgütern und vorübergehende Sterilisierung der auf
diesem Wege zusätzlich aufgebrachten Mittel; viertens:
eventuell Auflage einer Bundesanleihe. Diese könnte für
den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden; fünftens -
darüber hat sich auch der Kommissionspräsident bereits
ausgesprochen -: eine Änderung in der steuerlichen Ab-
schreibungspraxis.

Das sind einige Anregungen, die meines Erachtens einer
seriösen Prüfung wert sein könnten. Ich empfehle Ihnen
Eintreten auf die vorliegenden Bundesbeschlüsse.

Purgier: Ich habe die Ehre, Ihnen den Standpunkt der
konservativ-christlichsozialen Fraktion zu den uns unter-
breiteten Vorschlägen des Bundesrates bekanntzugeben.
Die letzten zwanzig Jahre brachten der Schweiz und uns
Schweizern einen vorher nie gekannten Wohlstand. Mit
diesem einzigen Satz möchte ich an die Adresse aller
Schwarzmaler die Überzeugung zum Ausdruck bringen,
dass es verfehlt ist, die heutige Situation mit den Krisen-
jahren zu verwechseln. Man müsste in diesem Zusammen-
hang - wenn die Zeit reichte - ein Kapitel über die psycho-
logische Kampfführung schreiben, eine Kampfführung,
die ohne Zweifel in den vergangenen Wochen nur zum
Teil, und ich möchte sogar sagen nur zu einem geringen
Teil, zu befriedigen vermochte. Bei ruhiger, klarer Tat-
bestandsanalyse ergibt sich die unbestreitbare Feststel-
lung, dass unser Schweizer Franken zur Zeit einen starken
Kaufkraftschwund aufweist, den es zu beheben gilt. Bei
der Lagebeurteilung zeichnen sich verschiedene Elemente
ab, Elemente, die auf einen temporären Fieberschub
schliessen lassen, der mit kurzfristigen Massnahmen ge-
heilt werden kann, Elemente aber auch, die auf eine
eigentliche Wachstumskrankheit hinweisen. Ich denke an
die Folgen der demographischen Entwicklung, an das,
was Professor Böhler das permanente Ungleichgewicht
der Wirtschaft nannte. Ich denke an die Ausführungen
von Professor Kneschaurek in St. Gallen über den lang-
fristigen Wachstumsprozess, der zu einer progressiven
Steigerung der Anforderungen an die Privatwirtschaft
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und an die öffentliche Hand führt. Solche wachstums-
bedingte Krankheitserscheinungen können nach meiner
Überzeugung nicht nur mit kurzfristigen Massnahmen
behoben werden. Vielmehr gilt es - und das wird auch
bei unseren Beratungen zu berücksichtigen sein -, eigent-
liche strukturpolitische Massnahmen folgen zu lassen,
die auf lange Sicht Wirkung haben können.

Es geht um die Kernfrage, wie - mit welchen Mass-
nahmen - der Kaufkraftschwund gestoppt werden kann.
Mit ändern Worten: wie können die Ursachen und nicht
nur die Symptome der Inflation, der Nachfrageüberhang
und die daraus resultierenden Preis- und Lohnauftriebe
beeinflusst werden? Mit dieser Fragestellung deute ich
an, dass die zu treffenden Massnahmen sich nicht gegen
die Konjunktur, sondern gegen die Inflation richten
müssen. Es geht um die Inflationsbekämpfung zwecks
Erhaltung der Konjunktur. Grundsätzlich bestehen zwei
Möglichkeiten, um ein gestörtes Gleichgewicht zu be-
heben. Sie können die Nachfrage beschränken, und Sie
können das Angebot steigern. In den dreissiger Jahren
hat man vor allem restriktive Massnahmen angewandt
und damit nur geringen Erfolg gehabt. Die Möglichkeiten
einer Angebotssteigerung sind infolge der enormen Über-
beschäftigung beschränkt, sofern nicht zusätzliche Inve-
stitionen zu Rationalisierungs- und Automatisierungs-
zwecken beschlossen werden. Eine weitere Massnahme
zur Vergrösserung des Angebotes besteht in der Auf-
hebung gewisser Zölle.

Was die Möglichkeit betrifft, das gestörte Gleich-
gewicht wieder herzustellen, indem man die Nachfrage
beschränkt, so möchte ich als Vorbemerkung festhalten,
dass es unsere Aufgabe sein wird, die Nachfrage nicht
nur zurückzustauen, sondern Abschöpfungsmassnahmen
zu beschliessen; Möglichkeiten zu suchen, wie die indivi-
duelle Spartätigkeit positiv beeinflusst werden kann, damit
das Missverhältnis zwischen Sparkapital und aus dem
Ausland importiertem Kapital korrigiert werden kann.

Es darf in diesem Zusammenhang sicher auch darauf
verwiesen werden, dass namhafte Volkswirtschafter - ich
denke an Professor Jöhr von unserer Hochschule in
St. Gallen - immer wieder mit Recht betonen, dass die
Kreislauftheorie im Rahmen der Konjunktur- und Wirt-
schaftspolitik besser ausgewertet werden sollte. Sie er-
innern sich an die dort verwendete Definition der Infla- ,
tion, nämlich Vergrösserung der Nachfrage, das heisst
des Geldstromes im Verhältnis zum Güterstrom. Weil
zur Zeit die Einwirkungsmöglichkeiten - auch die be-
hördlichen - auf den Güterstrom ausserordentlich gering
sind, werden wir vor allem Lösungen finden müssen,
durch die der Geldstrom beeinflusst werden kann. Das
aus dem Ausland zufliessende Geld soll nur noch in
jenem Ausmass in den Kreislauf unserer Wirtschaft ein-
dringen, als es für die Konstanz des Verhältnisses zwischen .
Güterstrom und Geldstrom erforderlich ist. Ich verweise
auf Massnahmen zur Sterilisierung von Geldern, spezielle
Anleihen, und anderes mehr. Diese und ähnliche Über-
legungen stellte unsere Fraktion bei der Lagebeur-
teilung an. In Berücksichtigung der Tatsache, dass das
Schwergewicht der konjunkturellen Auftriebskräfte sich
heute eindeutig vom Export und den Investitionen auf
den Konsum verlagert hat, möchten wir zusammen-
fassend sagen: Unser wirtschaftliches Wachstum ist in-
flationär, weil die Investitionen wesentlich grösser sind
als das verfügbare inländische Sparkapital. Normaler-
weise würde eine derartige Diskrepanz sehr rasch zu
einer Kreditverknappung und damit automatisch zu einer
Drosselung der Investitionen führen. Die aus dem Aus-

land zufliessenden Gelder vermögen jedoch diese Lücke
zu füllen und zugleich das bedeutende Ertragsbilanz-
defizit zu decken. Sie verfälschen in gewissem Masse das
Spiel zwischen Angebot und Nachfrage in unserer Markt-
wirtschaft. Einmal in den inländischen Geldkreislauf ein-
gedrungen, kurbeln sie die Inflation kumulativ an. Wohl
gestatten sie, die Produktion zu erhöhen, weit stärker aber
wird die Nachfrage gefördert; denken Sie an die Bau-
wirtschaft, den Arbeitsmarkt. Die Lücke zwischen Spar-
und Investitionskapital bildet also die Hauptursache der
Inflation, und hier muss auch der Hebel angesetzt werden.
Ich wiederhole: Ursachen- und nicht nur Symptom-
bekämpfung! Und ich ergänze: kreislaufbedingte, kreis-
laufbewusste Massnahmen sind notwendig.

Ein ganz kurzes Wort zur Rechtsgrundlage. Herr
Suter sagte, es werde uns vom Bundesrat zugemutet,
etwas Verfassungswidriges zu beschliessen. Ich glaube,
dass er sich versprochen hat. Darf ich Sie darauf ver-
weisen, dass Artikel 89, so wie er rechtens geworden ist,
in Absatz 3 ausdrücklich Beschlüsse erwähnt, die sich
nicht auf die Verfassung stützen können, also sogenannte
extrakonstitutionelle Bundesbeschlüsse? Sofern wir den
Tatbestand von Absatz l als erfüllt betrachten, sofern
wir also sagen, das Inkrafttreten der vorliegenden Bundes-
beschlüsse ertragen keinen Aufschub, dürfen wir uns
auf Artikel 89, Absatz l, bzw. Absatz 3, stützen, ohne
unser Grundgesetz zu verletzen. Unsere Fraktion ist der
Meinung, der Tatbestand von Artikel 89bis, Absatz l,
bzw. Absatz 3, sei erfüllt. Die rechtlichen Voraussetzungen
für die vorliegenden Bundesbeschlüsse sind gegeben.

Ich will mich zu den Bundesbeschlüssen ganz kurz
fassen. Sie wurden von den Herren Referenten einlässlich
dargestellt und werden von den folgenden Rednern ohne
Zweifel noch zusätzlich interpretiert. Ich stelle lediglich
fest, dass unsere Fraktion dem Kreditbeschluss die zen-
trale Bedeutung beimisst. Wir wissen, dass durch die
Kreditverknappung und Zinserhöhung der Nachfrage-
auftrieb vor allem auf dem Investitionssektor gebremst
werden kann. Die Tatsache, dass die Zinsen auch ein
Kostenelement darstellen, wollen wir nicht in Abrede
stellen. Wir sind sogar der Meinung, dass die Zinserhö-
hungen wahrscheinlich für kurze Zeit zu gewissen Preis-
anpassungen führen, insbesondere auf dem Gebiete der
Wohnungswirtschaft und der Landwirtschaft. Es handelt
sich hier um ein gewisses Abstauen bisher zurückgestauter
Inflation. Es wird Sache der Bundesbehörden sein, für
jene Produktionsbereiche, wo der Zins eine ganz besondere
Bedeutung als Kostenfaktor hat - ich wiederhole: Land-
wirtschaft, sozialer Wohnungsbau -, diesen Zinsanstieg
durch geeignete Massnahmen aufzufangen. Trotzdem ist
es aber abwegig, den Zins, die Zinsgestaltung in den
Mittelpunkt des Teuerungsproblemes zu stellen. Viel
bedeutsamer ist die Tatsache, dass der kosten- und preis-
steigernden Wirkung höherer Zinssätze deren Funktion als
Konjunkturregulator gegenübersteht. Und in diesem Sinne
hat die Zinssteigerung einen restriktiven und generell
antiinflatorischen Effekt. Ich erinnere Sie an das, was
1956/57 geschehen ist: Die damalige radikale Kredit-
verknappung brachte eine Normalisierung der Kon-
junkturlage bei Vollbeschäftigung und - trotz scharfer
Zinsverteuerung - eine Stabilisierung der Lebenskosten für
etwa zwei Jahre. Die Kombination von kapital- und
kreditpolitischen Massnahmen, wie sie der Bundesrat in
seinem Entwurf vorschlägt, bleibt deshalb von allen Sozial-
partnern im wesentlichen unbestritten.

Die Aufwertung des Schweizer Frankens zum Zwecke
der Drosselung der Ausfuhr mittels einer künstlichen
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Exportverteuerung wird von uns abgelehnt. Ich erinnere
Sie an die Ertragsbilanzdefizite, an die Exportindustrie im
allgemeinen und deren Struktur, vor allem auch an die
Möglichkeiten oder das Fehlen von Möglichkeiten zu
Agrarexporten. Es liegen in der Schweiz ganz andere
Verhältnisse vor als bei der Aufwertung der deutschen
Mark. Vergleichen Sie die Exportzahlen. Allgemein be-
trachtet besteht kein kostenmässiger Konkurrenzvorsprung
unserer Wirtschaft gegenüber dem Ausland, der durch Auf-
wertung korrigiert werden müsste, namentlich wenn sich
die Zolldiskriminierung noch mehr auswirken wird. Zudem
ist bei einem Entscheid über den Wert unserer Währung
Rücksicht zu nehmen auf unsere finanziellen Beziehungen
zum Ausland auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs, der
Bankentätigkeit und des Versicherungswesens.

Zwei Sätze zum Problem «arbeitsmarktliche Reformen ».
Ab 1. März 1963 hat der Bundesrat in Form eines Bundes-
beschlusses eine Reihe von Massnahmen verfügt, die
darauf angelegt sind, einen stabilisierenden Einfluss auf den
Arbeitsmarkt auszuüben. Trotzdem der absolute Bestand
der Gastarbeiter weiter angewachsen ist, waren die Mass-
nahmen des Bundesrates eindeutig erfolgreich, indem das
relative Wachstum beträchtlich vermindert werden konnte.
Eine vollständige Sanierung des Arbeitsmarktes konnte
hingegen von diesem Bundesbeschluss nicht erwartet
werden. Die beachtlichen psychologischen Auswirkungen,
die er auslöste, waren indessen unverkennbar. Der Bundes-
rat beabsichtigt, diese Regelung für eine beschränkte Zeit-
periode von sechs bis neun Monaten weiterzuführen. Wir
in unserer Fraktion sind der Meinung, dass dies zweck-
mässig ist. Der erwähnte Bundesbeschluss lässt die Erhal-
tung der minimal notwendigen Belegschaft zu und er-
möglicht den Ersatz abwandernder Schweizer. Er ist, den
Umständen entsprechend, als eine erträgliche Intervention
zu qualifizieren, wenn auch die Festsetzung eines Höchst-
arbeiterbestandes pro Betrieb keineswegs als • markt-
konforme Massnahme bezeichnet werden darf. Im Gegen-
satz dazu könnte eine generelle Begrenzung der Zahl der
ausländischen Arbeitskräfte für die ganze Volkswirtschaft
ohne weiteres mit dem Mechanismus der Marktwirtschaft
vereinbart werden. Sie ist aber zur Zeit in ihren gesamten
Auswirkungen eher negativ zu bewerten, weil der mit der
Globalplafonierung verbundene inflationäre Lohn- und
Kostenauftrieb stärker in Erscheinung treten würde als die
Vorteile, die sie erbrächte.

Ich erlaube mir dazu nur noch eine Bemerkung. Bei
strengerer Anwendung des geltenden Bundesgesetzes über
Niederlassung und Aufenthalt könnte eine zusätzliche
Bremswirkung erzielt werden. Wenn vom Arbeitnehmer
verlangt würde, dass er sich über das Bestehen eines
Arbeitsvertrages ausweist, wenn. zusätzlich durch den
Arbeitgeber der Nachweis erbracht werden müsste, dass
ein Wphnraum für den Arbeiter vorhanden ist, und wenn
der Gastarbeiter nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen
einreisen dürfte, dann würde sich die Zahl der Gastarbeiter
reduzieren.

Wenige Worte müssen aus Zeitgründen genügen, um
den Standpunkt unserer Fraktion zur dritten kurzfristigen
Massnahme aufzuzeigen, die uns der Bundesrat unter-
breitet: Ich spreche von der Bauwirtschaft. Diese Vorlage
machte auch uns bedeutend mehr Sorge bei den Bera-
tungen. Es ist zwar verständlich, dass von den staatlichen
direkten Eingriffen dasjenige Tätigkeitsgebiet der gewerb-
lichen Wirtschaft betroffen wird, das sich zum gefährlichsten
Inflationsherd ausgewachsen hat, eben der Baumarkt.
Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass damit das Übel nicht
an der Wurzel gepackt wird, ist doch die übersteigerte

Bautätigkeit nicht in erster Linie Ursache der Hoch-
konjunktur, sondern eine ihrer Auswirkungen. Konsum,
Export, Bevölkerungszunahme, Wohnbedürfnisse bestim-
men zur Hauptsache das Bauvolumen. Nur wenn man die
finanz- und kreditpolitischen Massnahmen in das Zentrum
der Inflationsbekämpfung stellt, rechtfertigen sich auf dem
Bausektor zusätzliche Massnahmen. Unsere Fraktion fand
die Begründung für diesen Beschluss im Problem der
Selbstfinanzierer, das sonst nicht gelöst werden kann. Ich
meine in diesem Zusammenhang jene Bauten, die durch den
Bauherrn aus eigenen Mitteln finanziert werden, inklusive
öffentliche Bauten. Die kredit- und zinspolitischen Mittel
allein genügen nicht, um auf diese beiden Bereiche einzu-
wirken. Ich darf Sie daran erinnern, dass der öffentliche
Bau ein sehr bedeutendes Volumen verschlingt: 1962
effektiv 2,52'Milliarden von total 8,51 Milliarden; 1963 ge-
plant 3,94 Milliarden von total 11,3 Milliarden.

Die Zeit verbietet es mir, weiteres zu diesem Bau-
beschluss auszusagen. Es ist Sorge zu tragen, dass aus die-
sem Bewilligungsverfahren keine Willkürherrschaft entsteht.

In Ergänzung zu diesen kurzfristigen Massnahmen
müssen aber, wie ich Ihnen eingangs bei der Analyse des
Tatbestandes aufzeigte, langfristige strukturpolitische Mass-
nahmen ins Auge gefasst werden. Unsere Fraktion möchte
dies als Hauptbeitrag zur Diskussion gewertet wissen. In
erster Linie geht es uns darum, auch die öffentliche Hand
wieder daran zu erinnern, dass sie ein Vorbild sein muss.
- Man kann nun sagen, das sei ein Appell, der im luft-
leeren Raum verhalle. Ich glaube nicht, wenn wir uns
daran erinnern, dass ja auch wir als Volksvertreter diese
öffentliche Hand beeinflussen sollten, damit sie sich
marktkonform verhält. Es ist unerlässlich, dass auch in
der Schweiz die Finanzpolitik mehr in den Dienst der
Konjunktursteuerung gestellt wird. Dabei genügt es nicht,
wenn die Finanzpolitik der hergebrachten fiskalischen
Budgetfunktion mehr oder weniger gerecht wird. Wir
müssen uns klar darüber werden, dass es auch eine wirt-
schaftspolitische Budgetfunktion gibt, die verlangt, dass die
Finanzpolitik die konjunkturpolitischen Erfordernisse
konsequent befolgt. Dies ist im Hinblick auf die starke
Zunahme der öffentlichen Ausgaben, die insbesondere in
den Kantonen und Gemeinden durch Kreditaufnahme
finanziert werden und die deshalb an der inflatorischen
Nachfrageaufblähung wesentlich mitbeteiligt sind, not-
wendiger denn je. Wir alle erwarten von den Behörden, dass
sie konsequent alle Aufwendungen hintan stellen, die ohne
Schaden aufgehoben werden können. Das ungestüme An-
wachsen der Bundesausgaben, die in den Voranschlägen
1963/1964 von .3,8 auf 4,5 Milliarden gestiegen sind, macht
eine generelle Überprüfung des Budgets 1964 im Hinblick
auf die konjunkturpolitischen Erfordernisse unumgänglich.
Wir erwarten unter diesem Aspekt folgende Massnahmen :
Die Vorlage eines Kürzungs- und Streckungsprogramms
der öffentlichen .Bauten, und zwar Erstreckung der Bau-
vorhaben auf mehr Etappen als bisher vorgesehen. Wir
erwarten die Vorlage einer Liste aller öffentlichen Bau-
vorhaben, die nach Ansicht der Verwaltung vom Bund,
den Kantonen und den Gemeinden unbedingt erstellt
werden müssen. Wir erwarten die generelle Überprüfung
der Voranschläge des Bundes und bitten die Kantone und
die'Gemeinden, das gleiche zu tun. Wir verlangen eine
Überprüfung der Subventionspolitik. Wir wünschen die
grundsätzliche Überprüfung des konjunkturpolitischen
Instrumentariums der Schweizerischen Nationalbank, und
wir wünschen, dass der Bundesrat einen weitern Abbau der
Mietzinskontrolle ins Auge fasst im Interesse einer Auf-
lockerung des Wohnungsmarktes.



Mesures pour diminuer la surchauffe économique 24 18 février 1964

Ein zweiter grosser Problemkreis umfasst das Gespräch
mit den Sozialpartnern. Wir verstehen es nicht, dass der
Bundesrat dieses Gespräch lediglich in Aussicht gestellt
hat. Es wäre dringend notwendig gewesen, dieses Gespräch
sofort einzuleiten. Wir sind überzeugt, dass beide Gesprächs-
partner Hand bieten zu einem konjunkturgerechten Ver-
halten: die Arbeitgeber, indem sie die Preispolitik über-
prüfen; die Arbeitnehmer, indem sie auf Arbeitszeit-
verkürzungen für die Dauer der kurzfristigen Massnahmen
verzichten. Die grundsätzliche Bereitschaft scheint vor-
handen zu sein. Wir ersuchen den Bundesrat, dieses Ge-
spräch sofort in Gang zu bringen.

Ein dritter Aspekt betrifft das konjunkturgerechte Ver-
halten der Konsumenten. (Glocke des Präsidenten; dem
Redner wird eine Verlängerung der Redezeit bewilligt.)
Wir hätten es begrüsst, wenn anstelle der Schwarzmalerei
auch die Konsumenten vom Bundesrat zum konsum-
gerechten Verhalten im Zusammenhang mit diesen Vor-
lagen aufgefordert worden wären.

Ein viertes Anliegen unserer Fraktion verlangt vom
Bundesrat die energische Förderung des Sparens. Wir
meinen damit vor allem eine steuerliche Privilegierung des
Sparens. Eine zunehmende Sparneigung würde weiterhin
hohe Investitionsquoten und damit rasches Wachstum bei
stabilen Preisen ermöglichen. Sodann wünschen wir eine
Einschränkung der Abzahlungsgeschäfte durch Erhöhung
der gesetzlichen Mindestanzahlungen; ferner steuer-
begünstigte, gebundene Investitionsrückstellungen der
Unternehmungen. .

Wir sind auch überzeugt, dass auch die Begebung einer
speziellen Anleihe - vielleicht durch die Pfandbriefzentrale
- im Zusammenhang mit der Förderung des sozialen
Wohnungsbaues untersucht werden muss.

Eine weitere strukturpolitische Massnahme besteht in
der Senkung gewisser Zölle, wobei wir uns keineswegs die
Schwierigkeiten verhehlen, die aus der Kennedy-Runde ent-
stehen können. Wir wissen, dass es problematisch ist, das
Instrument stumpf zu machen, bevor wir fechten müssen;
aber wir erwarten darüber Auskünfte von Seiten des
Bundesrates.

Aus unserer Wirtschaftskommission stammt die Idee -
und die Fraktion schliesst sich diesem Wunsche an -, dass
der Bundesrat die Schaffung eines wissenschaftlichen
Expertengremiums prüft.

Abschliessend ersuche ich den Bundesrat, diesen unsern
strukturpolitischen Wünschen Rechnung zu tragen. Unsere
Fraktion erachtet sie als mindest so bedeutsam wie die
kurzfristigen Massnahmen. In diesem Sinne hat unsere
Fraktion Eintreten auf beide Vorlagen beschlossen. Ich
danke Ihnen für die Verlängerung der Redezeit.

Biihler-Winterthur: Ich gestatte mir, als besorgter
Industrieller hier zu reden, ohne von einem Verband oder
einer Gruppierung beeinflusst zu sein; ich rede auch nicht
im Namen der Industriellen, deren Ansichten Sie ja durch
den Vorort des Handels- und Industrievereins zur Kenntnis
genommen haben und dem ich auch nicht zustimme. Ich
möchte aber auch zu einigen Punkten reden, die mir
überaus wichtig erscheinen, aber nicht in den Beschlüssen
zu finden sind.

Zuerst eine allgemeine Feststellung. In einigen links-
gerichteten Zeitungen wurde hämisch vermerkt, dass die
freie Marktwirtschaft versagt habe. Ich stelle eine Frage:
Haben wir eine freie Marktwirtschaft? Wir haben keine!
Versagt hat die Einmischung des Staates. Man hat die
Mieten auf Altwohnungen tief gehalten und damit eine
ungeheure Nachfrage nach Neuwohnungen geschaffen.

Seit dem zweiten Weltkrieg hiess es immer, der Zeitpunkt
sei noch nicht gekommen, aus Angst vor der Teuerung.
Nun treiben die übersetzten Neumieten den Index in die
Höhe. Man hat in den freien Geldmarkt hinein regiert, um
die Zinse niedrig zu halten. Man streitet es allerdings ab,
aber wahr ist, dass die Hypothekarbanken Zinserhöhungen
von der Nationalbank genehmigen lassen mussten. Dazu
hat man an den Gentleman zur Mässigung appelliert. Als
Gründe dienten wiederum die Angst vor der Teuerung und
die vollständig falsche Überlegung, höhere Zinsen würden
mehr Fremdgeld in die Schweiz bringen. Das Fremdgeld
ist nicht wegen den Zinsen gekommen - wir haben die
billigsten der Welt -, sondern wegen der Sicherheit.
Höherer Zins sollte anderseits die landwirtschaftlichen
Produkte verteuern sowie die Mietzinse. Wir kennen die
landwirtschaftliche Verschuldung in Hypotheken. Daraus
ziehen wir unsere Schlüsse. Aber es fehlt anderseits die
Statistik über die Guthaben bei den Banken oder im
Strumpf, die die Hypothekargläubiger besitzen. Es ist eine
schweizerische Eigenart, dass jeder, ob er viel Geld hat
oder nicht, sein Land hypotiziert, weil der Zins so billig
ist. Aber konjunkturpolitisch geradezu widersinnig sind die
in einer Hochkonjunktur bei höchsten Löhnen die mit
Subventionen des Staates niedrig gehaltenen Lebensmittel-
preise. Wir haben mit all diesen Massnahmen die Inflation
künstlich hinausgeschoben, bis sie jetzt überhitzt über uns
zusammenbricht. Das gleiche werden wir mit dem Bauen
tun.

Was hat nun der Bundesrat getan ? Er unterbreitet uns
ganze zwei Bundesbeschlüsse und hält uns über weitere
Massnahmen im Unklaren. Dem Bundesbeschluss über
Massnahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapital-
marktes und des Kreditwesens kann man zustimmen, weil
die Banken - sagen wir einmal die verantwortungs-
bewussten Banken - dafür eintreten und weil besondere
Verhältnisse wegen des Fremdkapitals vorliegen, an denen
wir nicht schuldig sind, sondern die vielen Regierungen, die
mit ihren Massnahmen kein Vertrauen in ihre Bevölke-
rung besitzen. Ich möchte nun bitten, dass man in den
Beratungen über diesen Beschluss mit den Worten, die
man gebraucht, vorsichtig umgeht; das Ausland hört mit,
und nur zu schnell könnten das Ansehen der Schweiz und
die ebenfalls angesehene starke Stellung der Schweizer
Banken Schaden leiden.

Dem Bundesbeschluss betreffend Massnahmen auf
dem Gebiete der Bauwirtschaft kann ich mit seiner Be-
willigungspfücht nicht zustimmen. Selbst in der Kommission
wurden über den komplizierten Einsatz der Baubewilligungs-
gremien von verschiedenen Seiten die grössten Vorbehalte
gemacht. Man hat an die Rationierungszeit im Krieg
erinnert, die sehr verschieden durchgeführt wurde. Der
Bundesbeschluss öffnet der Willkür Tür und Tor, und nach
der Verwässerung der Beschlüsse in der Kommission wird
er sich nur noch gegen die Industrie und das Gewerbe
richten, was viele noch nicht gemerkt haben. Ich war,
weil man etwas tun sollte, für ein Bauverbot. Man hat es
dann vollständig verdreht. Die Meinung war, dem Bau-
gewerbe aus dem Flaschenhals zu helfen, damit es sein
Gleichgewicht wieder finde. Der Bundesrat hätte die
Kompetenz gehabt, je nach Gegenden mit unterschiedlichen
wirtschaftlicher Entwicklung das Bauen freizugeben. Unter
das Bauverbot wären nur diejenigen Bauten gefallen, die
bewilligungspflichtig sind und die auch im Bundesbeschluss
verboten werden. Artikel l wäre mit dem, was frei ist, also
dem Wohnungsbau, stehen geblieben. Da kann man sich
fragen, ob es so etwas Schlimmes sei; denn es wird ja
weiter gebaut, alles, was angefangen worden ist, wird ja
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fertig gebaut. Es sind ja riesig viele Bauplätze im ganzen
Land. Bis die Bewilligungsgremien in Kraft treten oder
sich organisiert haben oder ein Büro gefunden haben, wo
der Mann sitzen kann, geht es einige Monate; also auch
die bewilligungspflichtigen Bauten haben eigentlich am
Anfang ein Bauverbot. Aber man hat eben immer Angst.
Man hatte Angst, es könnte ein Baumeister arbeitslos
werden. Es wäre kein Baumeister arbeitslos geworden.
Aber man hat immer Angst und tut nie etwas Rechtes.

Ich kann auch nicht zustimmen, da bei solchen inter-
ventionistischen Massnahmen andere Massnahmen noch
dazu gehören, um ein Ganzes zu bilden. Das hat der
Bundesrat unterlassen. Teilweise tröstet er uns, dass sie
noch kommen werden. Ich habe schon im Dezember
an das Departement Anträge zuhanden der beratenden
Kommission gestellt. Sie wurden weder mit mir, noch in
der Kommission diskutiert. So bemerkt die Botschaft
selbst zutreffend, dass wir eine zu hohe Kaufkraft hätten.
Die Ertragsbilanz, das Resultat von Handels- und Zah-
lungsbilanz, ist erst seit 1961 defizitär mit 4 Milliarden
in den drei Jahren. Wir leben also wie eine Familie, die
über ihre Verhältnisse ausgibt und das Defizit durch aus-
ländische Darlehen deckt. Das Ende kennen Sie: Es ist
die Pleite oder die Rückkehr zu einem äusserst beschei-
denen Lebensaufwand, um Schulden abtragen zu können.
Wäre da ein Zwangssparen so schwierig? Ein Sprozentiger
Abzug vom Einkommen, das AHV-prämienpflichtig ist
und den man in zwei bis drei Jahren zurückgibt mit Zins
und Zinseszinsen? Wer weiss, wir wären vielleicht froh,
sofern die Konjunktur zu sehr gedämpft wird, sie rasche-
stem mit diesen Auszahlungen wieder ankurbeln zu
können. In dieses Gebiet gehört auch die Anzahlung in
Abzahlungsgeschäften. Da besitzt der Bundesrat gemäss
Gesetz noch eine Marge in eigener Kompetenz. Wäre es
so unbillig, bei Automobilen statt 30 % 50 oder 60 %
zu verlangen? Auf diesem Gebiet wirft der Bundesrat
den Schwarzen Peter dem Parlament zu, weil wir uns
nicht konjunkturgerecht aufgeführt hätten bei der Ab-
lehnung der Erhöhung von 1/2 % AHV-Beitrag und bei
der Steuerreduktion. Sie erinnern sich noch der ersten
Beratung des Steuergesetzes: Da mussten wir ein kon-
junkturpolitisches Referat von einer Stunde über uns er-
gehen lassen wegen 6 Millionen Steuerausfällen. Erst der
Ständerat hat dann die 30 Millionen hereingebracht. Aber
der gleiche Bundesrat, der wegen 6 Millionen konjunktur-
politische Überlegungen macht, wirft 100 Millionen nur
durch sein Personal in den Konsum. Wo bleibt da die
Logik? Ein Sprozentiges Zwangssparen ergäbe l Mil-
liarde, und wir brauchen diese Milliarde, wenn wir nur
die Bauten, die bewilligt werden, finanzieren könnten.

Auch das Fremdarbeiterproblem ist offen geblieben.
Das Problem verdient die äusserste Aufmerksamkeit und
Überwachung. Es darf aber nicht dramatisiert werden.
Vor dem Ersten Krieg hatte Winterthur in Prozenten
gleichviel Fremde wie heute. Schon 1860 hatte Winterthur
10 % Fremde, die hinaufgingen bis 1-7 % 1914. Gewisse
Städte hatten noch mehr. Der Bundesrat gibt uns nur
eine Gnadenfrist von 6 bis 9 Monaten, nachher soll redu-
ziert werden, aber wie? Diejenigen, die sich an das Ab-
kommen vom letzten Jahr gehalten haben, sind dann
die Betrogenen. Die drei grossen Industrien von Winter-
thur und eine Fabrik von Schlieren, deren Zahlen ich
kenne, haben ihren Totalbestand an Arbeitern und An-
gestellten reduziert gegenüber dem Stichtag 31. Dezember
1962. Aber hier kommt ein wesentliches «Aber». Die
Fremdarbeiterzahl hat sich innerhalb des Bestandes er-
höht, mit ändern Worten: Die Schweizer ziehen aus. Die

Nationalrat — Conseil national 1964

neueste Statistik der Stadt Winterthur zeigt, dass die
Schweizer auch aus der Stadt Winterthur ausziehen. Die
Stadt Winterthur hat einen Geburtenüberschuss von 700
Personen, und 700 ist der Zuwachs der Stadt Winterthur.
Die Fremdarbeiter haben aber zugenommen. Wohin
ziehen die Schweizer? Herr Kollege Wüthrich hat in einer
Versammlung erklärt, dass die Maschinenindustrie jähr-
lich 5000 Schweizer an Bund, Kanton und Gemeinden
abgebe. Der Bund hat sich nun selber, mit seinen Real-
lohnerhöhungen beim Personal, zum Spitzenreiter der
Arbeitgeberkohorte eingereiht, die durch das Land braust,
um den letzten Schweizer einzufangen. Die Binnenwirt-
schaft, die an keine Konkurrenz gebunden ist, kann
irgendeinen Lohn zahlen. Er wird mit Gewinnmargen dem
Konsumenten Überbunden, und die Wirtschaft, wenn sie
ohne Fremdarbeiter auskommt, soll nicht plafoniert wer-
den. Was soll dann die Exportindustrie tun, die mit der
ausländischen Konkurrenz kämpft und heute schon zu
wenig exportiert, um unseren Konsum zu bezahlen, wenn
man ihr die Leute wegnimmt?

Man hat in letzter Zeit versucht, der Industrie die
ganze Schuld an der Hochkonjunktur zuzuschieben. Man
schreibt von riesigen Gewinnen, Investitionen und grossen
überdimensionierten Erweiterungen. Es muss einmal ge-
sagt werden, wie es am Ende des Zweiten Krieges war
- vorher waren 10 Jahre Krise -: Unsere Industrie stand
veraltet da. Man hatte einen enormen Nachholbedarf.
Gleichzeitig setzte eine ungeahnte technische Entwick-
lung ein mit neuen Arbeitsmaschinen, moderner Technik
und einem vielfältigen Absatz. Hat man sich einmal
ernstlich überlegt, ob diese enorme technische Entwick-
lung, wie sie bis anhin in diesem Tempo unbekannt war,
die ganze Volkswirtschaft verändern könnte, ob man
nicht in Zukunft mit anderen Massstäben zu rechnen hat ?
Milliarden hat die Erneuerung, Rationalisierung und oft
unumgängliche Erweiterung gekostet. Stillstand aber heisst
Rückschritt. Wie, glauben Sie, wäre denn sonst die be-
rühmte Produktivitätssteigerung zustande gekommen, auf
die man heute pocht, wenn man Reallohnerhöhungen
verlangt? Das hat zuerst Geld gekostet. Am Anfang war
wohl die Selbstfinanzierung. Man hat heute früh schon
viel von der Angst vor der Selbstfinanzierung und deren
weiterem Ausbau gesprochen. Heute bildet sie nur einen
kleinen Teil. Man sollte es doch gemerkt haben, dass
alle Unternehmen, nachdem sie Aktienkapitalerhöhüngen
durchgeführt haben, nun selbst an Orten, wo man das
nie erwartet hätte, zu den sehr unbeliebten Obligationen-
anleihen geschritten sind, so zum Beispiel auch in der
chemischen Industrie. Wenn der Chef des grössten schwei-
zerischen Unternehmens erklärt, er könne für eine Neu-
ausgabe von Aktien den Aktionären nur eine 3 prozentige
Rendite geben, mehr vertrage das Unternehmen nicht,
dann steht es nicht mehr so rosig mit dem Gewinn. Der
Grossteil der Industrie hat sich an die Empfehlungen ge-
halten. Ausnahmen gibt es immer. Der Kanton Zürich
hatte nur eine Zunahme der Fremdarbeiter von 4 % bei
einer Zunahme im Landesdurchschnitt von 7 %. Man
darf der Industrie die Leute nicht entziehen. Man würde
damit die schweizerische Milchkuh schlachten. Das Er-
wachen wäre bitter.

Wenn nun den Gewerkschaften die Fremdarbeiter so
unangenehm sind, warum raffen sich die Gewerkschaften
nicht auf, im Landesinteresse für ein bis zwei Jahre etwas
mehr zu arbeiten? Niemand geht an dieses Thema heran,
aber eine Stunde macht 50 000 Arbeiter aus.

Das letzte Problem, wo wir ebenfalls im unklaren
gelassen werden, das das Volk aber eminent interessiert,
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ist der Bau unserer Autobahnen. Viele glauben, die Lö-
sung mit einem Totalstopp gefunden zu haben. Das darf
und kann nicht sein. Die Wirtschaft ist auf einen flüssigen
Verkehr angewiesen. Kommt er zum Erliegen, steht die
Wirtschaft still. Aber das Ei des Kolumbus, die Finan-
zierung, auf das wir mit Recht so stolz waren, hat nichts
mit konjunkturgerechtem Verhalten zu tun. 1963 wurden
für 745 Millionen Franken Autobahnen gebaut. Daran
wurden direkt bezahlt aus Benzinzoll und -Zuschlag
210 Millionen Franken. Mit 535 Millionen Franken ist
der Bund in Vorschuss getreten. Diese Bilanztransaktion
kommt dem Deficit spending gleich, das man in Krisen-
zeiten mit Arbeitslosigkeit erfolgreich anwendet. Also ist
es jetzt falsch. Es ginge zur Not nur, wenn der Bund in
seiner Rechnung, die von den Autobahnen nicht betroffen
wird, im gleichen Betrag einen Überschuss aufwiese. Wäre
es von den Automobilverbänden zuviel verlangt, in An-
betracht eines konjunkturgerechten Verhaltens und im
Interesse des ganzen Landes erneut 5 Rappen Zuschlag
zu genehmigen und dann nur im ungefähren Betrag, wie
die Einnahmen hereinkommen, zu bauen? Das wären
meine Betrachtungen.

Die Konjunkturpolitik mit ihren Eingriffen erfordert
die Betrachtung und Abwägung aller Probleme. Die Her-
ausnahme nur einer Frage, auf sich allein abgestellt, ist
unvollständig und hat wenig Sinn, weil nicht erfolgver-
sprechend. Darum lehne ich den Bundesbeschluss auf dem
Gebiete der Bauwirtschaft ab, kann aber dem Bundes-
beschluss über das Kreditwesen zustimmen.

Herr .ßn'rtgtf/f-Schaffhausen übernimmt den Vorsitz.

Präsident: Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich
hier oben Platz genommen habe. Herr Präsident Hess ist
aber gezwungen, den deutschen Botschafter zu empfangen,
und Herr Vizepräsident Kurmann ist zur Zeit abwesend.
Nach dem Reglement, das Sie genehmigt haben, rückt in
diesem Falle der frühere Präsident, vorübergehend wenig-
stens, wieder auf diesen Sitz.

Ich erteile das Wort Herrn Heil.

Heil: Ich habe mir vorgenommen, nur ein kurzes
Votum im Rahmen dieser Diskussion abzugeben. Des-
wegen beabsichtige ich nicht, zur Konjunkturdämpfungs-
aktion des Bundesrates mehr zu sagen, als sich aus der
Schau der Arbeitnehmer und insbesondere der christ-
lichen Gewerkschaften aufdrängt. Wir erachten es als ein
grosses Verdienst des Bundesrates, dass er die Initiative
des Handelns nunmehr energisch an sich gerissen hat.
Allerdings, so meinen wir, erheben die von ihm vorge-
schlagenen Massnahmen zweifellos nicht den Anspruch,
das Ei des Kolumbus darzustellen. Sie sind lediglich die
logische Folge der heutigen Konjunkturlage und der vom
Bundesrat bis anhin verfolgten Linie.

Man könnte allerdings der bundesrätlichen Politik den
Vorwurf machen, das vorgelegte Tempo, wie dieses Ge-
schäft behandelt wird, lasse keine ausreichende Diskussion
zu. Anderseits sah man allseits die Situation sich zu-
spitzen, war aber nicht bereit, wie 1957, den beratenden
Ausschuss für Konjunkturfragen in geeigneter Form
wieder aufleben zu lassen oder dem Bundesrat ein anderes
Gremium von Fachleuten auf Expertenebene im Sinne
einer konsultativen Kommission zur Verfügung zu stellen,
welches beizeiten entsprechende Vorschläge hätte unter-
breiten können.

Den vom Bundesrat geplanten Massnahmen wird im
weitern von verschiedener Seite der Vorwurf mangelnder

verfassungsmässiger Verankerung gemacht. Richtig ist,
dass die in Beratung stehenden Bundesbeschlüsse sich
nicht auf eine geltende Verfassungsbestimmung stützen
können. Der Bundesrat verdient Dank dafür, dass er
einen solchen Versuch auch nicht unternimmt. Es dürfte
jedoch rechtlich nicht anfechtbar sein, zum Mittel des
dringlichen Bundesbeschlusses zu greifen. Trotzdem wäre
es wohl ratsam, gelegentlich die Wirtschaftsartikel unserer
Bundesverfassung zu ergänzen und eine Grundlage zur
Bewältigung der Probleme der Hochkonjunktur zu schaf-
fen. Denn die Erfahrung der Nachkriegszeit hat sowohl
im In- wie im Ausland gezeigt, dass die Funktionsfähigkeit
der Marktwirtschaft nicht nur in Zeiten zu geringen,
sondern auch zu schnellen Wachstums bedroht ist.

Hinsichtlich der einzelnen konkreten Massnahmen
seien ein paar wenige Bemerkungen allgemeiner Natur
gestattet. Rechtlich stehen heute die behördlichen Vor-
kehrungen auf dem Gebiete der Arbeitsmarktpolitik nicht
zur Diskussion, wohl aber wirtschaftspolitisch; denn der
Bundesrat kann auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes aus
eigener Kompetenz handeln. Mit der vom Bundesrat vor-
gesehenen Weiterführung des Belegschaftsstopps können
wir uns einverstanden erklären. Allerdings darf es sich
dabei nicht um eine Dauermassnahme handeln. Der
Wirtschaft wäre damit schlecht gedient, auch wenn mo-
mentane Vorteile für das Gegenteil zu sprechen scheinen.
Aber abgesehen davon und abgesehen von den staats-
wie auch von den wirtschaftspolitischen Überlegungen,
welche eine weitere Überfremdung unseres Arbeitsmarktes
als nicht tunlich erscheinen lassen, müssen wir im Hinblick
auf die ausländischen Arbeitskräfte immer mehr die rein
menschlichen Aspekte in den Vordergrund stellen. Gerade
weil diese Aspekte allzu lange vernachlässigt blieben,
stellen sie sich heute in so imperativer Weise. Zu sehr
wurden die Gastarbeiter lediglich als wirtschaftspolitische
Manöveriermasse betrachtet, und zu spät erkannte man,
dass sie zunehmend stärker zu einem festen Bestandteil
unserer Wirtschaft geworden sind. So hätte man voraus-
sehen können, dass Fremdarbeiter nicht dauernd ledig
bleiben, sondern einmal heiraten, eine Familie gründen
und mit ihren Angehörigen zusammen wohnen wollen.
Man hätte sich vorstellen können, dass damit für unsere
Wirtschaft die Befriedigung zusätzlicher wirtschaftlich-
sozialer Bedürfnisse verbunden sein wird und dass darüber
hinaus diesen Leuten eines Tages das Recht auf vermehrte
Freizügigkeit eingeräumt werden muss. All diese Ein-
sichten stellten sich leider zu spät ein. Aus menschlichen
wie aus wirtschaftlichen Gründen wird man überdies
darnach trachten müssen, die Fremdarbeiter inskünftig
nicht übermässig an ihren Arbeitsplatz zu binden.

Der Bundesrat schlägt auf Grund der hier beschäfti-
genden beiden Entwürfe Eingriffe auf dem Bau- und
Kapitalmarkt vor. Es ist zuzugeben, dass es sich um
ordentlich massive Interventionen handelt. Allerdings sind
sie befristet ' und haben ihre freiwilligen Vorläufer im
Gentlemen-Agreement der Banken und in den fakultativen
Baugremien der Kantone. Übertriebene Befürchtungen,
wie sie in der öffentlichen Diskussion gegenüber den ge-
planten Massnahmen geäussert worden sind, teilen wir
nicht. Die Marktwirtschaft - das ist eine Realität - ist
nun einmal eine Schön Wetterwirtschaft; sie funktioniert
nur bei sonnigem Wetter reibungslos. Tritt hoher Wellen-
gang ein, so versagt ihr Steuerungsmechanismus, und die
Wellen müssen mit starker Hand geglättet werden. Diese
Aufgabe wollen und sollen die bundesrätlichen Vorlagen
erfüllen. Wohl vertreten auch wir die Auffassung, man
hüte sich, die Henne zu töten, die uns schon seit einigen
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Jahren, respektive zwei Jahrzehnten, die goldenen Eier legt.
Soweit wird es aber jedenfalls dann nicht kommen, wenn
vor allem auf dem Kredit- und Kapitalmarkt "mit fein-
nerviger Hand ans Werk gegangen wird. Wir verlangen
daher nicht nur mit allem Nachdruck, dass die Banken
genügend Mittel für die dringliche Weiterführung des
Wohnungsbaues zur Verfügung stellen. Wir wünschen
überdies, dass die Ausführung des Kapital- und Kredit-
beschlusses in Hände gelegt wird, welche alle Garantien
bieten für eine gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise.
Die Leitung der Nationalbank und deren Verwaltungsrat
in Ehren, aber es geht wohl nicht an, alles zu tolerieren,'
was die Banken unter der Führung der Nationalbank in
Anwendung des Bundesbeschlusses für richtig erachten.
Dies sei für den Fall gesagt, dass auf Grund des Bundes-
beschlusses Vereinbarungen auf dem Bankensektor all-
gemein verbindlich erklärt werden. In diesem Falle sollte
dem Bundesrat ein begutachtendes Gremium zur Verfü-
gung stehen, das mit ihm zusammen die von der National-
bank in Vorschlag gebrachten Massnahmen unter die
Lupe nimmt.

Zum Schluss möchte ich zwei Anregungen aufnehmen,
welche der Christlich-nationale Gewerkschaftsbund schon
mehrmals machte und die hier vorzutragen ich auch
schon Gelegenheit hatte.

Die eine betrifft Zollsenkungen. Diese Idee ist nun
auch vom Bundesrat in seiner Botschaft positiv zur Dis-
kussion gestellt worden. Dabei bleibt lediglich zu hoffen,
dass nicht mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, über
ein genügendes handelspolitisches Instrumentarium ver-
fügen zu müssen, alles wieder auf die lange Bank ge-
schoben wird.

Die andere Anregung geht von der Überlegung aus,
dass unsere Wirtschaft auf vermehrtes inländisches Kapital,
auf eine erhöhte Sparbildung und eine gewisse Verlang-
samung des Anwachsens der Konsumausgaben ange-
wiesen ist. Dies vertrat auch der Bundesrat im Zusam-
menhang mit der sechsten AHV-Revision. Er schlug hier
eine Erhöhung der AHV-Prämie vor. Im gegenwärtigen
bundesrätlichen Konzept ist von diesen grundsätzlichen
Überlegungen leider nichts mehr enthalten. Dabei dürfen
Vorschläge, die in dieser Richtung zielen, als kreislauf-
theoretisch wohl begründet und darf deren Durchführung
als einfach betrachtet werden. Die Christlich-nationalen
Gewerkschaften beantragten die Auflegung einer Bundes-
anleihe, deren Ergebnis dem Wohnungsbau zur Verfü-
gung zu stellen oder im Bedarfsfall auch zu sterilisieren
wäre.

Wenn hier und in der Kommission von verschiedenen
Rednern auch die Lohn- und Arbeitszeitprobleme ange-
zogen worden sind oder auch noch angezogen werden,
ist .das natürlich ihr gutes Recht. Immerhin meine ich,
dass in diesen Fragen nicht an den Realitäten vorbei-
diskutiert werden darf. Wohl wurde in den letzten Jahren
die Arbeitszeit auf der ganzen Linie verkürzt; sie liegt
jetzt in vielen Wirtschaftszweigen bei der 44-Stunden-
Woche. Weitere Verkürzungen, so scheint es wenigstens,
sind momentan nicht aktuell. Nachdem ich jetzt aber
gerade vorhin Herrn Kollega Bühler gehört habe, muss
ich mich fragen, ob die Erklärung, dass für die nächste
Zeit mit keinen weitern Arbeitszeitverkürzungen im
grossen Mass gerechnet werden muss, überhaupt einen
Sinn hat. Man ist schon nicht mehr zufrieden damit und
redet jetzt schlankweg wieder in der umgekehrten Rich-
tung einer verlängerten Arbeitszeit. Auch die Lohnfrage
ist kollektiv nicht besonders aktuell. Abgesehen davon
kann man den Gewerkschaften doch wirklich nicht den

Vorwurf machen, sie hätten die Situation in unserem
Lande ungebührlich ausgenützt. Eine jährliche Reallohn-
erhöhung von 3 bis 4 % ist bei dieser wirtschaftlichen
Aktivität und bei den heutigen Gewinnen wirklich nicht
übertrieben. Wenn nach der Auffassung der einen oder
ändern Kreise einzelne Löhne gegenwärtig zu stark in die
Höhe gehen, so ist das eben die Folge der Arbeitsmarkt-
situation, für die aber die Gewerkschaften beileibe nicht
verantwortlich gemacht werden können. Im übrigen ist es
sicherlich nicht von gutem, die Lohnfrage zu einer Bun-
desaufgabe machen zu wollen. Meiner Meinung nach
sollte dies nur geschehen, wenn die Sozialpartner sich
ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht mehr bewusst
wären. Es dürfte jedoch schwer fallen, diesen Beweis zu
erbringen.

Ich bitte Sie, auf die beiden vom Bundesrat vorge-
schlagenen Entwürfe einzutreten.

Hauser: Die Mehrheit unserer kleinen Fraktion stellt
sich hinter das bundesrätliche Konjunkturdämpfungspro-
gramm, weil es geeignet ist, den inflatorischen Auftrieb
und die Entwertung des Frankens zu bremsen.

Die Massnahmen auf dem Gebiete des Geld- und
Kapitalmarktes haben den grossen Vorzug, marktkonform
zu sein. Die Banken haben sich damit einverstanden er-
klärt. Es ist nur zu hoffen, dass mit den neuen Vorkeh-
rungen dem Eindringen weiterer Auslandgelder in unsere
Inlandwirtschaft besser als bisher gewehrt und durch die
Überwachung des Emissionsmarktes ein allzu rasches An-
steigen des Zinses verhütet werden kann.

Der Bundesrat scheint uns im weitern gut beraten zu
sein, wenn er vorschlägt, direkt in den eigentlichen Infek-
tionsherd der heutigen konjunkturellen Überhitzung ein-
zugreifen, nämlich in die Bauwirtschaft. Diese hat sich
in den letzten Jahren geradezu am Rande des Herzin-
farktes bewegt, angefangen beim Unternehmer mit seinen
allzu vielen Baustellen über den Polier bis zum letzten
Arbeiter. Die Bauwirtschaft braucht unbedingt eine Be-
ruhigungsphase, die nur über eine vorübergehende Ein-
dämmung der Nachfrage nach Bauleistungen zu erzielen
ist. Eine Abkühlung drängt sich hier um so mehr auf, als
die Bautätigkeit ja bekanntlich einen wichtigen Kon-
junkturmotor darstellt, kommt ihr doch die Stellung
eines eigentlichen Schlüsselgewerbes zu. Da man ja nur
den Nachfrageüberhang mit seinen preistreibenden Wir-
kungen beseitigen will, wird das schweizerische Bau-
barometer auch weiterhin auf Schönwetter weisen. Die
vorgeschlagene Therapie ist eine Art Schondiät, die der
Krankheit angepasst ist.

Während der Zentralvorstand des Schweizerischen
Bau- und Holzarbeiter-Verbandes in seiner Zentralvor-
standssitzung vom 4. Februar die Hoffnung ausdrückt -
ich zitiere wörtlich -, «dass die eidgenössischen Räte der
Konjunkturpolitik, wie sie vom Bundesrat vorgesehen ist,
zustimmen werden», spielen gewisse Unternehmerver-
bände - wie in der antiken Tragödie - die Rolle des be-
schwörenden Chors. Es ist eine Übertreibung, zu be-
haupten, dass wir mit den vorgesehenen Bauwirtschafts-
massnahmen in eine Planwirtschaft hineinrutschen, denn
der einzelne Unternehmer hat - allerdings innerhalb der
neu abgesteckten Grenzen - immer noch freie Dispo-
sitionsmöglichkeit. Tatkraft und neuen Ideen steht immer
noch genügend Raum zur Verfügung.

Das Rennen nach immer neuen Produktionsrekorden
versetzt die Volkswirtschaft förmlich in eine euphorische
Stimmung. Und doch werden die Menschen darob nicht
froher. Sie fangen an, durch den Geldschleier hindurch-
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zusehen; sie stellen fest, dass die Summe der realen Werte
hinter den geschwollenen Zahlen zurückbleibt. Wer im
überbordenden Optimismus noch eine gewisse Nachdenk-
lichkeit nicht verloren hat, wird gewahr, dass unser Land
mehr wirtschaftliche Aufgaben übernommen hat, als es
aus eigener Kraft bewältigen kann. Wir haben mit Mil-
liarden ausländischer Kapitalien und mit Hunderttau-
senden ausländischer Arbeitskräfte einen Wirtschafts-
körper aufgezogen, der sich zuviel zugemutet hat; aber
kein Organismus - auch die Wirtschaft nicht - kann auf
die Dauer ständig Höchstleistungen vollbringen.

Den besten Beweis liefert uns der Vergleich zwischen
den Bruttoinvestitionen und der Ersparnisbildung, wo die
Lücke zwischen den beiden immer grösser wird. Diese
von . der heimischen Kapitalbildung gesetzte natürliche
Grenze konnte in den letzten Jahren von der expansiven
Wirtschaftspolitik nur auf Kosten des Geldwertes über-
schritten werden. Nun gibt es aber Beispiele im Auslande
genug, die beweisen, dass es sich für ein Land noch nie
gelohnt hat, eine ungehemmte Wirtschaftsausdehnung mit
einer chronischen Inflation zu erkaufen. Als sachverstän-
digen und unverdächtigen Zeugen führe ich an Per Jacob-
son, den Leiter des Internationalen Währungsfonds, der
kurz vor seinem Tode im letzten Jahr geschrieben hat:
«Selbst wenn die Preissteigerung auf 2 bis 3 % im Jahr
beschränkt ist» - bei uns betrug sie nota bene 4 %! -,
«vermindert sich in einem Jahrzehnt der Realwert der
Ersparnisse um einen Viertel. Die Bevölkerung wird hefti-
ger für höhere Löhne kämpfen und die Ersparnisse in
Realwerten und weniger in Geldwerten anlegen, was» -
und darauf kommt es nun an - «die schleichende Inflation
rasch in eine galoppierende Inflation umwandeln kann.»

Halten wir also fest: Abweichungen vom Pfade der
Stabilität des Geldwertes - und zwar nach beiden Seiten
hin, sowohl nach der Deflation als nach der Inflation -
sind sowohl der Kapitalbildung als auch dem Wachstum
der Wirtschaft abträglich. Alles andere ist meines Erach-
tens Illusion.

Was wir hingegen im Dämpfungsprogramm des Bun-
desrates vermissen, sind konkrete Vorschläge auf dem
Gebiete der Zollpolitik. Wir sind überzeugt, dass mit dem
Abbau verschiedener Zollpositionen Wesentliches zur Mil-
derung der Teuerung beigetragen werden könnte. Ebenso
hoffen wir, dass das vor wenigen Tagen vom Bundesrat in
Kraft gesetzte Kartellgesetz helfen wird, den freien Wett-
bewerb in manchen Wirtschaftszweigen wiederherzustel-
len, so dass dann auch der Preismechanismus wieder seine
ursprüngliche Funktion erfüllen kann.

Wir sind uns bewusst, dass mit dem Dämpfungspro-
gramm das Problem des langfristigen Wachstums unserer
Wirtschaft nicht gelöst ist. Wenn wir jedoch durch vor-
übergehende Beschränkungen dem Wirtschaftskessel nur
noch Heizmaterial in bekömmlichen Mengen zuführen,
vermindern wir den Expansionsdruck, und damit schaffen
wir für die Zukunft eine normalere Ausgangsbasis. Es gilt,
die beiden wichtigsten Produktionsfaktoren (Kapital und
Arbeit) wieder - ich möchte fast sagen - auf ein « landes-
konformes » Mass zurückzuführen; denn beide haben mit
ihrer zusehends stärkeren ausländischen Durchsetzung am
meisten zur Konjunkturüberhitzung beigetragen.

Eine zuverlässige Grundlage für die zukünftige Marsch-
richtung scheint uns der Bericht der vom Bundesrat vor
drei Jahren eingesetzten Kommission zum Studium der
Fremdarbeiterfrage zu bieten. Dieser Bericht kommt zum
erfreulichen Resultat, dass bei einer Stabilisierung der Zahl
der Fremdarbeiter auf dem Niveau einer halben Million
die schweizerische Produktionsleistung trotzdem jährlich

noch um 4-4,5 % wachsen würde. Mit diesem natürlichen
Wachstum wäre unsere Volkswirtschaft imstande, alle ihr
harrenden Aufgaben auf dem Gebiete des Verkehrs, des
Bauwesens, des Wohnungsbaues usw. zu bewältigen. In
der gegenwärtigen Situation jedoch, wo grosse Teile der
freien Marktwirtschaft übermarchen, wird man dem Staate
als Hüter des Ganzen kaum gewisse Ordnungsfunktionen
absprechen dürfen. Darum stimmt die Mehrheit unserer
Fraktion für Eintreten.

M. Jacquod: II n'est certes pas inopportun, dans ce
débat qui doit mettre en lumière les moyens de stopper
la hausse des prix - car c'est bien de cela qu'il s'agit en
définitive -, de rappeler, brièvement du moins, quel est
le but de cette économie nationale que l'on dit malade et
fiévreuse, à laquelle on veut appliquer de savantes médi-
cations difficiles à avaler et dont les effets sont encore
problématiques.

L'économie nationale est le fruit de l'activité d'hommes
qui travaillent unis dans la communauté de l'Etat. Son but
ne devrait pas tendre à autre chose qu'à assurer sans inter-
ruption les conditions matérielles dans lesquelles pourra
se développer pleinement la vie individuelle des citoyens.
Là où ce résultat sera obtenu et obtenu de façon durable,
un peuple sera riche, à strictement parler, parce que le
bien-être général, et, par conséquent, le droit personnel de
tous à l'usage des bien terrestres, se trouvera aussi réalisé
conformément au plan voulu par le Créateur.

En économie libre - ce qui est le cas pour la Suisse -
l'importante question des prix est dépendante de la loi du
marché.

Or, par le jeu de la loi de l'offre et de la demande, seule
régulatrice des prix, notre économie nationale, qui devrait
être une économie au service de tous les membres de la
Communauté, devient, tout naturellement, une économie
de profits et de profits au bénéfice de quelques-uns seule-
ment.

D'autre part, les hausses illicites de prix qui sont à
l'origine des profits exagérés donnent aussi naissance à
l'inflation.

Certes, l'inflation est aussi, à sa façon, un moyen de
redistribution des revenus. Mais cette redistribution est,
elle aussi, injuste, car elle se fait au bénéfice des propriétai-
res de bien réels et au détriment des détenteurs de signes
monétaires, à l'avantage de ceux dont les revenus jouissent
d'une grande élasticité par rapport aux prix et au détri-
ment de ceux qui perçoivent des revenus fixes - salariés,
rentiers - ou des revenus faiblement élastiques.

C'est ainsi que le pouvoir d'achat des 24,2 milliards de
francs déposés au 31 décembre 1962 auprès des 62 princi-
paux instituts bancaires de notre pays sous forme de livrets
d'épargne, de dépôts et obligations de caisse a diminué,
par suite de l'inflation, de 950 millions de francs, en 1963.
Cette perte des épargnants a été récupérée par ceux qui
ont acquis des bien réels - maisons, usines, barrages
hydroélectriques, etc. - en recourant au crédit bancaire,
rendu possible par les dépôts de l'épargne populaire.

L'inflation - indépendamment du fait que la hausse des
prix risque de compromettre dangereusement notre puis-
sance concurrentielle sur les marchés étrangers - crée donc
des injustices et provoque, dans l'équilibre économique, des
perturbations qu'il faut absolument faire disparaître.

Le gouvernement, placé devant la carence des respon-
sables de notre libre économie nationale, devait nécessaire-
ment intervenir. Les appels à plus de mesure et de justice
n'ayant pas été entendus et en tout cas pas suivis, il doit
nous proposer des mesures que, dans certains milieux, on
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qualifie de dirigistes. Puisque les communautés profession-
nelles, placées au dessous de l'Etat, n'ont pas voulu ou
pas pu prendre les mesures adéquates pour discipliner
l'économie et la maintenir ou la diriger dans la droite ligne
du service, il est donc normal que le gouvernement, arbitre
du bien commun, entre en action.

Le but que veut atteindre l'Etat, c'est empêcher de gra-
ves perturbations dans l'équilibre économique et mainte-
nir le pouvoir d'achat du franc, ce qui, en d'autre termes,
veut dire empêcher des hausses inconsidérées et illicites des
prix.

Reconnaissons que le contrôle par l'Etat de certains
prix - dans les secteurs où ils sont nettement exagérés et
sources de profits scandaleux - aurait été la mesure la plus
efficace pour atteindre les objectifs que s'assigne le Conseil
fédéral.

Cependant, nous ne voulons pas, en Suisse, que l'Etat
se mêle trop directement de la question des prix. La liberté
du commerce et de l'industrie est, dit-on, garantie par la
Constitution et cette liberté doit aussi et surtout jouer sur
le plan des prix. Mais si nous ne voulons pas que l'Etat
joue un rôle de gendarme en matière de prix, il faut tout
de même que quelqu'un s'en occupe. Qui donc? Le patro-
nat, par l'intermédiaire du marché libre? Nous avons vu
les effets désastreux de cette compétence unilatérale, sur-
tout en période d'expansion économique comme celle que
nous connaissons depuis quelques années. Les prix ont,
en effet, dangereusement grimpé au cours de ces dernières
années.

Le Conseil fédéral lui-même estime que cette situation
ne peut durer plus longtemps. Mais au lieu de prendre le
taureau par les cornes en matière de prix, il nous propose
des mesures pour freiner l'expansion - ce qui peut être
dangereux - dans l'espoir que ce coup de frein économique
stoppera aussi la hausse des prix.

Dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux
et dans celui du crédit, les mesures envisagées par le Con-
seil fédéral - notamment la stérilisation des capitaux étran-
gers arrivés en Suisse depuis le 1er janvier 1964 - vont avoir
une influence directe sur le taux d'intérêt. Une hausse du
taux hypothécaire, par'exemple, va augmenter sensible-
ment les prix de revient de la production en général mais
surtout celui des produits agricoles ou diminuer dange-
reusement les revenus de ce secteur économique qui n'a
pas participé autant que les autres - et de loin pas! - au
boom économique.

En outre, le relèvement du taux hypothécaire aura une
influence directe sur les prix des logements dont les hausses
ont déjà été vertigineuses ces derniers temps, malgré un
taux d'intérêt relativement bas. Et ce sera de nouveau les
«économiquement plus faibles » qui seront atteints par ces
hausses de prix.

Quant aux mesures conjoncturelles dans le domaine
de la construction seront-elles vraiment efficaces? L'arri-
vée en Suisse d'une abondante main-d'œuvre étrangère -
qui concurrence en quelque sorte la nôtre - a largement
contribué à maintenir les salaires dans des limites modes-
tes comparées à la progression du revenu national et à
la hausse des revenus des autres secteurs de la production.
Cependant, du côté des entreprises, surchargées de travail
et manquant du cadres, la concurrence des entreprises
étrangères n'a pas pu jouer le même jeu régulateur sur les
prix que la main-d'œuvre étrangère sur les salaires.

Et c'est ainsi que le coût de la construction - selon
l'indice de Zurich - a augmenté de 7,5% pour chacune
des années 1961 et 1962, alors que la hausse des prix à la

consommation enregistrait des augmentations de 3,5 et
3,2% pour chacune des deux années prises en considéra-
tion, ainsi que le relève le message du Conseil fédéral,
page 5. La surchauffe constatée dans l'industrie du bâti-
ment et des travaux publics provoque au surplus un gaspil-
lage énorme dû au fait que, par suite du manque de cadres
et de techniciens, le désordre, profitable à personne, règne
sur la plupart des chantiers.

Si les entreprises étrangères étaient sollicitées à venir
travailler chez nous, cela rétablirait cette chère concurrence
seule régulatrice des prix en économie libre. En revanche,
un freinage dans la branche du bâtiment ne manquera
pas de provoquer une hausse des loyers, car la demande
de logements sera d'autant plus pressante que l'on tempé-
rera leur construction.

Quant à ces mesures restreignant la construction, il
convient de signaler que certaines régions de montagne
n'ont pas du tout contribué à l'expansion économique, ni
participé à ses effets bénéfiques. C'est la surexpansion des
grands centres qui a attiré en ville la main-d'œuvre encore
disponible dans les régions montagnardes. Or, l'occasion
se présente maintenant, pour certaines régions de mon-
tagne, de développer de façon intéressante le tourisme,
lequel demeure une des seules industries qui puissent vrai-
ment aider efficacement nos populations montagnardes.
Mais les mesures restrictives envisagées dans le domaine
de la construction ne font aucune différence pour ces
régions, qui n'ont jusqu'à maintenant jamais «souffert »
de la surchauffe. Ce serait pourtant l'occasion rêvée de
permettre l'expansion économique de ces régions, en y
occupant des gens qui désirent y vivre et y travailler.

Pourquoi donc le Conseil fédéral et la commission du
Conseil national n'ont-ils pas prévu des exceptions, dans
les mesures restreignant la construction, pour ces régions
encore sous-développées ? Il s'agit là d'un problème de
justice distributive en faveur des populations les plus des-
héritées de notre pays, qui se pose à notre attention. Allons-
nous manquer le coche? Et devons-nous punir, ou pénaliser
ceux qui, en raison de leur pauvreté, n'ont pu prendre
part à temps au grand cortège de l'expansion économique?
Je connais une station de montagne - celle de Zinal, pour
ne pas la nommer - qui, après de longues années de travail
effectif de ses autorités est sur le point de réaliser une ex-
pansion intéressante. Tout est fait, tout est prêt pour lui
permettre de se développer, les gens de l'endroit étant
assurés ainsi de leur gagne-pain sur place.

.Dans les mesures concernant le domaine de l'argent,
des capitaux et du crédit, la commission du Conseil national
a prévu que le Conseil fédéral pourra prendre en considé-
ration le degré de développement économique des cantons.
Cette mesure est très heureuse. Mais quelle en sera la por-
tée si, sur le plan de la construction, on prévoit des mesures
restrictives uniformes pour tous les cantons et toutes les
régions? Selon moi, il faut absolument prévoir que dans
les régions de montagne où la surchauffe n'a jamais sévi
on n'appliquera pas les mesures contre cette maladie, la-
quelle s'est propagée surtout dans les grands centres cita-
dins et industriels.

Les mesures passagères proposées par le Conseil fédé-
ral pour empêcher la hausse des prix produiront-elles les
effets escomptés? Souhaitons-le, sans trop y croire! Mais
si elles ont un résultat positif, ces mesures ne dureront
pas éternellement, du moins je le suppose. Et alors, le
jour où elles seront levées, lorsque les forces du marché
libre se feront à nouveau sentir, peut-on espérer que les
dirigeants de notre économie se seront assagis et qu'ils
pourront reprendre les rênes sérieusement en mains?
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M. Schaffner, conseiller fédéral, a laissé entendre que
pendant l'application des mesures projetées déjà, le Con-
seil fédéral allait tenter de provoquer un dialogue entre les
divers groupements sociaux de notre pays : patrons, salariés
et paysans. Il serait hautement souhaitable que cette «table
ronde » - autour de laquelle se réuniraient les responsables
de notre économie - se réalise afin que l'on puisse amorcer
en Suisse une politique des prix et des revenus qui se
substitue peu à peu à la politique incomplète des prix et
des salaires. Nous devons tout mettre en œuvre pour cor-
riger les disparités trop grandes existant encore dans la
répartition du revenu national entre régions et classes
sociales, disparités qui perturbent notre économie et ris-
quent d'en saper les fondements.

Je demande donc au Conseil fédéral de vouer une atten-
tion toute spéciale à ce dialogue tripartite entre patrons,
salariés et paysans, car je vois là le seul moyen d'une
reprise en mains de l'économie par les responsables après
que les mesures étatiques que nous avons décidées auront
été rapportées.

C'est dans ces sentiments et avec ces réserves que je
voterai l'entrée en matière sur les projets qui nous sont
présentés.

Schmid Werner: In einem sehr schönen Artikel in der
«Neuen Zürcher Zeitung» wird die freie Marktwirtschaft
als Wunderwerk an Gediegenheit, Zuverlässigkeit und
Genauigkeit bezeichnet. Dann heisst es: «Dass unsere
freie und soziale Markt- und Wettbewerbswirtschaft im
grossen ganzen vollauf befriedigend und ohne leidige
Nebengeräusche funktioniert, obgleich oder genauer gesagt
weil keine Staatsämter und Staatsbehörden, keine obrig-
keitlichen Inspektoren und Kontrolleure in den Wirtschafts-
alltag hineinreden und hineindirigieren, ist ein Phänomen,
welches die Besucher aus Weltgegenden mit gelenkter,
nationalisierter und kommandierter Ökonomie immer wie-
der in Erstaunen versetzt.» Diese schöne Feststellung
stammt aus einer Rede, die Herr Bundesrat Dr. Hans
Schaffner am Luzerner Parteitag der freisinnigen Partei der
Schweiz im Jahre 1962 gehalten hat. Im selben Frühjahr
1962 hielt Herr Bundesrat Schaffner eine Rede an der
Mustermesse in Basel, in welcher er erklärte: «Die da und
dort vorgeschlagene direkte Kontrolle, etwa im Sinne der
Bewilligungspflicht von Investitionen und Bauten, würde
einen aussérordentlich schwerwiegenden und kaum markt-
und systemkonformen Eingriff darstellen, der die allfälligen
Kontroll- und Bewilligungsbehörden, die wir gar nicht,
haben, mit kaum tragbaren Verantwortungen für das
Schicksal unserer komplizierten Wirtschaft belasten würde
und möglicherweise kaum viel Gutes stiften, dagegen das
Präzisionsräderwerk des Marktmechanismus empfindlich
stören könnte. » Das ist derselbe Herr Bundesrat Schaffner,
der uns nun zumutet, mit vollen Segeln in den Dirigismus
hineinzufahren.

Herr Bundesrat Schaffner hat im Dezember 1963 nun
plötzlich erklärt: «Es ist nicht daran gedacht und es ist
auch -völlig überflüssig, einen, theoretischen Prinzipienstreit
zu eröffnen, dass hier Tür und Tor für dirigistische Mass-
nahmen geöffnet werden. Es handelt sich auch nicht um eine
Abkehr von der freiheitlichen Wirtschaftsverfassung
unseres Landes.» Da kann ich nur noch fragen: «Erkläret
mir, Graf Orindur, diesen Zwiespalt der Natur!» - Wenn
das kein Dirigismus ist, wo ist dann der Dirigismus? Das
«Volksrecht» hat denn auch bereits triumphierend ge-
schrieben, dass das Ende der freien Wirtschaft gekommen
sei, die freie Wirtschaft sei am Ende ihres Lateins. Das ist
selbstverständlich ein Irrtum. Nicht die freie Wirtschaft ist

am Ende ihres Lateins. Wenn ein schöner Cadillac in einen
Baum hineinfährt, so ist das nicht der Fehler des Cadillac
und auch nicht derjenige des Baums, sondern derjenige des
Chauffeurs. Und wenn Herr Bundesrat Schaffner sich auf
Prof. Erhard beruft, dann muss ich ihm erklären, dass
Prof. Erhard den Baustopp als eine Sünde wider den
Geist der sozialen Marktwirtschaft deklariert, dass er den
Baustopp aufgehoben hat, und dass er den Mut hatte zur
Aufwertung. Ich verstehe sehr wohl, dass Herr Bundesrat
Schaffner keine prinzipielle Auseinandersetzung wünscht,
aber ich behaupte, sie war nie nötiger als jetzt, denn jetzt
stehen wir an einer Weichenstellung. Heute und hier ent-
scheiden wir uns für oder gegen die freie Marktwirtschaft ;
denn wenn der Staat vorschreibt, wer wieviel und wann
Kredit bekommt, wenn der Staat vorschreibt, wer was, wo
und wann bauen darf, dann ist das der Anfang vom Ende.
Die freie Wirtschaft besorgt das nämlich von sich aus sehr
viel besser, indem sie Lieferfristen aufstellt.

Sie kennt ihre Kapazität sehr viel besser als Monsieur
le bureau, der in Zukunft das kennen soll. Selbst Herr
Direktor Hummler, der Delegierte für Arbeitsbeschaffung
und Kriegsvorsorge, hat im neuesten seiner Bulletins fol-
gendes festgestellt: «Der Delegierte für Arbeitsbeschaffung
und wirtschaftliche Kriegsvorsorge ist ein überzeugter
Anhänger der freien Marktwirtschaft und glaubt an die
Überlegenheit der regulierenden Marktkräfte über die
staatlichen Eingriffe, bei denen man immer wieder die sach-
liche Kompetenz der zu den Eingriffen Verpflichteten an-
zweifeln muss. » Der Bundesrat hat erklärt, er werde keine
neuen Beamten einstellen und hat die Kantonsregierungen
ersucht, ein Selbes zu tun. Das würde bedeuten, dass er
diese Baugremien, diese Bewilligungsgremien aus dem be-
stehenden Beamtenstand nehmen müsste, und das lässt den
Schluss zu, dass es offenbar heute unterbeschäftigte
Beamte gibt. Als wir in den dreissiger Jahren, zur Zeit der
grossen Krise, von der Not sprachen, hat man uns erklärt,
das sei eine Gesundungskrise, und jetzt, in der Hoch-
konjunktur, erklärt man plötzlich den Notstand. Ist denn
die Hochkonjunktur ein Unglück? Warum müssen wir
denn Sand ins Getriebe bringen ? - Es ist ein grosser Irrtum,
zu glauben, dass wir auf diese Art und Weise die Inflation
bekämpfen können. Die Hochkonjunktur ist ja nicht die
Ursache der Inflation, sondern die Hochkonjunktur ist die
Folge der Inflation. Wenn man auf dem Produktions-
sektor dämpfen will, dann ist das genau so intelligent, wie
wenn man die Bildung des Dampfes dadurch abhalten
wollte, indem man mit dem Deckel auf die Pfanne drückt.

Herr Prof. Jöhr von der Handelshochschule hat das
sehr schön dargestellt, indem er erklärt hat, man dürfe
nichts tun, was dazu geeignet wäre, den Warenstrom zu
verkleinern, wenn der Geldstrom zu gross sei. Und ohne
Zweifel ist eben der Geldstrom zu gross.

Nun ist es auch nicht so, dass irgendein Wirtschafts-
zweig die Ursache dieses zu grossen Geldstromes wäre, dass
etwa die Bauwirtschaft der Inflationsherd wäre, wie Herr
Kollega Hauser heute erklärt hat. «Inflation», erklärt
Prof. Röpke, «gehört zu jenen Menschheitsplagen, die sich
nicht wie eine Missernte oder ein Erdbeben ohne Zutun der
Menschen ereignen, sondern von Menschen gemacht wer-
den, sei es auch nur dadurch, dass sie etwas unterlassen,
was sie tun sollten. Genauer gesagt - und das ist eine nicht
unwichtige Präzisierung - sind für eine Inflation nicht die
Einzelnen oder einzelne Gruppen verantwortlich, sondern
ganz bestimmte Menschen, nämlich diejenigen, die als
Leiter der Währungspolitik über Schaffung und Löschung
von Geld zu entscheiden haben, das heisst in unserer Zeit
die verantwortlichen Männer der Regierungen und Zentral-
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notenbanken. » Es gibt keine allgemeine Preissteigerung
ohne eine vorausgehende Geldvermehrung. «Das Preis-
niveau eines Landes hängt in erster Linie von der Geld-
menge ab die zirkuliert», hat die «Handelszeitung» fest-
gestellt - und das ist eine gute Zeitung -; sie hat ferner
festgestellt am 4. Oktober 1963: «Inflation ist im Rahmen
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ein durchaus
monetäres Phänomen, das auf der Aufblähung des Geld-
volumens einer Volkswirtschaft beruht.» Darauf ist der
Nachfrage-Überhang, von dem immer die Rede ist,
zurückzuführen.

Nun gibt es zwei Quellen der Inflation: Die eine der
beiden Quellen ist die Exportindustrie, die einen Export-
Boom erlebte, wie wir ihn überhaupt noch.nie kannten, die
Exportindustrie, die einen Preisvorsprung hatte und von
der Herr Bundesrat Schaffner erklärte: «Als Ausfluss der
Wettbewerbsvorteile, welche wir der relativen Wert-
beständigkeit des Schweizerfrankens zu danken hatten,
stieg die Nachfrage des Auslandes nach schweizerischen
Industrieerzeugnissen und nach schweizerischen Dienst-
leistungen. »

Die zweite Quelle sind die 8 Milliarden Fluchtkapital,
die in unser Land strömten und die von der Nationalbank
honoriert werden mussten, weil die Nationalbank ver-
.pflichtet ist, den Wechselkurs zu stabilisieren. Dieser Kurs
ist eben falsch. Es ist auch irrig anzunehmen, die Preis-
disparität bestehe heute nicht mehr; sie besteht nach
wie vor. Ich zitiere hoch einmal die «Handelszeitung»
vom 30. Januar 1964: «Die neue Exportkonjunktur dürfte
nicht nur mit der allgemeinen weltwirtschaftlichen Kon-
junkturbelebung, sondern auch damit im Zusammen-
hang stehen, dass die Schweiz bessere monetäre Disziplin
als verschiedene andere Länder in Europa geübt hat. Es
ist so, dass die Schweiz, was die Inflation anbetrifft,
weniger gesündigt hat als verschiedene andere Länder. Von
dem Ausfuhrsog, der nach diesen Ländern entstanden ist,
konnte auch die Schweiz profitieren. » Dass der Schweizer
Franken unterbewertet ist, konnten Sie gestern im «Bund»
lesen ; dass er unterbewertet ist, geht auch aus der einfachen
Tatsache hervor, dass beispielsweise die Schweizerische
Gesandtschaft in Washington denjenigen Schweizern, die
in Amerika Militärsteuer zahlen müssen, den Dollar nur zu
Fr. 2.70 anrechnet.

Was das Fluchtkapital angerichtet hat, das wissen wir:
Dort ist eine der Hauptquellen der Inflation. Der Vorschlag
des Bundesrates, nun dieses Fluchtkapital zu blockieren,
bedeutet natürlich, dass die Konvertibilität des Schweizer
Frankens leidet. «Es handelt sich dabei nämlich zweifellos
um eine ausgesprochene Diskriminierung der Auslands-
gelder, wie man sie bis jetzt nirgends in der westlichen Welt
anzuwenden gewagt hat», stellt wiederum die «Handels-
zeitung» fest.

Die einzige Möglichkeit, diese Inflationsquellen zu ver-
stopfen, besteht in der Freigabe des Wechselkurses. Ich
weiss, dass, wenn man das propagiert, man von der
«Neuen Zürcher Zeitung» als Quacksalber bezeichnet wird,
und Herr Prof. Weber, der Präsident unserer Kommission,
hat mich vor einem halben Jahr, als ich dieses Thema einmal
zur Sprache brachte, als Kurpfuscher bezeichnet. Heute
hat er sich vorsichtiger ausgedrückt, aus dem einfachen
Grunde, weil die Zahl der Kurpfuscher sich ganz wesentlich
vermehrt hat. Zu den Professoren Lutz und ändern haben
sich nämlich neue gesellt, zum Beispiel Herr Prof. Sieber
von der Universität in Bern, der also gewissermassen Lehr-
stuhl an Lehrstuhl mit Herrn Prof. Weber lehrt, Herr
Prof. Küng von der Handelshochschule in St. Gallen, der
erklärt hat: «Gäbe es nicht auch jetzt den Ausweg der

Wechselkurspolitik, um fast mit einem Federstrich und
ohne einen einzigen zusätzlichen Beamten die erstrebte
Abkühlung der Konjunktur zu erreichen?» - Dann sind
die Handelsredaktoren Ruchti und Meyer dazugekommen,
weiter Herr Prof. Salin usw. Aber ich weiss, was man den
Befürwortern einer Wechselkurskorrektur entgegenhält:
Das ist ein Sprung ins Dunkle, das ist eine Katastrophe,
das ist der Ruiri der Exportindustrie, das erschüttert das
Vertrauen in den Schweizer Franken! Ich kenne diese
Melodie noch aus den dreissiger Jahren; es ist nämlich
genau dasselbe Vokabular, das man damals den Befür-
wortern der Abwertung entgegenhielt. Und wenn Herr
Prof. Weber heute den Fall Kanada zitiert, möchte ich
doch darauf aufmerksam machen, dass Kanada den
Wechselkurs nicht freiwillig stabilisiert hat, dass es nicht
freiwillig vom flexiblen Wechselkurs wegging, sondern
gezwungen durch den Internationalen Währungsfonds. Und
was das Vertrauen in einen aufgewerteten Schweizer
Franken anbelangt, möchte ich fragen: Warum ist denn
das Vertrauen in die D-Mark nicht erschüttert worden, die
auch aufgewertet wurde?

Man kommt mit dem Ertragsbilanzdefizit. Das Er-
tragsbilanzdefizit würde bei einer Aufwertung oder bei
einer Kurskorrektur des Frankens ebenfalls kleiner werden,
denn der Anteil der Konsumgüter ist bereits um 12% ge-
sunken, währenddem der Anteil der Investitionsgüter ge-
waltig angestiegen ist und abnehmen würde, wenn eine
Wechselkurskorrektur durchgeführt würde.

Die Frage, ob eine Wechselkurskorrektur die Teuerung,
die Inflation, abstoppen würde, hängt natürlich davon ab,
was für eine Politik die Nationalbank nachher betreibt.
Aber das Wesentliche und Entscheidende bei einer Frei-
gabe des Wechselkurses wäre eben das, das sie nachher
eine selbständige Politik betreiben könnte, dass sie nicht
mehr verpflichtet wäre, die anfallenden Devisen, die
Dollars, das Gold, anzunehmen und damit eine Inflation
auszulösen. Herr Dr. Purgier hat gesagt, wir können nicht
zu der künstlichen Massnahme der Währungsmanipulation
greifen. Ich stelle fest: der starre Wechselkurs ist der
künstliche Kurs, der nicht durch das freie Spiel von Angebot
und Nachfrage gebildet wurde. Ich bin mir durchaus
darüber klar, dass selbstverständlich nicht das Parlament
heute beschliessen oder einen Antrag an den Bundesrat
beschliessen kann, er möge eine Aufwertung oder eine
Freigabe des Wechselkurses vollziehen. Das kommt nicht
in Frage. Das muss der Bundesrat tun. Aber das ist keine
Diktatur. Dann wäre es auch eine Diktatur gewesen, als
der Bundesrat die Abwertung vollzogen hat, die Herr
Prof. Weber damals befürwortete. Aber das Parlament kann
den Interventionismus ablehnen und es kann zu den libe-
ralen, marktkonformen Mitteln greifen, die heute und hier
vorgeschlagen wurden. Wir haben die liberale Alternative
zur dirigistischen Alternative und wir wahren damit die
Unabhängigkeit unseres Landes. Es ist vollkommen aus-
geschlossen, dass Sie irgendein Programm durchführen, das
zur Stabilisierung der Kaufkraft des Frankens führen
könnte, während Sie einen starren Wechselkurs haben und
das Ausland eine Inflation macht. Dann überträgt sich
über den starren Wechselkurs automatisch, zwangsläufig,
die Inflation auf unser Land, dann kommen wir wieder zur
importierten Inflation. Und wenn es Ihnen jetzt noch ge-
länge, das Preisniveau zu stabilisieren und das Ausland
weiter inflationiert, haben Sie wieder die Situation mit dem
Preisvorsprung des Exportes, dann kommt wieder die
importierte Inflation, dann haben wir genau dasselbe.

Man mutet uns zu, die Freiheit aufzugeben. Ich weiss,
Herr Bundesrat Schaffner bestreitet das, aber Herr Direktor
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Iklé von der Nationalbank war da sehr deutlich in seinem
Vortrag in St. Gallen, wo er erklärt hat, es sei ein tempo-
rärer Verzicht auf die Freiheit. Wie es mit den temporären
Verzichten auf die Freiheit ist, das kennen wir zur Genüge.
Wir wissen, wie es mit den Provisorien ist. Es ist nichts so
dauerhaft wie die Provisorien. Man hat uns die Mietpreis-
kontrolle als Provisorium schmackhaft gemacht, wir haben
sie noch heute; man hat uns die Wust, die Warenumsatz-
steuer, als Provisorium schmackhaft gemacht, wir haben
sie noch heute; man kennt das alles. Zu einem Verzicht
auf die Freiheit können wir niemals ja sagen, umso weniger
als der Präsident unserer Kommission einen Artikel in der
«Tagwacht» folgendermassen geschlossen hat: «Dabei sei
nicht verschwiegen, dass die Durchführung der Beschlüsse
noch allerhand Schwierigkeiten bringen wird, und dass auch
die Resultate keineswegs sicher vorauszusehen sind. Aber
es muss etwas geschehen.» Das ist eine Kapitulations-
erklärung. Man treibt nicht Politik, einfach damit etwas
geschieht. Man treibt nicht eine Politik, von der man nicht
weiss, wohin sie führt. Man unternimmt nicht eine Fahrt
ins Blaue mit einer ganzen Volkswirtschaft. In diesen Zug
steigen wir nicht ein. Wir wissen aber, wohin diese Politik
führt, sie führt in die Planwirtschaft der Planlosen, wie
Prof. Küng das formuliert hat. Und darum möchte ich
Ihnen zurufen, was Herr Bundesrat Schaffner am frei-
sinnigen Parteitag in Luzern ausgerufen hat und unter
welchem Titel er seine Rede in der «Neuen Zürcher Zei-
tung» publizierte: «Haben Sie Mut zur Freiheit.»

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Schaller: Zum Einläuten der heutigen Monsterdebatte
kann ich Ihnen mitteilen, dass die radikaldemokratische
Fraktion sich für Eintreten auf beide vorgelegten Bundes-
beschlüsse ausgesprochen hat. Der Beschluss über Mass-
nahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und
des Kreditwesens wurde mit 52 Stimmen ohne Gegenstimme
angenommen, das heisst es wurde Eintreten beschlossen.
Beim Beschluss über Massnahmen auf dem Gebiete der
Bauwirtschaft ergaben sich 42 Ja und 4 Nein bei 6 Enthal-
tungen. Sie können sich ja alle vorstellen, dass die Zustim-
mung zu diesen dringlichen Massnahmen in Form von
dringlichen Bundesbeschlüssen gerade Freisinnigen und
Anhängern der freien Marktwirtschaft schwer gefallen ist.
Beide Ihnen vorgeschlagenen Massnahmen sind inter-
ventionistischer Natur. Der Bauwirtschaftsbeschluss tan-
giert zudem recht stark die Souveränität der Kantone und
wirkt somit auch gegen die föderalistische Einstellung der
meisten Mitglieder unserer Fraktion.

Die ganze Aktion muss also jedem Liberalen und jedem
Föderalisten in tiefster Seele zuwider sein. Wenn die
ideologischen und staatspolitischen Bedenken doch über-
wunden wurden, dann deshalb, weil die Fraktion im
wesentlichen mit der Diagnose des Bundesrates über
unsere Wohlstandskrankheit einig geht, sie als richtig
empfindet. Auch deshalb, weil die Massnahmen, die der
Bundesrat vorschlägt, da ansetzen, wo die marktwirt-
schaftliche Gesetzmässigkeit nicht mehr spielt, nämlich
beim Kapitalmarkt und bei der Bauwirtschaft. Man
konnte auch zustimmen, weil beide Beschlüsse aufeinander
abgestimmt ein - wenn Sie so wollen - harmonisches
Ganzes darstellen und eine dritte Massnahme, für die der
Bundesrat allein zuständig ist, auch noch einschliessen : die
Plafonierung der Zahl der Fremdarbeiter. Sodann, weil die
Garantie vorhanden ist, dass die ganzen Massnahmen
relativ kurzfristig geplant und angelegt sind und das Volk
innert der verfassungsmässigen Frist zum Zuge kommt.

Einige Fragen sind immerhin noch zu stellen, um ge-
wisse Aspekte der beiden vorgelegten Beschlüsse etwas
besser abzuklären, zu verdeutlichen. Eine der Fragen, die
zu stellen sind, ist die : Was macht der Bund selbst in bezug
auf die Verminderung des Bauvolumens ? Wir haben in der
Presse lesen können, dass der Bundesrat die Chefs der
eidgenössischen Regiebetriebe und der grossen Admini-
strativabteilungen zusammengerufen und das Problem der
Verkürzung des Bauvolumens bei bundeseigenen Bauten
mit ihnen besprochen habe. Ich glaube aber, es sind noch
präzisere Angaben nötig in bezug auf die Planung der
Verminderung des Bauvolumens beim Bund, als diese ge-
geben wurden im Communiqué nach der Konferenz mit
den Abteilungschefs, wo man einfach von der Anstrebung
eines gewissen Minimums gesprochen hat.

Eine weitere Frage möchte ich hier stellen. In der
Konferenz einer bundesrätlichen Delegation mit den
Kantonsregierungen wurde vom Chef des Eidgenössischen
Finanz- und Zolldepartementes noch auf eine vierte Mass-
nahme im Zuge dieser Konjunkturdämpfung hingewiesen,
die vom Bundesrat studiert werde, nämlich die Frage der
eventuellen Kürzung von Bundesbeiträgen und Subven-
tionen an Werke und Aufgaben, welche ebenfalls Bauten
auslösen. Über diese mögliche vierte Massnahme, die ja
eine natürliche Ergänzung der drei anderen Massnahmen
wäre, hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört. Ich wäre
sehr dankbar, wenn man hierüber auch noch informiert
würde.

Wir sehen noch eine ziemlich grosse Schwierigkeit in
der Frage der zeitlichen Synchronisierung der beiden
Massnahmen Kapitalwirtschaft und Bauwirtschaft. Die
beiden Beschlüsse sind ja auf völlig verschiedenen Durch-
führungs- und Verantwortungskonzeptionen aufgebaut.
Beim Beschluss über die Kapital Wirtschaft finden Sie über-
all die «Kann»-Formel. «Der Bundesrat kann» und die
Durchführung des Verfahrens ist so gedacht, dass die
Nationalbank, die ja unerhörte Kompetenzen zugeteilt er-
hält, zuerst den Weg freiwilliger Vereinbarungen ein-
schlagen soll, die, wenn nötig, nachher durch den Bundesrat
allgemein verbindlich erklärt werden müssen. In der
Kommission des Nationalrates wurde zudem noch mit-
geteilt, dass man die Massnahmen beim Kapitalwirt-
schaftsbeschluss nach und nach, das heisst je nach dem sich
zeigenden Bedürfnis in Kraft setzen wolle. Wie harmoni-
siert nun dieses Vorgehen zeitlich mit den' Massnahmen,
welche in der Bauwirtschaft vorgesehen sind? Hier ist
alles obligatorisch geordnet und die sofortige Inkraft-
setzung nach der Publikation vorgesehen. Die Verantwor-
tung für die Durchführung der Beschlüsse, insbesondere



Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Massnahmen zur Konjunkturdämpfung

Mesures pour diminuer la surchauffe économique

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1964
Année

Anno

Band I
Volume

Volume

Session Februarsession
Session Session de février
Sessione Sessione di febbraio

Rat Nationalrat
Conseil Conseil national
Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 02
Séance

Seduta

Geschäftsnummer 8909
Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 18.02.1964
Date

Data

Seite 5-32
Page

Pagina

Ref. No 20 037 906

Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung.

Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.



Mesures pour diminuer la surchauffe économique 32 19 février 1964

Iklé von der Nationalbank war da sehr deutlich in seinem
Vortrag in St. Gallen, wo er erklärt hat, es sei ein tempo-
rärer Verzicht auf die Freiheit. Wie es mit den temporären
Verzichten auf die Freiheit ist, das kennen wir zur Genüge.
Wir wissen, wie es mit den Provisorien ist. Es ist nichts so
dauerhaft wie die Provisorien. Man hat uns die Mietpreis-
kontrolle als Provisorium schmackhaft gemacht, wir haben
sie noch heute; man hat uns die Wust, die Warenumsatz-
steuer, als Provisorium schmackhaft gemacht, wir haben
sie noch heute; man kennt das alles. Zu einem Verzicht
auf die Freiheit können wir niemals ja sagen, umso weniger
als der Präsident unserer Kommission einen Artikel in der
«Tagwacht» folgendermassen geschlossen hat: «Dabei sei
nicht verschwiegen, dass die Durchführung der Beschlüsse
noch allerhand Schwierigkeiten bringen wird, und dass auch
die Resultate keineswegs sicher vorauszusehen sind. Aber
es muss etwas geschehen.» Das ist eine Kapitulations-
erklärung. Man treibt nicht Politik, einfach damit etwas
geschieht. Man treibt nicht eine Politik, von der man nicht
weiss, wohin sie führt. Man unternimmt nicht eine Fahrt
ins Blaue mit einer ganzen Volkswirtschaft. In diesen Zug
steigen wir nicht ein. Wir wissen aber, wohin diese Politik
führt, sie führt in die Planwirtschaft der Planlosen, wie
Prof. Küng das formuliert hat. Und darum möchte ich
Ihnen zurufen, was Herr Bundesrat Schaffner am frei-
sinnigen Parteitag in Luzern ausgerufen hat und unter
welchem Titel er seine Rede in der «Neuen Zürcher Zei-
tung» publizierte: «Haben Sie Mut zur Freiheit.»

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 19. Februar 1964
Séance du 19 février 1964, matin

Vorsitz - Présidence : Herr Hess

8909. Massnahmen zur Konjunkturdämpfung
Mesures pour diminuer la surchauffe

économique

Siehe Seite 5 hiervor - Voir page 5 ci-devant
Fortsetzung - Suite

Schaller: Zum Einläuten der heutigen Monsterdebatte
kann ich Ihnen mitteilen, dass die radikaldemokratische
Fraktion sich für Eintreten auf beide vorgelegten Bundes-
beschlüsse ausgesprochen hat. Der Beschluss über Mass-
nahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und
des Kreditwesens wurde mit 52 Stimmen ohne Gegenstimme
angenommen, das heisst es wurde Eintreten beschlossen.
Beim Beschluss über Massnahmen auf dem Gebiete der
Bauwirtschaft ergaben sich 42 Ja und 4 Nein bei 6 Enthal-
tungen. Sie können sich ja alle vorstellen, dass die Zustim-
mung zu diesen dringlichen Massnahmen in Form von
dringlichen Bundesbeschlüssen gerade Freisinnigen und
Anhängern der freien Marktwirtschaft schwer gefallen ist.
Beide Ihnen vorgeschlagenen Massnahmen sind inter-
ventionistischer Natur. Der Bauwirtschaftsbeschluss tan-
giert zudem recht stark die Souveränität der Kantone und
wirkt somit auch gegen die föderalistische Einstellung der
meisten Mitglieder unserer Fraktion.

Die ganze Aktion muss also jedem Liberalen und jedem
Föderalisten in tiefster Seele zuwider sein. Wenn die
ideologischen und staatspolitischen Bedenken doch über-
wunden wurden, dann deshalb, weil die Fraktion im
wesentlichen mit der Diagnose des Bundesrates über
unsere Wohlstandskrankheit einig geht, sie als richtig
empfindet. Auch deshalb, weil die Massnahmen, die der
Bundesrat vorschlägt, da ansetzen, wo die marktwirt-
schaftliche Gesetzmässigkeit nicht mehr spielt, nämlich
beim Kapitalmarkt und bei der Bauwirtschaft. Man
konnte auch zustimmen, weil beide Beschlüsse aufeinander
abgestimmt ein - wenn Sie so wollen - harmonisches
Ganzes darstellen und eine dritte Massnahme, für die der
Bundesrat allein zuständig ist, auch noch einschliessen : die
Plafonierung der Zahl der Fremdarbeiter. Sodann, weil die
Garantie vorhanden ist, dass die ganzen Massnahmen
relativ kurzfristig geplant und angelegt sind und das Volk
innert der verfassungsmässigen Frist zum Zuge kommt.

Einige Fragen sind immerhin noch zu stellen, um ge-
wisse Aspekte der beiden vorgelegten Beschlüsse etwas
besser abzuklären, zu verdeutlichen. Eine der Fragen, die
zu stellen sind, ist die : Was macht der Bund selbst in bezug
auf die Verminderung des Bauvolumens ? Wir haben in der
Presse lesen können, dass der Bundesrat die Chefs der
eidgenössischen Regiebetriebe und der grossen Admini-
strativabteilungen zusammengerufen und das Problem der
Verkürzung des Bauvolumens bei bundeseigenen Bauten
mit ihnen besprochen habe. Ich glaube aber, es sind noch
präzisere Angaben nötig in bezug auf die Planung der
Verminderung des Bauvolumens beim Bund, als diese ge-
geben wurden im Communiqué nach der Konferenz mit
den Abteilungschefs, wo man einfach von der Anstrebung
eines gewissen Minimums gesprochen hat.

Eine weitere Frage möchte ich hier stellen. In der
Konferenz einer bundesrätlichen Delegation mit den
Kantonsregierungen wurde vom Chef des Eidgenössischen
Finanz- und Zolldepartementes noch auf eine vierte Mass-
nahme im Zuge dieser Konjunkturdämpfung hingewiesen,
die vom Bundesrat studiert werde, nämlich die Frage der
eventuellen Kürzung von Bundesbeiträgen und Subven-
tionen an Werke und Aufgaben, welche ebenfalls Bauten
auslösen. Über diese mögliche vierte Massnahme, die ja
eine natürliche Ergänzung der drei anderen Massnahmen
wäre, hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört. Ich wäre
sehr dankbar, wenn man hierüber auch noch informiert
würde.

Wir sehen noch eine ziemlich grosse Schwierigkeit in
der Frage der zeitlichen Synchronisierung der beiden
Massnahmen Kapitalwirtschaft und Bauwirtschaft. Die
beiden Beschlüsse sind ja auf völlig verschiedenen Durch-
führungs- und Verantwortungskonzeptionen aufgebaut.
Beim Beschluss über die Kapital Wirtschaft finden Sie über-
all die «Kann»-Formel. «Der Bundesrat kann» und die
Durchführung des Verfahrens ist so gedacht, dass die
Nationalbank, die ja unerhörte Kompetenzen zugeteilt er-
hält, zuerst den Weg freiwilliger Vereinbarungen ein-
schlagen soll, die, wenn nötig, nachher durch den Bundesrat
allgemein verbindlich erklärt werden müssen. In der
Kommission des Nationalrates wurde zudem noch mit-
geteilt, dass man die Massnahmen beim Kapitalwirt-
schaftsbeschluss nach und nach, das heisst je nach dem sich
zeigenden Bedürfnis in Kraft setzen wolle. Wie harmoni-
siert nun dieses Vorgehen zeitlich mit den' Massnahmen,
welche in der Bauwirtschaft vorgesehen sind? Hier ist
alles obligatorisch geordnet und die sofortige Inkraft-
setzung nach der Publikation vorgesehen. Die Verantwor-
tung für die Durchführung der Beschlüsse, insbesondere
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beim Bewilligungsverfahren, ist den Regierungen der Kan-
tone Überbunden, die einen Apparat zwar auch noch auf-
bauen müssen, aber relativ rasch auf die Beine stellen
können. Entstehen nun zeitliche Unstimmigkeiten zwischen
den beiden Verfahren, so könnten sich gefährliche Wir-
kungen bei dieser ganzen Prozedur ergeben. Es ist über-
haupt zu sagen, dass die Massnahmen, die für die Bauwirt-
schaft vorgesehen sind, auch in unserer Fraktion auf mehr
Skepsis und Widerstand gestossen sind, und zwar vor allem
deshalb, weil die Wirkung dieser Massnahmen auf die
Bauwirtschaft und auf die Wirtschaft überhaupt, sowie auf
den Bürger direkter und brutaler ist. mindestens wird sie
so empfunden. Da stellt sich die weitere Frage, die auch
schon an der Konferenz des Bundesrates mit den kantona-
len Regierungen gestellt worden ist, die Frage, ob nicht die
Summe aller Massnahmen (Kapitalwirtschaft, Bauwirt-
schaft, Plafond bei den Fremdarbeitern) statt der ge-
wünschten oder erhofften Bremswirkung eine Schock-
wirkung auf den sogenannten Teuerungszug auslöse. Es
darf nicht übersehen werden, das wurde auch zugestanden,
dass die Plafonierung als erste Auswirkung eine gewisse
Lohnsteigerung, mindestens in gewissen Branchen, zur
Folge haben wird, und es darf nicht übersehen werden, dass
die Durchführung des Kapitalbeschlusses eine Erhöhung
unseres Zinsniveaus bewirken wird, was man aus volks-
wirtschaftlichen Überlegungen wünschen kann, wobei frei-
lich die Frage sehr zu prüfen ist, wie weit der Baumarkt
beim Wohnungsbau weitere Erhöhungen der Hypothekar-
zinse und der Zinsen auf Baukrediten erträgt. Der Bundes-
rat sagt aber wohl mit Recht, dass nur mit dem Kapital-
beschluss allein die nötige Wirkung nicht erzielt werden
könnte und die ungefreute Entwicklung im Baugewerbe
unkontrolliert weitergehen würde.

Mir scheint auch nähere Aufklärung noch notwendig
darüber, wie sich der Bundesrat die Durchführung des
Baubewilligungsverfahrens in den Kantonen denkt. Dort
ist ja das System so gedacht, dass die ganze Verantwortung
für das Baubewilligungsverfahren den Kantonsregierungen
zugewiesen wird. Gleichzeitig wird aber diesen Regierungen,
jetzt nach den durchgeführten Besprechungen, vom Bundes-
rat ein Plafond gestellt, innerhalb welchem diese Bau-
bewilligungsbeschlüsse getroffen werden können. Es ist vor-
gesehen, dass der Regierungsrat eines Kantons seine
Pflichten bzw. Kompetenzen an eine untergeordnete Stelle
delegieren kann und sich selbst (den Regierungsrat) als
Rekursinstanz bezeichnet. Das wurde wohl gemacht in
Analogie zum bisherigen freiwilligen Verfahren der Ein-
setzung von Baugremien, dem eine Reihe von Kantonen
nachgelebt haben, andere Kantone nicht. Diese Bau-
gremien sind aber keine Ämter; sie haben vielmehr kon-
sultative Befugnisse gehabt und konnten keine Entscheide
treffen, während nach dem Bundesbeschluss die unter-
geordneten Stellen ganz klar den Charakter von Ämtern
haben müssen. Nun ist zum Beispiel in einer Konferenz,
welche der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt ein-
berufen hat und an der Vertreter der Wirtschaftsverbände,
der Gewerkschaften und des Parlaments teilgenommen
haben, der dringende Wunsch geäussert worden, dass auch
die Wirtschaft, die Sozialpartner, in diesen neuen Gremien,
die einzusetzen sind, vertreten sein sollten. Der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt teilt die Auffassung, dass
die Wirtschaft, die Sozialpartner, Einfluss nehmen können.
Die Regierungen müssen also Gremien mit Kompetenzen
einsetzen, was darauf hinauskommt, dass solche Gremien
zum Teil den Charakter eines Amtes haben und ihnen also
Beamte zugehörig sein müssen sowie eventuell ehrenamt-
lich tätige Vertreter der Wirtschaftskreise, der Gewerk-
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Schäften usw. ; also eine Mischung von Administration und
ehrenamtlich tätigen Bürgern, die staatsrechtlich nicht so
einfach zu definieren ist. Immerhin kann sich in diesem
Falle der Regierungsrat eines Kantons als Rekursinstanz
etablieren. Dass auch noch Mitglieder des Regierungsrates
in diesen Gremien mitwirken würden, ist wohl kaum
denkbar. Ich wäre also sehr dankbar, wenn man über die
Art und Weise, wie man sich die Durchführung des Ver-
fahrens über die Baubewilligung denkt, noch etwas nähere
Auskunft erhielte. Ein gutes Einvernehmen zwischen dem
Bundesrat und den Kantonsregierungen ist ohnehin not-
wendig, wenn die Massnahmen so spielen sollen, wie es sich
der Bundesrat vorstellt, und sie als Ganzes auch einen ge-
wissen Erfolg haben sollen.

Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage : Gedenkt der
Bundesrat auch etwas vorzukehren oder zu unternehmen
auf einem Gebiete unserer wirtschaftlichen Tätigkeit, in
dem grosse strukturelle Wandlungen, vor allem der Ge-
wohnheiten, stattgefunden haben, nämlich beim Konsum?
Herr Kollega Bühler hat schon darauf hingewiesen. Die
Änderung der Konsumgewohnheiten der Schweizer im
Zeitalter des Wohlstandes ist ja weitgehend verantwortlich
für die Verschlechterung unserer Handeslbilanz und für die
Verringerung der Sparmarge (Autos, Télévision, Whisky,
usw.). Das geht in viele Hunderte von Millionen. Es handelt
sich ausgesprochen um Güter, denen man nicht die erste
Dringlichkeit zusprechen kann. Ich weiss, dass der Bundes-
rat sich mit diesem Problem auch beschäftigt. Daher darf
man wohl die Frage stellen, ob auch auf diesem Gebiete
eine gewisse Planung oder bestimmte Vorstellungen be-
stehen.

Im übrigen beantrage ich Ihnen mit meiner Fraktion
Eintreten auf die Beschlussentwürfe.

Gnägi: Am 22. März des letzten Jahres hatten wir eine
ausgedehnte Diskussion über die Massnahmen, die Kon-
junktur zu beeinflussen. Ich habe diese Beratungen etwas
nachgelesen und den Eindruck erhalten, dass man dort sich
einmal ausgewiesen hat, dass man an der Konkjuntur-
entwicklung und ihren Auswirkungen nicht schuld sei. Auf
der ändern Seite hat man darauf hingewiesen, dass die
Massnahmen, die vorgeschlagen wurden, ungenügend
seien. Damals hatte ich die Ehre, eine Fraktionserklärung
abzugeben. Die Diskussion umspannte Fragen der An-
wendung der Kreditmassnahmen, die Einsetzung von
Baugremien zur Dämpfung der Baunachfrage, und man
sprach von der Plafonierung der ausländischen Arbeits-
kräfte.

Man hat über diese drei Punkte seit zwei Jahren ge-
sprochen. Ich hatte damals am Schluss meiner Ausfüh-
rungen folgendes gesagt: «Wir vertreten die Auffassung,
dass die getroffenen Massnahmen in diesem Jahre weiter-
geführt werden sollen. Sollte der Trend der Wirtschafts-
entwicklung andauern, so wird der Bund nicht darum
herumkommen, "eine einwandfreie rechtliche Grundlage zu
erhalten, um einschränkende Massnahmen zu treffen, die
auch wirklich durchgesetzt werden können. »

Nun müssen wir beurteilen: Hat sich die Entwicklung
seit dem letzten Jahre in dem Sinne gewandelt, dass wir auf
Massnahmen verzichten können, oder müssen wir diese
Massnahmen verstärken? Wenn Sie die Entwicklung der
Zahlungsbilanz betrachten - gerade des letzten Jahres -,
wenn Sie das Ansteigen der ausländischen Arbeitskräfte
betrachten, auch in bezug auf das Baugewerbe, und fest-
stellen, dass die Baunachfrage noch grösser geworden ist
als in den früheren Jahren, und dass die Entwertung - die
Erhöhung unseres Indexes der Konsumentenpreise -, noch
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nie so stark zugenommen hat wie gerade im letzten Jahr,
dann müssen wir eindeutig zum Schluss kommen, dass die
Lage sich im letzten Jahre verschärft hat. Es ist unumgäng-
lich geworden, dass man Massnahmen ins Auge fasst, die
auch wirklich durchgesetzt werden können, die weitergehen
als die freiwilligen Anstrengungen, die in den Jahren 1962
und 1963 unternommen wurden. Ich glaube, der Bundesrat
hat gut gehandelt, wenn er nun zwei Bundesbeschlüsse
unterbreitet, die nun wirksam die Entwicklung beeinflussen
können.

Ich möchte Ihnen im Namen der Fraktion der Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerpartei Eintreten auf beide Vorlagen
beantragen. Dabei möchte ich Ihnen sagen, dass auch
unsere Fraktion nicht ohne Bedenken auf die Beratung
dieser Beschlüsse eingetreten ist. Wir sind uns bewusst,
dass wir hier in die Wirtschaft eingreifen in einem Mass und
in einer Art, wie man das bis heute nicht gemacht hat. Aber
ich glaube, dass allein die entscheidende Frage beantwortet
werden muss, ob diese Eingriffe notwendig sind. Hier muss
ich eindeutig erklären, dass die Lage unseres Erachtens so
ist, dass weitergehende Massnahmen getroffen werden
müssen als nur freiwillige Vereinbarungen. Ich verkenne
keineswegs, dass diese freiwilligen Vereinbarungen auf dem
Gebiete des Kreditwesens mit den Gentlement's Agree-
ments, auf dem Baugebiet mit der Einsetzung von Bau-
gremien und mit der Zurückhaltung in der Anstellung von
ausländischen Arbeitskräften eine Teilwirkung gehabt
haben. Aber wir stellen auf der ändern Seite fest, dass diese
Wirkungen ungenügend waren, und dass wir leider ge-
zwungen sind, nun weitergehende Eingriffe vorzunehmen,
die von vornherein nicht sehr sympathisch sein können.

Wenn man die Botschaft durchgelesen hat, kann man
den Behörden vielleicht den Vorwurf machen, dass nicht
klar und deutlich in der Botschaft dargestellt wurde, was
eigentlich bekämpft werden will. Will die Inflation be-
kämpft werden, oder was will eigentlich gemacht werden?
Wer die Schlussfolgerungen der Botschaft betrachtet, der
kommt zum Schluss, dass wir unsere Konjunktur wieder in
angemessene Bahnen zurückführen wollen. Ich bin nämlich
überzeugt, dass wir mit diesen Massnahmen die Inflation
nicht in vollem Umfange werden bekämpfen können,
sondern dass wir dort wahrscheinlich nur einen Teilerfolg
erzielen werden. Aber die Überbeanspruchung unseres
Wirtschaftsapparates wird mit diesen vorgeschlagenen
Massnahmen etwas auf normalere Grundlagen zurück-
geführt werden können. Aber das wird nur möglich sein,
wenn wirklich alle Massnahmen gemeinsam angewendet
werden. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man eine vor-
geschlagene Massnahme herausbrechen würde, denn nur
das Wirken all dieser vorgeschlagenen Möglichkeiten wird
wirklich einen Erfolg bringen können. Deshalb sind wir
grundsätzlich mit diesen Massnahmen einverstanden.

Nun ist es selbstverständlich, dass bei den vorgeschla-
genen Massnahmen gewisse Vorbehalte angebracht werden
müssen. Einmal ist beim Kreditbeschluss zu begrüssen, dass
nun alle erfasst werden können und dass man gewisse
Notwendigkeiten durchsetzen kann. Aber auf der ändern
Seite gilt es gerade hier, einige Vorbehalte anzubringen.

Unsere Fraktion hat die Frage der Entwicklung des
Hypothekarzinses gründlich angesehen, und es wird hier
darüber noch gesprochen werden. Persönlich möchte ich
bei der Anwendung dieser Kreditmassnahmen nur wün-
schen, dass auf Grund des Artikels 4 eine Prioritätsord-
nung in der Ausgabe der Kredite vorgenommen wird. Ich
möchte den Wunsch anbringen und den Appell an die
Banken richten, dass" die Kredite nicht nur jenen gegeben
werden, die die interessantesten Kunden sind, sondern

dass man auch den mittleren und kleineren Betrieben die
nötigen Kredite aushändigt. Das dürfte über eine Priori-
tätsordnung im Artikel 4 zu bewerkstelligen sein. Es müsste
wirklich bedauert werden, wenn die kleinen und mittleren
Betriebe das Opfer dieser Kreditrestriktion würden. Ich
glaube, der Wunsch darf angebracht werden, dass die
Durchführung flexibel vorgenommen wird. Ich befürchte
nicht, dass die Wirtschaft wegen der Kreditmassnahmen
zusammenbrechen wird. Sollte diese Massnahme eine allzu
starke Wirkung haben, so besteht ja die Möglichkeit,
Lockerungen vorzunehmen. Ich glaube also, dass durch
eine flexible Anwendung dieser Massnahme das Ziel er-
reicht werde.

Der zweite Punkt beschlägt die Bauwirtschaft. Das ist
ein Schulbeispiel der Entwicklung. Die ausländischen
Arbeitskräfte haben in drei Jahren um über 60 000 zuge-
nommen. Der Überhang der Baunachfrage hat zugenom-
men und die Beanspruchung ist derart, dass auf diesem
Gebiete nicht mehr von normalen Verhältnissen gespro-
chen werden kann. Ich begrüsse deshalb die Dreiteilung,
wie sie im Baubeschluss vorgesehen wird. Grundlage für
die Verteilung und Einhaltung der Baulimiten ist das Jahr
1963. Es geht also nicht darum, die Bauwirtschaft zusam-
menzuschlagen. Es soll nicht weniger gebaut werden, son-
dern das gleiche Bauvolumen wie im Jahre 1963 soll auch
im laufenden Jahr realisiert werden. Nun sind bezüglich
der Durchführung dieser Massnahmen grosse Vorbehalte
angebracht worden. Seit zwei Jahren sind die Kantone auf-
gefordert worden, sogenannte Baugremien einzusetzen. Im
Kanton Bern ist das gemacht worden. Wenn behauptet
wird, dass bei einer Limite von 250 000 Franken die Ge-
suche, die der Baubewilligungspflicht unterstehen, admini-
strativ von den Kantonen nicht bewältigt werden können,
so ist das meines Erachtens eine Dramatisierung der An-
gelegenheit. Das ist durchführbar. Wer das in den letzten
zwei Jahren verfolgt hat, hat festgestellt, dass es administra-
tiv keine allzu grossen Schwierigkeiten bietet. Der Katalog
der Artikel l und 2 ist klar. Bei deren Anwendung werden
keine grossen Überlegungen angestellt werden müssen.
Mehr Sorgen bereitet mir die Plafonierung und die Auf-
teilung auf die verschiedenen Sparten der bauwirtschaft-
lichen Tätigkeit, wie das im Artikel 4 des Baubeschlusses
vorgesehen ist. Diese Verteilung des Plafonds auf die ver-
schiedenen Regionen und die verschiedenen Sparten der
Bauwirtschaft wird in der Durchführung für die Kantone
ziemlich grosse Schwierigkeiten bringen. Ich glaube aber,
dass sie bewältigt werden können.

Nun möchte ich noch zu Punkten einige Ausführungen
machen, die nicht zu einem Beschluss unseres Rates führen
werden, nämlich zur Frage des Bundesratsbeschlusses über
die Plafonierung der ausländischen Arbeitskräfte. Ich bin
dem "Bundesrat dankbar, dass er den Beschluss vom
l. März des letzten Jahres etwas modifiziert verlängert hat.
Ich würde es begrüssen, wenn dieser Bundesratsbeschluss
nicht nur mit Wirkung bis Ende dieses Jahres gefasst, son-
dern um ein Jahr verlängert würde. Über die weitern Mass-
nahmen auf dem Gebiet der Plafonierung der ausländischen
Arbeitskräfte müssen noch Untersuchungen angestellt
werden. Die Massnahme der strikten Plafonierung der
ausländischen Arbeitskräfte, bei voller Liberalisierung,
muss in den Auswirkungen zuerst noch genau untersucht
werden, bevor wir ihr zustimmen können. Es ist unver-
kennbar, dass mit einer solchen Liberalisierung Struktur-
änderungen in den Betrieben einhergehen werden. Ich
wäre daher dankbar, wenn hier Voruntersuchungen
gemacht würden, bevor ein solcher Beschluss gefasst
wird.
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Über einen Punkt ist meines Erachtens in der Botschaft
zu wenig gesprochen worden. Die Massnahmen, die wir
hier durchführen wollen, werden nur Erfolg haben, wenn
die Gespräche der Sozialpartner - der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer - weitergeführt werden. Ich glaube, es ist
unumgänglich nötig, dass in Anbetracht der Eingriffe der
Öffentlichkeit in die Wirtschaft in bezug auf Arbeitszeit-
verkürzungen grösste Zurückhaltung angewendet wird und
dass sich die Sozialpartner befleissen, in den Lohn- und
Preisentwicklungen grosse Zurückhaltung zu üben.

Unsere Fraktion ist überzeugt, dass die Mittel, die nun
vorgeschlagen werden, in der Gesamtheit geeignet sind,
dahin zu wirken, unseren Schweizer Franken stabil zu er-
halten, unsere Konkurrenzfähigkeit zu erhalten und unsern
Wohlstand zu sichern. Mit diesen Worten beantrage ich
Ihnen Eintreten auf die beiden Bundesbeschlüsse.

Allgöwer: Herr Gnägi hat zwei Jahre zurückgeblendet;
es ist aber notwendig, dass wir noch etwas weiter zurück-
schauen, vor allem in die Botschaften des Bundesrates,
worin seine wirtschaftspolitischen Überlegungen jeweilen
zum Ausdruck kommen.

Es gibt eine Botschaft aus dem Jahre 1934, wo zu den
ArbeitsbescharTungsmassnahmen Stellung genommen und
wo gesagt wird, dass es sehr schwer falle, Notstandsarbei-
ten zu finden, denn - heisst es dort weiter - wir besässen
ein dichtes Eisenbahnnetz, das nicht mehr verbessert wer-
den sollte, der Bau von Elektrizitätswerken sollte nicht
mehr an die Hand genommen werden, wir hätten ein
Strassennetz, das nicht mehr ausgebaut werden dürfe, und
überhaupt sollte man den Verkehrsbedürfnissen nicht
immer eine zu grosse Bedeutung zumessen.

Oder wir haben eine Botschaft aus dem Jahre 1935,
wo der Bundesrat Stellung nimmt zu den Fragen, die da-
mals durch die Kriseninitiative aufgeworfen worden sind.
Es wird dort gesagt, dass die Krise und Arbeitslosigkeit
den Charakter einer Dauererscheinung annehmen und dass
es deshalb nicht angehe, die Kaufkraft der Massen zu
heben, sondern man solle das Volk daran gewöhnen, dass
es sich anpassen müsse, also seine Kaufkraft verringern
solle.

Sie kennen sicher auch noch aus den dreissiger Jahren
die Verbote, die damals an verschiedenen Orten für die
Baumaschinen erlassen wurde; statt dessen wurde die
Rückkehr zu Schaufel und Pickel gefordert - und gepriesen!
Mit dieser Mentalität sind wir in die Kriegswirtschaft hin-
eingeraten - in die Kriegswirtschaft, die wir hinnahmen,
weil eben damals ein wirklicher Notzustand herrschte. Wir
hatten aber einige Mühe, uns aus dieser Kriegswirtschaft
herauszuarbeiten ; ich erinnere nur an das Hotelbauverbot.
Der Bundesrat hat in seiner wirtschaftspolitischen Betrach-
tung von 1950 gesagt, «das Hotelgewerbe steht wiederum
vor einer Notlage und vor einer derart Ungewissen Zukunft,
dass das System der rechtlichen und finanziellen Schutz-
massnahmen auch weiterhin aufrechterhalten werden
muss ». Daher sei es notwendig, ein Bewilligungsverfahren
einzuführen, das neckischerweise nicht nur die Gaststätten,
sondern auch (damals schon!) die Ferienhäuschen umfasst
- Ferienhäuschen, die wir heute wieder dem Bewilligungs-
verfahren unterwerfen sollen. Am Schluss .dieser Botschaft
stehen die Strafbestimmungen: «Wer ohne Bewilligung
einen Gasthof erstellt, eröffnet, betreibt, erweitert oder ver-
legt, muss Busse zahlen.»

Diese Beispiele könnten ergänzt werden durch die
Massnahmen im Jahr 1957, als der Bundesrat angesichts
der damaligen Wirtschaftslage bereits plante, Geld- und
Kapitalrestriktionen vorzusehen; bei einer Baukapazität

von 5. l Milliarden wollte man die Kapazität auf 5 Milliar-
den festlegen, also etwas mehr als die Hälfte dessen, was
wir heute als Normalmass ansehen.

Würden wir den Blick noch weiter zurückwerfen, dann
sähen wir, dass auch im letzten Jahrhundert bei der Über-
windung der Zunftwirtschaft, bei der Einführung der Han-
dels- und Gewerbefreiheit, bei der Einführung der Zölle
oder der Währungseinheit der Schweiz immer wieder die-
selbe Tendenz zum Ausdruck kam: Der Staat wollte die
Wirtschaft auf ein bestimmtes Mass einschränken und
wenn es ihm notwendig schien, sogar drosseln. Auf dieses
Ziel hin wurde mit allen möglichen, vor allem mit patrio-
tischen Argumenten gefochten und nicht selten gesagt, dass
eine Erweiterung der Wirtschaft sogar die guten Sitten und
die Freiheit gefährde.

Betrachten wir nunmehr die heute zur Debatte stehenden
Beschlüsse. Ich möchte an die gestrigen Worte des verehr-
ten Herrn Kommissionsreferenten anknüpfen. Er hat eben-
falls ein Mass aufgestellt, ein absolutes Mass für die Kapazi-
tät der heutigen Bauwirtschaft. Was dieses Mass über-
schreitet, ist «Überhang » (oder sagen wir wohl besser ein
Übelhang.) Das Mass soll nach Herrn Weber der Staat
festsetzen, also «Mass nehmen» oder Massnahmen treffen.

Auf dieses Mass zurückgeführt wird eigentlich alles,
was als Massnahmen des Bundes vorgesehen ist. Auch Herr
Hauser hat davon gesprochen, wir müssten eine «natürliche
Grenze » einhalten ; aber was heisst das praktisch. Herr
Gnägi hat gerade vorhin von den «angemessenen Bahnen »
gesprochen, in die unsere Wirtschaft zurückgeführt werden
müsse. Alle diese Ausdrücke zeigen, dass man glaubt, der
Staat sei in der Lage, das Mass dessen zu setzen, was die
Wirtschaft leisten darf oder was sie leisten soll.

Nun hat aber die Diskussion gezeigt, dass verschiedenen
Leuten dieses Mass noch zu wenig ist. Darum hat beispiels-
weise Herr Vincent viel mehr gefordert, aber auch Herr
Eggenberger will noch weitere Massnahmen; Herr Furgler
will nicht nur kurzfristige, sondern sogar langfristige Mass-
nahmen, und Herr Gnägi hat vorhin von einer Prioritäts-
ordnung gesprochen. Am allerschönsten war die Forderung
von Herrn Heil, der gesagt hat, die Marktwirtschaft sei
lediglich eine « Schönwetterwirtschaft », und deshalb
müsste der Staat mit starker Hand Ordnung schaffen.

Der Bundesrat darf sich nicht wundern, dass diese zu-
sätzlichen Forderungen erhoben werden. Er hat selbst in
Aussicht gestellt, dass noch weitere Massnahmen geplant
sind. Wenn der Staat das Mass setzen darf, nach dem sich
die Wirtschaft zu richten hat, dann werden erfahrungs-
gemäss auch staatsrechtliche Bedenken beiseite geschoben.
Es war interessant zu vernehmen, wie der Kommissions-
referent meinte, es sei letzten Endes gleichgültig, worauf
man sich in der Verfassung beziehe, wenn nur das Volk
durch ein Referendum oder durch direkte Befragung zum
Zuge komme. Diese staatsrechtliche Frage ist zu ernst,
als dass man sie gewissermassen mit einem Nebensatz ab-
tun könnte. Sie bildet die Grundlage für eingreifende Mass-
nahmen, die alle darauf hinlaufen, dem Staat die Kompe-
tenz zu geben, die Wirtschaftskapazität festzulegen - ein
Normalmass, wonach sich die Wirtschaft zu richten habe.

In dieser Anmassung zeigt sich eine vollständige Ver-
kennung dessen, was heute in der Wirtschaft geschieht. Man
hat nicht zur Kenntnis genommen, dass wir an einem
Wendepunkt der Wirtschaftsentwicklung stehen, im Über-
gang von der Mangelwirtschaft zur Überflusswirtschaft.
Es ist dies eines der schwierigen Probleme im Rahmen der
Bewältigung des technischen Zeitalters, aber es muss
bewältigt werden. Ich kann hier nur auf ganz wenige Vor-
gänge aus dieser Wandlung hinweisen.
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Einmal : Der moderne Produktionsapparat kennt keine
Grenzen. Wenn Sie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte
betrachten, dann sehen Sie, welchen ungeheuren Auf-
schwung diese Produktion genommen hat (die man noch
in den dreissiger Jahren drosseln, wollte!). Die Amerikaner
reden von einem «point of no labour », d. h. der Augen-
blick, da dank der Automation die menschliche Arbeits-
kraft theoretisch nicht mehr notwendig sei. Auch Konsum-
kraft und Konsumlust kennen keine Grenzen. Wenn Sie
die Läden von 1920 mit den heutigen Läden der Selbst-
bedienung vergleichen, dann finden Sie eine Warenfülle,
die Ausdruck dieser ungemein vergrösserten Konsumkraft
ist. Sie hat ebenfalls keine Grenzen, so dass ein Wachstum
der Wirtschaft entsteht, das grundsätzlich ebenfalls keine
Grenzen kennt - auf alle Fälle nicht die Grenzen, die der
Staat festlegen kann. Wenn der Staat im Westen oder im
Osten in diese moderne Überflusswirtschaft eingreift, dann
bereitet er sich selbst grösste Schwierigkeiten, muss aber
letzten Endes immer der Kraft des Wachstums weichen.

Wachstum heisst allerdings nicht einfach Wachsen aller
Wirtschaftsgebilde, sondern es ist zugleich auch Verjüngung
und Absterben dessen, was veraltet ist; aber es ist ein
Wachstum, das seine Gesetzmässigkeit in sich selber trägt
und letzten Endes -das Ziel verfolgt, dem Menschen die
grösstmögliche Freiheit und den grösstmöglichen Ertrag,
die grösstmögliche Sozialleistung zu bieten. Alle Versuche,
dieses Wachstum, sei es von der Produktions- oder von
der Konsumentenseite her, irgendwie zu stören, richten
sich letzten Endes gegen die Freiheit des Menschen, gegen
die Sozialleistung und gegen die grösstmögliche Leistung
der Wirtschaft überhaupt.

Das ist nun der Hauptvorwurf, den wir den bundesrät-
lichen Vorschlägen machen müssen: Sie sind konzipiert
aus der Gedankenwelt der Mangelwirtschaft, und sie
nehmen keine Rücksicht auf die Frage der Überflusswirt-
schaft, an deren Beginn wir heute stehen. Es ist der Ver-
such, mit Mitteln der Vergangenheit an die Zukunft heran-
zutreten; genau das, was in den dreissiger Jahren passiert
ist, als man ebenfalls an die Frage der Arbeitslosigkeit und
der damaligen Krise mit Mitteln und Gedanken der Ver-
gangenheit herangetreten ist.

Sie sehen das schon an der wirtschaftspolitischen
Kampfführung, die der Bundesrat eingeschlagen hat. Er
arbeitet mit psychologischen Schocks, so dass beispiels-
weise der Präsident des Vorortes in einer Konferenz in
Basel resigniert feststellte, man könne eben nichts machen
und würde viel besser das Jetzige hinnehmen, weil es sonst
noch viel schlimmer käme. Man versucht also, mit einem
psychologischen Druck die Leute, die nicht einverstanden
sind, dahin zu bringen, diese Massnahmen aus Resignation
hinzunehmen. Heute wird plötzlich gesagt, man solle nicht
dramatisieren; aber man hat die Angst vor der Zukunft
bereits in das Volk hineingetragen und dadurch eine für
die schweizerische Wirtschaftsleistung ungünstige Stim-
mung geschaffen.

Wir dürfen demgegenüber feststellen, dass die aus der
Vergangenheit konzipierten Massnahmen genau das Gegen-
teil des gewünschten Ziels erreichen. Wir werden eine
Steigerung der Lebenskosten erleben, weil die Massnahmen
der modernen Wirtschaft nicht angemessen sind; wir wer-
den den Wohnungsbau vernachlässigen; wir haben all-
gemein eine Stagnation der Wirtschaft oder mindestens
Stauungen zu befürchten. Mit der vom Bundesrat ausge-
lösten Schockwirkung fügen wir der komplizierten moder-
nen Wirtschaft einen schweren Schaden zu.

Die moderne Uberflusswirtschaft sollte nur auf dem
Weg der Freiheit korrigiert werden. Es gibt nichts Schäd-

licheres als der Schlachtruf: «Es muss etwas geschehen ».
Dieses fatale Wort aus den dressiger Jahren führt leicht zu
einer Panik und zwingt uns, einen Polizeiapparat aufzu-
stellen. Er kommt zum Ausdruck in den Strafbestimmun-
gen, die sehr weit gehen. Man verlangt Einreichen von
Meldungen, Erteilen von Auskünften, von Geschäfts-
büchern, amtliche Kontrollen; wer nicht pariert, hat Bussen
und Haft zu befürchten. Wir schaffen wirtschaftspolitische
Delikte, die wir bisher nur in den Kriegszeiten kannten.
Diese wirtschaftspolitischen Delikte sind nach meiner An-
sicht wohl das schlimmste Zeichen der Unfreiheit, die mit
dieser Vorlage eingeführt wird.

Der stete Ruf, «es muss etwas geschehen », verkennt,
dass in unserer Wirtschaft tagtäglich sehr viel geschieht.
Tausende von verantwortungsvollen Entscheidungen wer-
den auf allen Stufen unserer schweizerischen Unterneh-
mungen und in den öffentlichen Verwaltungen getroffen;
wir können darauf hinweisen, dass in unserer Wirtschaft
die Selbstkorrektur heute schon wirksam ist. Wenn diese
Selbstkorrektur vorläufig noch nicht alle Schäden (die
nicht zu bestreiten sind) beseitigt hat, dann dürfen Sie
darob nicht plötzlich die gesamte Freiheit auf die Seite
schieben; diese Selbstkorrektur braucht eine gewisse Zeit,
beispielsweise zur Lösung der Fremdarbeiterfrage. Es ist
darum nicht angängig, diese Korrektur in der Freiheit
durch brutale Eingriffe des Staates zu verunmöglichen.

Die freiheitlichen Vorkehrungen, die möglich wären,
sind bis heute noch nicht angeordnet worden,, beispiels-
weise der Abbau der Zölle, die Entkartellisierung im Bau-
gewerbe, gewisse Steuermassnahmen, Förderungsmass-
nahmen für den Wohnungsbau, Aufheben der Preisbindun-
gen usw. Hätte man diese freiheitlichen Vorkehrungen
rechtzeitig ergriffen, so wären viele der heute beklagten
Schäden längst behoben.

Im Montagabendblatt der «Neuen Zürcher Zeitung»
wurde von der polnischen Wirtschaft berichtet, sie sei
wegen falscher Planung gezwungen, die Zuwachsrate der
Industrie zu drosseln und die Begrenzung der Arbeits-
kräfte vorzunehmen. Das ist genau das, was wir heute in
der Schweiz auch vorkehren - was wir aber in unserer frei-
heitlichen Wirtschaft nicht planen sollten. Alle diese frei-
heitswidrigen Massnahmen werden - wie die Erfahrung
beweist - dem kleinen Mann eine weitere Teuerung brin-
gen, statt ihn davor zu schützen.

Das Ausschöpfen der Freiheitsmöglichkeiten wird
uns einen viel grösseren Wirtschaftsertrag und eine viel
grössere Sozialleistung ermöglichen, als die Wirtschaft nach
den vorgesehenen staatlichen Eingriffen. Es ist letzten
Endes bei der Wirtschaft nicht anders als im Politischen:
auch die Demokratie ist ein ungeheures Risiko; sie setzt
in unserer schweizerischen Form voraus, dass wir Ver-
trauen haben in den vernunftmässigen Entscheid der Mehr-
heit freier Bürger. Bei der Wirtschaft gilt das gleiche: Wir
müssen auch hier Vertrauen haben in die vernunftmässige
Entscheidung der Wirtschaffenden.

Wir sind im Politischen trotz manchen Störungen im
Verlauf der Jahrzehnte gut gefahren. Und ich glaube, auch
im Wirtschaftlichen dürfen wir sagen, dass das Vertrauen
in die Freiheit uns zu einer Wirtschaftsleistung und zu einer
Sozialleistung geführt hat, die sich sehen lassen darf.
Darum ist es angesichts heutiger Schwierigkeiten nicht
angängig, alle diese Leistungen zu bagatellisieren und
gewissermassen von der Freiheit für einige Jahre oder für
längere Zeit Abschied zu nehmen. Wenn wir dem Wesen
der modernen Wirtschaft gerecht werden wollen, dann
müssen wir die Vorschläge des Bundesrates ablehnen und
den Nichteintretensantrag des Landesringes unterstützen.
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Berger-Zürich: In einem Punkt sind wir uns offenbar
alle einig. Es muss etwas getan werden, denn verschärft
sich die Lage, so birgt die Entwicklung Gefahren in sich,
welche kaum zu übersehen sind. Es geht heute um nicht
mehr und nicht weniger als das Vertrauen in unsere Wäh-
rung. Ein behördlicher Schritt ist nach meiner Meinung
erforderlich. Über das Wie scheiden sich jedoch die Geister
bereits. Gegner der Vorlage kritisieren und erklären, sie sei
nicht marktkonform. Ich glaube, dass dieser Vorwurf nicht
gerecht ist. Wir haben zu untersuchen, woran unsere Wirt-
schaft krankt. Tatsächlich stehen das überhöhte Auftrags-
volumen in der Bauwirtschaft und die angespannte Nach-
frage im Kreditwesen am Ausgangspunkt der heutigen
Preisbewegung. Ich sage hier ausdrücklich: nicht am Ur-
sprung, denn ich möchte nun keine Diskussion darüber
heraufbeschwören, wo die Ursache der Teuerung über-
haupt liege. Marktkonform sind Massnahmen, welche der
Lage angepasst sind und ihr gerecht werden. Sollen die
Massnahmen des Bundesrates den gegebenen Verhältnissen
angepasst sein, so muss dort der Hebel angesetzt werden,
wo es überhaupt möglich ist. Diese liegen heute bei der
Bau Wirtschaft und dem Kreditwesen, aber auch bei der
Arbeitskraft. Nur mit Eingriffen der geplanten Art kann
der Umlauf des Geldes verlangsamt und die Aufblähung
etwas gedämpft werden. Einige Kollegen haben an dieser
Stelle erklärt, es müsse die Teuerung bekämpft und nicht
die Konjunktur gedämpft werden. Es ist müssig, hierüber
diskutieren zu wollen, denn ich vermag nicht daran zu
glauben, dass die Verfechter der Teuerungsbekämpfung
an Stelle der Konjunkturdämpfung einen ernsthaften Bei-
trag zum Problemkreis leisten wollen. Mit derartigen Wort-
klaubereien kommen wir bestimmt nicht weiter. Sie schei-
nen mir auch von einer gefährlichen Sorglosigkeit ange-
sichts der Lage, in welcher wir uns allgemein befinden.

Das Sofortprogramm des Bundesrates enthält eine
Reihe von konkreten Vorschlägen, von denen namentlich
jene im Bausektor zu vielerlei Kommentaren Anlass geben.
Sicher wird gerade das Baugewerbe durch die vorgeschla-
genen Massnahmen sehr stark betroffen, denn auch die Ein-
griffe auf dem Gebiet des Kreditwesens haben Einfluss auf
die Arbeitsmöglichkeiten in diesen Berufen. Im übrigen bin
ich mir bewusst, dass die Bewilligungspflicht von Bauten
natürlich nicht von allen Seiten gerne gesehen wird. Ich
erlaube mir einfach die Frage, ob wirklich tragbare Gren-
zen zwischen dringenden und weniger dringenden Bauten
einigermassen klar gezogen werden können. Dies gilt
namentlich auf dem Gebiete des öffentlichen Bauwesens,
wo einige Projekte zufolge der Auslastung der Kapazität
im letzten Jahr nicht ausgeführt werden konnten. Trotz-
dem scheint mir diese Bewilligungspflicht notwendig, weil
es ja bei den herrschenden Verhältnissen im Baugewerbe
zum guten Ton gehört, mehr Aufträge anzunehmen als man
vernünftigerweise ausführen kann. Ich weise darauf hin,
dass 1963 Projekte im Betrage von etwa 2 Milliarden
Franken wegen mangelnder Kapazität nicht ausgeführt
werden konnten. Durch die Bewilligungspflicht im Sinne
des bundesrätlichen Entwurfes kann diese Entwicklung zu-
mindest gebremst und damit die Baunachfrage in norma-
lere, den Bedürfnissen angepasste Bahnen zurückgeführt
werden. Nach neuem Vorschlagest der soziale und zusätz-
lich der allgemeine Wohnungsbau der Bewilligungspflicht
nicht unterstellt. Diese Form der Ausnahmeregelung
möchte ich warm befürworten, denn auch sie gehört in
den Rahmen einer Beeinflussung der Nachfrage nach Bau-
ten. Im übrigen möchte ich hier die Frage stellen: Ist der
Bundesrat bereit, den sozialen Wohnungsbau nicht nur zu
erleichtern, sondern vermehrt zu fördern, und zu diesem

Zwecke die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen?
Wie wichtig die Frage des gesamten Wohnungsbaues zur
Herstellung eines gesunden Verhältnisses zwischen Ange-
bot und Nachfrage und damit für eine wirksame Teuerungs-
bekämpfung ist, möge folgendes Beispiel veranschaulichen;
es beweist uns das heute bestehende Missverhältnis und
deutet auf die Notwendigkeit vermehrter Wohnbautätig-
keit insbesondere in den Grossstädten hin.

In der Stadt Bern wurden 1963 bloss 411 Wohnungen
bezugsbereit. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahre einen
Rückgang des Wohnbauvolumens um 39%. Die Lage ver-
schärfte sich noch durch den Abbruch von 241 Altwohnun-
gen, so dass der Nettozuwachs nur 170 Wohnungen, oder
rund 64% weniger als 1962, betrug. Berücksichtigt man
den Bevölkerungszuwachs, so zeigt es sich, dass 1963 auf
1000 Einwohner nur eine Neuwohnung zur Verfügung
gestellt werden konnte. Solange der enorm anwachsenden
Nachfrage ein derart minimes Angebot von Wohnungen
gegenübersteht, ist es klar, dass die Wohnungsmieten stän-
dig höher klettern und damit die Teuerung von dieser Seite
her nicht wirksam bekämpft werden kann. Infolgedessen
muss der Wohnungsbau, angesichts des allgemein beste-
henden Wohnungsmangels, bei sich ständig vergrössern-
den Nachfrage, in vermehrtem Masse gefördert werden.
Dazu gehört selbstverständlich auch die Bereitstellung von
geeignetem Bauland durch die öffentliche Hand. In diesem
Zusammenhang stelle ich die Anfrage, ob nicht geeignete
Landkäufe ebenfalls durch den Bund mitfinanziert werden
könnten. Es erfüllt mich mit Genugtuung zu sehen, dass
nach der Botschaft die Vollbeschäftigung im Baugewerbe
erhalten werden soll und dass sich der Bundesrat vorbehält,
dann die Bundesbeschlüsse mit sofortiger Wirkung auf-
zuheben, wenn sich in der Beschäftigungslage Lücken ein-
stellen sollten. Von der Bewilligungspflicht ausgenommen
werden gemäss Botschaft Bauten mit Erstellungskosten bis
100 000 Franken. Ich möchte mich hier der Meinung der
Kommission anschliessen und befürworte eine Herauf-
setzung dieser Grenze auf mindestens 250 000 Franken.
Die Bewilligungspflicht scheint hier, in diesem Kreise, einer
der Streitpunkte zu werden. Ein bereits eingereichter
Gegenvorschlag sieht einen kurzfristigen Baustopp vor.
Dazu haben wir uns aber ernsthaft die Frage vorzulegen:
Würde sich ein solches Bauverbot im einzelnen Fall nicht
sehr ungleich auswirken? Demgegenüber möchte ich
bemerken, dass mir die Bewilligungspflicht besser zusagt,
da über sie jeder einzelne Fall mit Kosten über 250 000
Franken geprüft werden muss. Zudem ist es nur eine ver-
hältnismässig kleine Zahl von Projekten, welche einen
massgebenden Einfluss auf das in Betracht kommende Bau-
volumen ausübt. Im allgemeinen arbeitet man mit den
Zürcher Zahlen nicht schlecht, wenn man mit einer Toleranz
von plus und minus 10% eidgenössische Vergleiche an-
stellt. Von den total 3149 Projekten mit einer Bausumme
von 1,523 Milliarden Franken, welche 1962/63 im Kanton
Zürich gemeldet waren, fallen nach der uns unterbreiteten
Botschaft für den Wohnungsbau im Kanton Zürich 428
Geschäfte mit einer Bausumme von 441 Millionen Franken
aus der Bewilligungspflicht. Ferner fallen noch die Bauten
mit einer Kostensumme bis zu 250000 Franken aus der
Bewilligungspflicht, dies nach dem Antrag der Kommis-
sion. Das sind nach den jetzt durchgeführten Erhebungen
total 2110 Geschäfte mit 179 Millionen Franken. Insgesamt
fallen von den im Kanton Zürich 1962/63 gemeldeten 3149
Projekten 2538 Geschäfte mit etwa 620 Millionen Franken
Bausumme aus der Bewilligungspflicht. Von der Gesamt-
bausumme im Kanton Zürich von etwa \l/2 Milliarden
Franken abgezogen, verbleiben noch 903 Millionen Fran-
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ken mit 611 Geschäften, welche der Bewilligungspflicht
unterstellt wären. Überraschenderweise hätte man damit
mit relativ wenig Geschäften - es sind das noch etwa 20 %
- ungefähr zwei Drittel der Gesamtbausumme in Kontrolle.
Der Einwand, dass wegen der Bewilligungspflicht der
Beamtenapparat in den Kantonen vergrössert werden
müsse, ist demnach - nach meiner Ansicht -, gestützt auf
diese Zahlen, bestimmt nicht haltbar; denn eine derart
geringe Anzahl von Projekten könnte nach meiner Ansicht
sehr wohl vom heutigen Beamtenstab aus kontrolliert
werden.

Gestatten Sie mir nun noch einige Bemerkungen zum
Ausländerproblem. Der Bundesrat selbst hat seinen Be-
schluss, der Ende dieses Monates abläuft, als Notmass-
nahme bezeichnet. Er anerkennt offenbar heute, dass eine
länger fortgesetzte Begrenzung der Zuwanderung nicht mit
Hilfe des jetzigen Zuteilungssystems geschehen könne. Der
heutige Bundesratsbeschluss garantiert sozusagen den ein-
mal erreichten betrieblichen Ausländerbestand und Jässt
eine Erhöhung zu, um in andere Betriebe abgewanderte
Schweizer zu ersetzen. Dazu besteht eine freie Erhöhungs-
möglichkeit, ich möchte sagen Toleranz, von 2%. Der Spiel-
raum für Kleinbetriebe mit bis zu 50 Beschäftigten, von
denen es in unserem Lande Tausende gibt, ist wesentlich
höher. Dazu kommen die Ausnahmeklauseln für besondere
Fälle, neue Betriebe, für welche wesentliche Aufwendungen
gemacht werden und in der Entwicklung zurückgebliebene
Regionen. Die Schwäche des jetzigen, temporären Systems

.liegt darin, dass keinem Arbeitgeber eine Reduktion des
Beschäftigtenstandes zugemutet wird, dass demgegenüber
jedoch Ausnahmeklauseln für weitere Erhöhungen beste-
hen. Diese Ausnahmeklauseln haben jedoch keinen Zu-
sammenhang mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der Betriebe. Das Wachstum rationell geführter Unter-
nehmungen wird gebremst, während jeder Betrieb, auch
der schlechteste, eine Besitzgarantie plus einen Erhöhungs-
spielraum bekommt. Dadurch wird die Produktivitätsent-
wicklung gehemmt und als Folge davon gleichzeitig auch
die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften tenden-
ziell erhöht. Der Bundesratsbeschluss in seiner gegenwärti-
gen Form ist deshalb ungeeignet, eine mehr als nur befristete
Begrenzung der Zuwanderung herbeizuführen, geschweige
denn eine Reduktion der ausländischen Arbeitskräfte zu
gewährleisten.

Die Begrenzung der Zuwanderung wirft jedoch kom-
plexe Fragen auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum
hinweg Gültigkeit haben sollen. Die sich stellenden Pro-
bleme dürften kaum in der uns noch zur Verfügung stehen-
den Zeit, bis Ende des Monats, gelöst werden können. Wir
sind daher mit der Verlängerung des geltenden Bundes-
beschluss um 7-8 Monate einverstanden, hoffen aber, dass
während dieser Frist ein neuer Bundesratsbeschluss, in Ver-
bindung mit den interessierten Kreisen, vorbereitet wird,
dem wir ebenfalls zustimmen können.

Abschliessend empfehle ich Ihnen Eintreten auf die vor-
liegenden Bundesbeschlüsse.

Bürgi: Ich gedenke, einige Gedanken zum Verhältnis
Exekutive/Legislative zum Ausdruck zu bringen. Das ist
ein Problem, das sich in allen parlamentarisch regierten
Staaten stellt. Die Schweiz macht davon keine Ausnahme.
Wir haben in der gegenwärtigen Situation allen Grund,
ernstlich über diese Frage nachzudenken und zu gewissen
Schlussfolgerungen zu gelangen. In Artikel 71 der Bun-
desverfassung heisst es, «unter Vorbehalt der Rechte des
Volkes und der Kantone wird die oberste Gewalt des
Bundes durch die Bundesversammlung ausgeübt». Hier

handelt es sich um das geschriebene Recht. Die tatsäch-
liche Entwicklung ist in anderer Richtung verlaufen. Beim
Bundesrat hat sich immer mehr Gewicht und Einfluss
konzentriert. Diese Erscheinung war wesentlich durch die
Umstände bedingt. Vor allem ist hier die stete Ausdehnung
der Staatsaufgaben zu nennen. In diesem Zusammenhang
war der Ausbau einer immer ausgedehnteren Verwaltung
notwendig. Durch die immerwährende Beschäftigung mit
ihren Aufgaben besitzt nun die Verwaltung zum vorne-
herein ein Übergewicht an Sachkenntnis. Dazu kommt
der Besitz aller Informationen, welche für die Beurteilung
einer Situation notwendig sind. Dadurch ergibt sich zum
vorneherein eine starke Stellung gegenüber dem Par-
lament.

Dieses Parlament nun - das wissen Sie selber am
besten - arbeitet im Milizsystem und ist deswegen ständig
überlastet. Welche Verpflichtungen aller Art stürmen nicht
auf einen armen Parlamentarier ein. Deswegen hat sich
eine erhebliche Veränderung des in der Verfassung vor-
gesehenen Kräfteverhältnisses ergeben. Prof. Eichenberger,
der Staatsrechtslehrer der Universität Basel, schrieb 1949
in seinem Werke «Die oberste Gewalt im Bunde»: «Die
Bundesverfassung hat den normalen Legislativstaat nor-
miert. Davon weicht die Wirklichkeit ab. Die soziolo-
gische Staatsstruktur der Eidgenossenschaft tendiert zum
Exekutivstaat». Wer an diese Zusammenhänge bis jetzt
nicht dachte, ist im Zusammenhang mit den beiden dring-
lichen Bundesbeschlüssen kräftig daran erinnert worden.
Die Vorbereitung der Vorlagen lag ausschliesslich bei
den Sachverständigen der Verwaltung. Das Geschäft
wurde - ich glaube, man darf das sagen, ohne jemandem
nahezutreten - unter schärfstem Zeitdruck durch die
Kommission gejagt. Im Plenum des Parlamentes besteht
praktisch keine Zeit, ernstliche Alternativvorschläge zu
erwägen. Dies ist im Grunde genommen doch höchst
bedauerlich, vor allem deshalb, weil nicht alle in der leb-
haften Diskussion der letzten Wochen vorgetragenen Auf-
fassungen zum vornherein verwerflich sind. Dem Parla-
ment bleibt unter den obwaltenden Umständen praktisch
nur die Möglichkeit offen, einige Retouchen anzubringen.
Es wird deswegen de facto zu einer Ratifikationsinstanz
der Beschlüsse, welche ihm vom Bundesrat unterbreitet
werden. In dieser Situation stellt sich nach meiner Ansicht
das Problem der parlamentarischen Kontrolle. Hier
stehen wir vor einer einigermassen überraschenden Situa-
tion. In der Vorlage ist nichts vorgesehen, um das Ober-
aufsichtsrecht des Parlamentes der besonderen Situation
anzupassen. Ich gestatte mir deshalb, auf den Bundes-
beschluss für wirtschaftliche Massnahmen gegenüber dem
Ausland hinzuweisen. In Artikel 10 ist dort vorgesehen,
dass der Bundesrat der Bundesversammlung zweimal im
Jahr Bericht erstattet. Die Bundesversammlung hat die
Kompetenz, zu entscheiden, ob diese Massnahmen in
Kraft bleiben, ergänzt oder abgeändert werden sollen.
Die erwähnten Massnahmen beziehen sich auf die Aussen-
wirtschaft, die jetzigen Beschlüsse erfassen die Binnen-
wirtschaft. Bîim Bezug auf parlamentarische Kontrolle
besteht deshalb grundsätzlich eine analoge Situation.

Man darf den Rahmen der Betrachtungen sogar noch
etwas weiter spannen. Die beiden Bundesbeschlüsse sind
von erheblich grösserer Tragweite als die Massnahmen
auf dem Gebiete der Aussenwirtschaft, die jetzt in Kraft
stehen. Die Geldversorgung ist eine zentrale Funktion
der Volkswirtschaft. Alle Teile des Landes und der Volks-
wirtschaft können durch die Massnahmen in dieser oder
jener Richtung betroffen werden. Das Baugewerbe mit
all seinen Nebenzweigen stellt die grösste Wirtschafts-
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